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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

immer mehr Menschen geraten in eine Lebenslage, die eine Un-

terstützung erforderlich macht. Behörden und andere Träger sind 

gleichzeitig immer seltener in der Lage, zu beraten oder zu unter-

stützen. Mehr Selbstbestimmung der Menschen kann angesichts 

der höheren Anforderungen an das Selbstmanagement nur durch 

eine qualifizierte unabhängige Unterstützung erreicht werden.

 

Für Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selber wahr-

nehmen können, ist die Bereitstellung einer allgemein anerkann-

ten, qualifizierten Betreuungsleistung eine wichtige Vorausset-

zung, um eine größtmögliche Teilhabe und Selbstbestimmung 

zu erlangen. Als Grundlage für das berufliche Handeln von Be-

rufsbetreuer/innen verbindet das Betreuungsmanagement die 

fachlichen methodischen Anforderungen an den Beruf mit einer 

eindeutigen Parteilichkeit für die Klientinnen und Klienten. Dabei 

basiert das Betreuungsmanagement auf der Methode des Case 

Managements unter Berücksichtigung der Fachlichkeit in der be-

ruflichen Betreuung.

Der BdB sieht das Konzept des Betreuungsmanagements als Grund-

lage, um die Diskussion um die Fachlichkeit weiter zu befördern 

und in der Praxis weiter zu implementieren. Dieses Konzept wird 

in Aus-, Weiter- und Fortbildungen zusammen mit Kooperations-

partnern vertieft werden können. Auch die Weiterentwicklung 

der Qualitätssicherung kann auf dieser Grundlage erfolgen.

 

Mit diesem Sonderheft zum Betreuungsmanagement möchten 

wir für die Anwendung dieser Methode zum Wohle der Klien-

tinnen und Klienten werben und dazu einladen, die Diskussion 

um Professionalisierung und Fachlichkeit in der Betreuung mit-

zugestalten.

Ihr

Klaus Förter-Vondey
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Einleitung

DiE ARBEit vERänDERt sich

Die berufliche Tätigkeit von Betreuer/innen ist von Ver-
änderungen betroffen, die die Berufsausübung nega-
tiv beeinträchtigen.

Mit jeder Gesetzesänderung in der Sozialpolitik, je-
der Reform des Gesundheitswesen, mit jeder arbeits-
markt-, familien- oder rechtspolitischen Maßnahme, die 
den mündigen Bürger und seine Selbstverantwortung 
stärken soll, nehmen Verantwortung und Regelungs-
bedarf in der Unterstützung behinderter Menschen zu. 
Der wachsende Regelungsbedarf in der rechtlichen Be-
treuung hat nicht nur einen größeren Umfang von Ver-
waltungstätigkeiten zur Folge, sondern erfordert auch 
mehr Abstimmung, Koordination und Vernetzung und 
deshalb ein Mehr an Zusammenarbeit mit den Klient/
innen. In der Betreuung hingegen gelten starre Fall-
pauschalen, die die Veränderungen der Tätigkeit nicht 
annähernd berücksichtigen. Mit dem zur Verfügung 
stehenden Zeitbudget der Pauschalen und den höhe-
ren Anforderungen können derzeit kaum mehr als die 
erforderlichen Verwaltungstätigkeiten erfüllt werden. 
Es droht die Reduzierung der persönlichen Kontakte 
und der Zusammenarbeit mit den Klient/innen.

Dieser Umstand wirkt sich negativ auf die Ar-■■

beitsästhetik aus. Die eigenen Ansprüche an gute 
Betreuungsarbeit sind damit deutlich schwe-
rer zu realisieren. Daher entwickeln viele Kolle-
ginnen und Kollegen ein schlechtes Gewissen 
gegenüber den Klient/innen. Zu der objekti-
ven Überforderung in der beruflichen Tätigkeit 
kommt eine subjektive hinzu. Nicht nur dieser 
Umstand macht die Arbeit schwerer. Auch wird 
immer mehr Kritik von außen laut: Klient/innen, 
Angehörige, Nachbarn, Dienste, Gerichte und 
Behörden fordern als Reaktion auf die zuneh-
menden Anforderungen mehr Zeit für Bespre-
chungen und Abstimmungen ein und bemän-
geln zunehmend die Arbeit der Betreuer/innen. 
Selbst die Bundesjustizministerin, Frau Zypries, 
spricht von einem Qualitätsverlust in der Betreu-
ung, weil die Betreuer/innen nicht mehr ausrei-
chend Zeit für die Klientel und deren Umfeld zur 
Verfügung stellen.
In dem Umfang, in dem der Regelungsbedarf ■■

für die Klient/innen der rechtlichen Betreuung 
zunimmt, wachsen auch die Anforderungen an-
derer Unterstützungssysteme an die Arbeit der 
Betreuer/innen: Ärzte, Pflegedienste, Mitarbei-

ein Betreuungsmanagement für die Betreuung 

Rechtliche Betreuer/innen können auf eine lange berufliche Tätigkeit zurückblicken. Sie haben 
sich mit ihrer guten Arbeit einen Namen bei den Richter/innen des Amtsgerichtes und den 
Mitarbeiter/innen der Behörde gemacht. Sie werden regelmäßig bestellt und haben daher 
keinen Mangel an Aufträgen und Einkommen. Warum sollte sich der Berufsstand jetzt mit 
einem methodischen Konzept beschäftigen?

ter/innen von pädagogischen Diensten und Ins-
titutionen, soziale Leistungsträger und Kranken-
kassen fordern von den rechtlichen Betreuern 
Management- und Steuerungsleistungen ein. 
Werden diese Leistungen von den Betreuer/in-
nen nicht oder nicht in vollem Umfang erbracht, 
gibt es Störungen im Versorgungssystem und 
die Klient/innen leiden darunter, weil sie nicht in 
den Prozess einbezogen wurden, Informationen 
nicht adäquat fließen, Anschlussbehandlungen 
fehlen, Maßnahmen nicht greifen und Hilfen  
nicht ankommen.
Die Änderungen in der Versorgungslandschaft ■■

bewirken andererseits, dass Dienstleister in an-
grenzenden Arbeitsfeldern zunehmend Manage-
ment- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen 
und damit in Betreuungsarbeit eingreifen. Auch 
das kann zu Konflikten oder Störungen in der 
Zusammenarbeit mit den Klient/innen führen.
Eine weitere Änderung in der Berufsausübung ■■

entsteht durch die gesellschaftliche Anerken-
nung der rechtlichen Betreuung als Beruf. Eine 
Folge davon ist, dass an das Unterstützungs-
system ‚Betreuung’ höhere Anforderungen ge-
stellt werden. Im Berufsalltag lässt sich immer 
häufiger erleben, dass Klient/innen die Beratung 
wünschen und Verlässlichkeit und Kompetenz 
einfordern. Klient/innen beginnen, eine Kun-
denrolle einzunehmen. 

neue Anforderung an den Beruf

Die geschilderten Probleme haben ihre Ursachen in 
der tief greifenden Umgestaltung des Sozial- und Ge-
sundheitswesens. Vor diesem Hintergrund entwickelt 
sich Betreuung als Unterstützung für Menschen mit 
komplexen Problemlagen für Behörden und Sozialleis-
tungsträger zu einer Anlauf-, Koordinations-, Unterstüt-
zungs- und Managementinstanz. Betreuung kann durch 
ihre besonderen Instrumente – nämlich die komplexe 
Übernahme von Verantwortung und die Mandatierung 
– sogar eine Schlüsselstellung im Bereich der Sozialen 
Arbeit erhalten (Förter-Vondey 2008).

Die wachsenden Anforderungen an den Beruf sind 
nur noch mit einem methodischen Konzept zu be-
wältigen, das Managementverfahren für die Un-
terstützung von Menschen mit Behinderungen zur 
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Einleitung

Verfügung stellt und die Zusammenarbeit mit den 
Klient/innen und dem Versorgungsnetz steuert. Auf 
der Fallebene gibt es gegenüber den Klient/innen 
eine Beteiligung und Transparenz im gemeinsamen 
Handeln. Auf betrieblicher Ebene geht es um effizi-
entes Anleiten unter Beibehaltung der Qualität (For-
ter-Vondey 2007).
Gegenüber der Öffentlichkeit wird das Verhältnis zwi-
schen dem Einsatz der Mittel und dem Nutzen für die 
Gesellschaft offengelegt, die Rahmenbedingungen 
für die Teilhabe der Klient/innen werden verbessert. 
Das Konzept muss auch zur Weiterentwicklung der 
betreuungsspezifischen Fachlichkeit beitragen und 
die Anschlussfähigkeit der rechtlichen Betreuung an 
angrenzende Arbeitsfelder sichern. Das Konzept ‚Be-
treuungsmanagement’ soll die geschilderten Anfor-
derungen erfüllen.

Die vorgehensweise 

In der folgenden Abhandlung wird das Konzept Be-
treuungsmanagement vorgestellt. Zunächst wird die 
Geschichte der rechtlichen Betreuung betrachtet und 
ihre Entwicklung zu einem Beruf im Handlungsfeld 
Sozialer Arbeit dargestellt. Daran schließt sich die 
Vorstellung der theoretischen Grundlagen des Case 
Managements (CM) an. Das CM – angelehnt an das 
von der Deutschen Gesellschaft für Care und Case 
Management (DGCC) entwickelte Konzept – ist für 
das Arbeitsfeld der rechtlichen Betreuung geeig-
net und kann die geschilderten Anforderungen an 
den Beruf erfüllen. Anhand von drei Kriterien wird 
anschließend der Beitrag des CM-Konzeptes für die 
Professionalisierung des Berufs beschrieben: die Ent-
wicklung von Fachlichkeit, Qualität und Abschlussfä-
higkeit. Danach wird das CM-Konzept in die Praxis 
der Betreuung implementiert und ein Betreuungs-
management vorgestellt, das die Arbeitsweisen und 
Verfahren auf der Fallebene detailliert und praxisre-
levant bis zur EDV-gestützten Umsetzung beschreibt. 
Anschließend wird aufgezeigt, wie die Fallarbeit in 
einem Büroablauf gesteuert und der Zugang zur Be-
treuungsleistung sichergestellt werden kann. Im letz-
ten Abschnitt werden die (EDV-gestützten) Arbeits-
mittel vorgestellt.

Grenzen des Betreuungsmanagements 

Das methodische Konzept kann nicht das zu enge 
Zeitbudget in der Betreuung kompensieren und For-
derungen nach einer angemessenen Bezahlung er-
setzen. Hier muss der Berufsstand mit seiner Vertre-
tung entsprechende Maßnahmen ergreifen und sich 
für die Erhöhung des Stundensatzes und eine fach-
lich abgeleitete Verpreisung der Betreuungsleistun-
gen einsetzen. Ein richtiger Ansatz ist in diesem Zu-
sammenhang die Entwicklung von Fallgruppen, mit 
der der BdB das Institut SPI Köln beauftragt hat. Die 
Bestimmung von Fallgruppen kann aber nur auf der 

Grundlage eines methodischen Konzeptes erfolgen, 
das Leistungen in der rechtlichen Betreuung definiert, 
Arbeitsweisen begründet und zur Entwicklung von 
Qualitätsstandards beiträgt. Insofern trägt das Betreu-
ungsmanagement auch zu einer fachlich fundierten 
Verpreisung von Betreuungsleistungen bei.
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Entwicklung des Berufs

BEtREuunG hAt EinE  
soziAlpolitischE lEitiDEE 

Das Betreuungsrecht (BGB, §§ 1896 – 1908) regelt die 
Voraussetzungen, um einem volljährigen Menschen, 
der aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
seine Angelegenheiten vollständig oder teilweise nicht 
mehr besorgen kann, rechtliche Betreuer/innen zur Un-
terstützung zur Seite zu stellen. Betreuung ersetzt da-
mit die zuvor vorhandene Pflegschaft oder Entmündi-
gung. Betroffene Menschen werden nicht mehr ihrer 
Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten beraubt. 
Die rechtlichen Betreuer/innen erhalten durch einen Be-
schluss des Amtsgerichtes das Mandat, die vorhandenen 
Defizite eines behinderten Menschen auszugleichen, 
um ihn einem nicht behinderten Menschen gleichzu-
stellen. Betreuer/innen handeln daher in den Bereichen 
für die Klient/innen, in denen diese aufgrund ihrer Be-
hinderung oder Erkrankung dazu nicht oder nur ein-
geschränkt in der Lage sind. Sie wahren das Selbstbe-
stimmungsrecht schwer behinderter Menschen, prüfen 
die Erforderlichkeit des betreuerischen Handelns und 
die Nachrangigkeit der Betreuungsleistungen und ori-
entieren sich an dem Wohl, dem Willen und den Wün-
schen der Klient/innen.

Betreuung hat die Aufgabe, einen Beitrag zu leis-
ten, damit alle Möglichkeiten genutzt werden, Krank-
heit und Behinderung von Menschen zu beseitigen, zu 
bessern oder Verschlechterungen zu verhindern und 
die Folgen von Krankheit und Behinderung auf alle 
Lebensbereiche zu mildern (§ 1901,4, BGB). Dieser Bei-
trag wird persönlich in Zusammenarbeit mit den Kli-
ent/innen analog zu ihrer Lebensplanung (Wohl und 
Wille) geleistet und ergänzend zu ihren vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen (Wahrung von Autono-
mie und Teilhabe). Betreuung erfüllt damit einen Re-
habilitationsauftrag und fördert die Hilfe zur Selbst-
hilfe (§ 1901 BGB).

Die sozialpolitische leitidee für  
die Betreuung unter dem Dach der Justiz

Das Betreuungsrecht löste 1992 das alte Vormund-
schaftsrecht ab. Statt ausschließlicher Vertretung steht 
nun die Unterstützung von Menschen mit Krankheit 
oder Behinderung im Mittelpunkt. Trotz der sozialpo-
litischen Leitidee des Betreuungsrechts blieb nicht nur 
die Einrichtung der Betreuung, sondern auch deren 
Aufsicht und Handlungsorientierung Aufgabe der Jus-
tiz. Unter dem Dach der Justiz entwickelte sich so eine 
berufliche Betreuungspraxis, die einerseits nur durch 
die bestehenden Rahmenbedingungen (Mandatierung 
und berufliche Unabhängigkeit) entstehen konnte, de-
ren fachliche  Zuordnung zur Justiz andererseits aber 
ein Hemmnis für die inhaltliche Weiterentwicklung der 
Betreuung als Aufgabe der Sozialen Arbeit darstellte. 

die entwicklung des Berufs „rechtliche Betreuung“

Die komplexen Problemlagen behinderter oder kran-
ker Menschen, die Sicherstellung ihres Anspruchs auf 
Mitwirkung und Teilhabe an der Gesellschaft und ihres 
Anspruchs auf eine bedarfsgerechte Versorgung sowie 
die Sicherung und Entwicklung von Qualität im Beruf 
waren mit dem Rechtsverständnis der Betreuung als 
„Besorgung von Angelegenheiten“ und dem rechtlichen 
Instrumentarium nicht hinreichend zu bewerkstelligen. 
Während die Justiz zunächst Anfang der 90er Jahre die 
inhaltlichen (Leitidee) und formalen (Mandatierung und 
berufliche Selbständigkeit) Rahmenbedingungen für 
eine qualifizierte Betreuungsarbeit geschaffen hatte, 
stieß sie in den letzten Jahren an deren Grenzen. Die 
Bemühungen der Berufsinhaber/innen und des Berufs-
verbandes um die Weiterentwicklung der Betreuung 
als Teil der Sozialen Arbeit stießen auf Skepsis in der 
gesamten Betreuungslandschaft und führten letztend-
lich – allerdings orientiert an einer Kostendebatte – zu 
den bekannten Auseinandersetzungen um das 1. und 
2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz.

Kontroversen um die Frage der Fachlichkeit gab es 
seit Inkrafttreten des Betreuungsrechts. Bienwald warnte 
bald nach Einführung des Rechts vor dem Überstülpen 
von Arbeitsprinzipien der Sozialarbeit auf die rechtli-
che Betreuung, da es falsch und unwissenschaftlich sei 
(Crefeld 2008). Die Kontroversen und Widerstände ge-
gen jegliche Identifizierung der Betreuungsarbeit als Teil 
Sozialer Arbeit nahmen zu, als sich Betreuung als funk-
tionierendes Unterstützungssystem etablierte und sie in 
immer größer werdendem Umfang beruflich durchge-
führt wurde. Mit der gesellschaftlichen Annahme der 
Betreuung und der Zunahme der professionell geführten 
Betreuungen stiegen die Kosten in den Justizhaushal-
ten erheblich an. Diese Entwicklung führte zur Verab-
schiedung des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes und 
dem Versuch, Betreuung wieder auf seinen „rechtlichen 
Kern“ zurückzuführen. In der Praxis wurde der Streit um 
sozial oder rechtlich bis zur Einführung der Vergütungs-
pauschalen 2005 hauptsächlich im Zusammenhang mit 
der Vergütung der Betreuer/innen geführt. „Von der Pra-
xis wird Betreuungsarbeit als Soziale Arbeit deklariert 
– von der Justiz und den Justizministerien wird auf die 
Formel ‚rechtliche Betreuung’ verwiesen, ohne weitere 
Definitionen liefern zu können“ (Förter-Vondey 2008: 
Bericht an die Mitgliederversammlung des BdB). Hinter 
den Kontroversen um rechtliche oder soziale Betreuung 
stand daher auch immer berechtigterweise die Frage, 
ob Betreuung den „finanziellen Rahmen“ der Justiz 
sprengt und der Justizhaushalt für die Kosten Sozialer 
Arbeit aufkommen muss.

BEtREuunG ist Ein hAnDlunGsfElD 
DER soziAlEn ARBEit 

Zentrale Aufgabe der Betreuung ist die Sicherung und 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes für Men-
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Entwicklung des Berufs

schen, die das aufgrund ihrer Erkrankung oder Behin-
derung nicht wahrnehmen können. Die Betreuung soll 
einerseits dazu beitragen, den Klient/innen Teilhabe an 
der Gesellschaft zu ermöglichen. Andererseits soll sie 
durch stellvertretendes Handeln dann in die Lebens-
welt und die Autonomie der Klient/innen eingreifen, 
wenn es zum Schutz ihrer Gesundheit, Unversehrtheit 
und Lebensgrundlage erforderlich ist. Bei der Prüfung 
der Erforderlichkeit und der Ermittlung des betreueri-
schen Handlungsbedarfes steht somit die Aufgabe im 
Vordergrund, die Problemlage des Klienten zu ermit-
teln, seine persönlichen und umweltbezogenen Res-
sourcen zu evaluieren, um mit ihm gemeinsam den 
tatsächlichen Bedarf an Betreuungsleistungen zu be-
stimmen. Es sind Fragen nach den persönlichen Res-
sourcen, Kompetenzen und Problemen zu klären. Es ist 
zu klären, ob eine Teilhabe – nämlich der Anspruch auf 
gesundheitliche und soziale Bedarfsdeckung – durch 
Beratung, Unterstützung oder auch stellvertretendes 
Handeln gewährleistet werden kann.

Lipp beschreibt die differenzierte Aufgabenstellung der 
Betreuung aus der Sicht des BtG und der Rechtsprechung 
so: „Der Betreuer hat deshalb zuerst die vorhandenen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten des Betreuten zu akti-
vieren, ihn zu unterstützen und zu beraten, damit er 
die jeweiligen Angelegenheiten selbst wahrnimmt oder 
sich nicht schädigt. Erst wenn diese schwachen Formen 
der Rechtsfürsorge (hervorgehoben durch Verfasserin) 
nicht genügen, darf der Betreuer zu Mitteln greifen, 
die stärker in das Selbstbestimmungsrecht eingrei-
fen wie zum Beispiel die Stellvertretung“ (Lipp 2005). 
Zur Aktivierung der vorhandenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten des Klienten sind Informationen über 
seine Lebenslage zu beschaffen, Einschätzungen vor-
zunehmen, ist mit ihm zu planen, ist er bei der Wahr-
nehmung seiner Angelegenheiten zu beraten und zu 
unterstützen und der Prozess der Lebensgestaltung 
zu überwachen und zu bewerten. Mit diesen Aufga-
benstellungen werden die rechtlichen Betreuer/innen 
sozialberuflich tätig (Wendt 1998).

Betreuung als substitut für ein  
mangelhaftes selbstmanagement

Kranke oder behinderte Menschen haben einen diffe-
renzierten Bedarf an Versorgung. Darum kümmern sich 
verschiedene professionelle Dienste, Leistungsträger, 
Fachkräfte und Angehörige. Ist der kranke oder behin-
derte Mensch in seiner persönlichen Fähigkeit darin be-
einträchtigt, eigenverantwortliche Entscheidungen zu 
treffen, seinen Bedarf an Versorgung zu ermitteln, zu 
planen, zu kommunizieren, durchzusetzen, zu überwa-
chen und ggf. zu koordinieren, erhält er eine Betreuung 
an die Seite gestellt, die auch vertretend handeln kann. 
Die Betreuung „managt die Belange der Klient/innen, 
nämlich die zur Verbesserung oder Stabilisierung der 
gesundheitlichen Situation notwendige alltagsprakti-
sche, medizinische, psychosoziale, pflegerische oder 
ökonomische Versorgung“ und „übernimmt Aufgaben 

der Lebensführung, nämlich Regelungskompetenz, und 
tritt damit gewissermaßen an die Stelle eines ausblei-
benden oder unzureichenden Selbstmanagements des 
Betreuten“ (Wendt 1998, 19).

Betreuung produziert teilhabe  
durch ein soziales Management

Aufgrund des Rehabilitationsauftrags des Betreuungs-
rechts (§ 1901, BGB), der die gesundheitlichen Belange 
der Klient/innen in den Mittelpunkt rückt, ist rechtliche 
Betreuung eine Humandienstleistung mit der Wohlfahrt 
produziert wird (Knapp, zit. n. Wendt 2001). Wohlfahrts-
produktion wird in der Betreuung verstanden als Herstel-
lung von gesundheitlichem und sozialem Wohlergehen 
der Klient/innen und damit als Teilhabe an der Gesell-
schaft. Bei der Produktion von Teilhabe sind die recht-
lichen Betreuer/innen auf die Mitwirkung ihrer Klient/
innen angewiesen. Diese sind vor der Inanspruchnahme 
der rechtlichen Betreuung Produzenten ihres sozialen und 
gesundheitlichen Ergehens, und sie bleiben im Prozess 
der Betreuung Koproduzenten. Im Gegensatz zu ande-
ren Dienstleistern, z.B. Rechtsanwälten, Steuerberatern 
oder einem Pflegedienst, deren Dienstleistung im Zu-
sammenhang mit einer konkreten Aufgabenstellung er-
bracht wird, kann die Produktion der gesundheitlichen 
und sozialen Teilhabe nur in Kooperation und damit in 
gemeinsamer Produktion von Betreuer/innen und Klient/
innen mit Hilfe des Managens entstehen. 
 
Die Betreuer/innen schulden ihren Klienten die gemein-
same Produktion von Teilhabe, also die qualifizierten 
(Produktions-)Verfahren und nicht den stabilisierten 
oder gebesserten gesundheitlichen, psychosozialen, 
ökonomischen, pflegerischen Zustand. Das entschei-
dende Instrument zur Erfüllung der Leistung der Be-
treuung ist die methodische Kompetenz, die die Zu-
sammenarbeit mit dem Klienten ermöglicht und die 
mit ihm zusammen die Deckung seines Bedarfs an ge-
sundheitlicher und sozialer Teilhabe steuert. Betreuer/
innen sind bei der Leistungserbringung nicht nur auf 
die enge Zusammenarbeit mit den Klient/innen ange-
wiesen. Bei der Produktion wirken darüber hinaus ver-
schiedene Fachleute und Dienste mit. Dieser Prozess 
erfordert Regelungskompetenz für die Zusammenarbeit 
auf der Grundlage eines Managementkonzeptes.

nEuE AnfoRDERunGEn An DEn 
BERuf DuRch GEsEllschAftlichE 
uMGEstAltunG

Mit der inhaltlichen Ausrichtung an der Sozialen Arbeit 
hat sich Betreuung trotz ihres Aufenthalts unter dem 
Dach der Justiz zu einem erfolgreichen Unterstützungs-
instrument für Menschen mit komplexen Problemlagen 
entwickelt. Der rechtliche Rahmen – die Mandatierung 
und die unabhängige Berufsausübung – und die fachli-
che Ausrichtung der Betreuung an der Sozialen Arbeit 
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machen den Erfolg aus. Die Bedeutung der rechtlichen 
Betreuung nimmt vor dem Hintergrund gesellschaft-
licher Veränderungen und der Umgestaltung des So-
zial- und Gesundheitswesens noch zu.

Die Stichworte „Fördern und Fordern“, „aktivierender 
Sozialstaat“ und „Vermarktlichung sozialer Dienstleis-
tungen“ sind Ausdruck der Veränderungen. Der Um-
gestaltung liegt die politische Konzeption der „Bür-
gergesellschaft“ zugrunde, die die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben erweitern soll, aber damit auch die 
Eigenverantwortung der Bürger und Bürgerinnen für sich 
und andere in den Mittelpunkt rückt. Eigenverantwor-
tung impliziert aber auch mehr Mitwirkungspflichten. 
Eine Motivation für die Umsetzung dieses Konzeptes 
ist, die Kosten für die staatliche Fürsorge reduzieren 
zu können. Mit der größeren Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung geht eine „Vermarktlichung“ sozi-
aler und gesundheitlicher Leistungen einher. Mit der 
„Vermarktlichung“ ist die Schaffung eines sich selbst 
regulierenden Systems von Angebot und Nachfrage 
gemeint, in das der Staat allenfalls lenkend eingreift 
(aktivierender Sozialstaat). Anzeichen und Ergebnisse 
dieser Umgestaltung sind z.B. die Privatisierung von 
Krankenhäusern, die Pauschalierung von Sozial- und 
Gesundheitsleistungen, der Abbau von behördlichen 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen und behörd-
lichen Strukturen. 

Bedeutung von Betreuung im  
Wandel des sozial- und Gesundheitswesens 

Viele Menschen mit problembelasteten Lebenslagen 
werden aber nicht in der Lage sein, die Übertragung 
von Verantwortung und Mitwirkung zu erfüllen und 
eine Kundenrolle einzunehmen. Sie brauchen Unterstüt-
zung in der Wahrnehmung dieser Rolle. Die Betreuung 
entwickelt sich dadurch für bestimmte gesellschaftli-
che Gruppen, für Behörden und Sozialleistungsträger 
zu einer Anlauf-, Koordinations-, Unterstützungs- und 
Managementinstanz. Betreuung kann durch die kom-
plexe Übernahme von Verantwortung und durch die 
Mandatierung damit sogar eine Schlüsselstellung in 
diesem Bereich der Sozialen Arbeit erhalten (Förter-
Vondey 2008).

Betreuung ist ein fall für case Management 

Betreuung ist eine soziale Managementaufgabe. Für 
die Betreuung wurde deshalb im Bereich der sozialen 
Arbeit nach geeigneten Methoden, Verfahren und In-
strumenten gesucht und dabei auf das Case Manage-
ment gestoßen. Es ist ein Managementkonzept für den 
humandienstlichen Bereich. Auf der Fallebene kann es 
die Zusammenarbeit mit der Klientel und dem Unter-
stützungsnetz mit Hilfe methodischer Verfahren steu-
ern. Es berücksichtigt dabei wichtige Leitideen der so-
zialen Arbeit wie z.B. die Lebensweltorientierung, die 
Ressourcenorientierung, den Empowerment-Ansatz, die 
Beteiligung der Klient/innen und Fairness und Trans-

parenz in den Verfahren der Zusammenarbeit. Diese 
Leitideen der sozialen Arbeit sind eben auch Bestand-
teil und Auftrag des Betreuungsrechts. Sie sind defi-
niert im § 1901 BGB und bringen die sozialpolitische 
Leitidee des Gesetzes zum Ausdruck.
Das Case Management wird nicht auf die Betreuung 
aufgestülpt, sondern anhand der Berufspraxis und einer 
eigenen Fachlichkeit zu einem Betreuungsmanagement 
entwickelt. Das Betreuungsmanagement ermöglicht in 
Ergänzung zum Case Management durch die gesetz-
liche Mandatierung eine Parteinahme für die Klient/
innen. Die Parteinahme beinhaltet die Verpflichtung, 
die Bedarfe der Klient/innen oder ihren Anspruch auf 
Teilhabe an dieser Gesellschaft nicht nur auszuhandeln, 
sondern mit advokatorischen Mitteln auch mit ihnen 
und für sie durchzusetzen. Damit sind Betreuer/innen 
auch Lobbyist/innen für Menschen mit Behinderungen. 
Auf gesellschaftlicher Ebene kann das Konzept deshalb 
dazu beitragen, die Teilhabemöglichkeiten behinder-
ter Menschen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 
Veränderungen und der Umgestaltung des Sozial- und 
Gesundheitswesens zu verbessern.
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DEfinition DEs cAsE MAnAGEMEnts 

Die Gesellschaft für Care und Case Management be-
schreibt Case Management als „methodische Neuori-
entierung in der Sozialen Arbeit und im Gesundheits-
wesen“. Aufgabe des Case Managements ist es, „ein 
zielgerichtetes System von Zusammenarbeit zu organi-
sieren, zu kontrollieren und auszuwerten, das am kon-
kreten Unterstützungsbedarf der einzelnen Person aus-
gerichtet ist und an deren Herstellung die betroffene 
Person konkret beteiligt wird“ (DGCC 2005).

Ziel der Methode Case Management ist es
den Versorgungs- oder Unterstützungsbedarf ■■

von Patient/innen oder Klient/innen komple-
mentär zu ihren Lebensentwürfen und ergän-
zend zu ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten 
zu ermitteln
die Versorgung oder Unterstützung (formelle ■■

Dienste und informelle Hilfen) quer zu allen Spe-
zialprofessionen (Medizin, Psychiatrie, Pflege, 
Sozialarbeit) zu organisieren, zu vernetzen, zu 
kontrollieren und auszuwerten
die Patient/innen oder Klient/innen konkret ■■

am Versorgungs- oder Unterstützungsprozess 
zu beteiligen

Neben der Methode, unterstützungsbedürftige Men-
schen angemessen und zusammenhängend zu versorgen 
(Mikroebene), hat das Case Management darüber hinaus 
als Konzept der personenbezogenen Leistungserbringung 
gestaltende Funktion auf der Organisationsebene (Me-
soebene) und auf der Ebene der Politik (Makroebene), 
um die sozialpolitischen, rechtlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Konzepts 
Case Management zu verbessern (Wendt 2004)

GRunDlAGEn DEs cAsE 
MAnAGEMEnts 

zielgruppen des case Managements

Nicht für alle Menschen mit einem Unterstützungs-
bedarf ist das Case Management hilfreich. Nicht für 
jede Lebenslage ist die Methode angemessen. Ein ver-
schuldeter Mensch meldet sich in einer Schuldnerbe-
ratung und löst sein Problem mit professioneller Hilfe, 

das konzept case Management

Im Anschluss an die Darstellung beruflicher Entwicklungen und zukünftiger gesellschaftlicher 
Anforderungen an den Beruf Betreuung soll zunächst das Konzept des Case Managements 
vorgestellt werden. Danach wird aufgezeigt, wie das Case Management zur Entwicklung einer 
eigenen Fachlichkeit und zur Absicherung des Berufs in der Gesellschaft beitragen kann.

ein anderer nimmt die Unterstützung eines Rechtsan-
walts in Anspruch, um seinen Rechtsstreit zu beheben. 
Im Gegensatz zu einer einzelnen Beratung ist ein Manage-
ment dann notwendig, wenn Fachkräfte, Angehörige und 
Dienste bei der Lösung eines Problems mitwirken, eine 
längere Versorgung und Problembearbeitung notwendig 
ist und die zu unterstützende Person selbst aktiv über 
ihre Angelegenheiten und über ihr Ergehen bestimmen 
soll und das Vorgehen deshalb mit ihr abgestimmt und 
ausgehandelt werden muss (Wendt 2001).

Der Einsatz eines Case Managements ist sinnvoll bei 
Menschen

mit vielschichtigen und komplexen Problemla-■■

gen, die nicht allein von einem speziellen Dienst 
(wie z.B. der Schuldnerberatung) gelöst wer-
den können,
die die vorhandenen Hilfsangebote in ihrer ■■

Umgebung (Ressourcen) nicht wahrnehmen 
können,
denen es nicht gelingt, Dienste und Leistungen ■■

zu überprüfen und zu korrigieren,
die mit der Koordination verschiedener Dienste ■■

überfordert sind und
denen der Zugang zu Diensten und Hilfen er-■■

schwert ist (Klug 2003).
 
Mit dem Rückzug des Staates aus der Fürsorge und der 
gleichzeitigen Forderung von mehr Mitwirkung werden 
insbesondere die Menschen auf eine Unterstützung bei 
der Befriedigung ihrer sozialen und gesundheitlichen 
Bedarfe angewiesen sein, die aufgrund von komple-
xen Problemlagen (z.B. Krankheit, Behinderung, Armut, 
Arbeitslosigkeit) ihre Mitwirkungspflichten nicht oder 
nicht ausreichend wahrnehmen können (Förter-Vondey 
2008). Die Klient/innen der rechtlichen Betreuung er-
füllen damit die beschriebenen Kriterien. Sie gehören 
zur Zielgruppe des Case Managements.

Gestaltungsprinzipien des case Managements

Das Case Management stützt sich in seinem gesamten 
Konzept auf Prinzipien, die sich im fallbezogenen Un-
terstützungsprozess sowohl in der Handlung und der 
Haltung der professionellen Helfer/innen ausdrücken. 
Sie gestalten aber darüber hinaus auch die Leistungs-
erbringung in den Organisationen und beeinflussen 
auch die Umgestaltungsprozesse der Versorgung auf 
der politischen Ebene (Wendt 2004). Neuffer nennt sie 
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Leitideen (Neuffer 2005). Sie werden in der Literatur von 
den verschiedenen Autoren unterschiedlich gewichtet 
und in unterschiedlichem Umfang dargestellt. Die wich-
tigsten Gestaltungsprinzipien sind (Wendt 2001):

nutzerorientierung ■■  
Der Nutzer (Kunde, Klient) der Dienstleistung 
steht im Mittelpunkt. Das hat verschiedene 
Bedeutungen: Der Nutzer muss einen Zugang 
zum Unterstützungssystem haben. Der Zugang 
ist aber häufig nur über „aufsuchende Arbeit“ 
sicherzustellen. Viele Dienste sind angebots-
orientiert und haben eine „Komm-Struktur“ 
und schaffen damit Schwellen für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf. Der Nutzer/Klient 
ist immer „Experte in eigener Sache“. Das Case 
Management geht von einer selbständigen Le-
bensführung des Menschen aus und versteht die 
Unterstützung als „Zurüstung (Empowerment) 
der Person zu ihrer Handlungsfähigkeit“ (Wendt 
2001, 64). Dabei stehen die Ressourcenorientie-
rung und die Ausrichtung des Unterstützungs-
angebots an der Gesamtheit der vorhandenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Klient/innen 
im Mittelpunkt. Die Orientierung am Nutzer 
bedeutet, ihn dazu zu befähigen und darin zu 
stärken, wieder selber zurechtzukommen. Da-
bei wird nicht nur der Mensch in seiner Mehr-
dimensionalität (seelisch, emotional, kognitiv, 
kulturell) betrachtet, sondern auch seine aktu-
elle Lebenslage (Lebensweltnähe). 

Das handeln auf der Grundlage von verein-■■

barungen und Kontrakten  
Durch Vereinbarungen und Kontrakte werden 
Klienten am Prozess der Unterstützung betei-
ligt. Sie bleiben Subjekte des Unterstützungs-
prozesses und geben in ihm die Richtung an. 
Ziele und Schritte werden verhandelt und ge-
meinsam entschieden. Der Kontrakt bindet alle 
Beteiligten an die Abmachungen und fordert 
Verantwortung.  
Es gibt verschiedene Arten von Kontrakten: Es 
kann eine Vereinbarung zwischen dem Leistungs-
träger und dem Klienten über eine Eingliede-
rungshilfe sein oder ein pädagogischer Kontrakt 
zwischen dem Klienten und einem ambulanten 
Dienst. Das Kontraktmanagement wird mit der 
weiteren Umsetzung des „Persönlichen Bud-
gets“ in der Behindertenhilfe noch größere Be-
deutung haben, weil hier die finanzielle Verant-
wortung im Unterstützungsmanagement über-
nommen wird.

 
prozedurale fairness ■■  
Die Klient/innen haben einen Anspruch auf ein 
faires und transparentes Verfahren. Sie brau-
chen Information und Aufklärung, um zu wis-
sen, was sie erwartet. Da das professionelle 
Handeln in einem Unterstützungsprozess immer 
in die persönliche Lebensweise eingreift, ist die 

Beachtung von Selbstbestimmung und Mitwir-
kung der Klienten besonders wichtig. Die Klient/
innen haben bei der Produktion ihres sozialen 
und gesundheitlichen Wohlergehens Anspruch 
auf gerechte Verfahrensweisen. Die Verfahren 
müssen bekannt und jeder Schritt transparent 
sein, so dass Mitwirkung und Selbstverantwor-
tung möglich sind. Sind sie dazu nicht oder nur 
unzureichend in der Lage, müssen ihre Angele-
genheiten stellvertretend geregelt werden. Die 
Verfahren des Case Managements sind insbe-
sondere in diesen Situationen geeignet, über 
die Form und den Umfang des stellvertretenden 
Handelns Klarheit zu schaffen und prozedurale 
Fairness sicherzustellen.

 
produktorientierung  ■■

Das Produkt der Dienstleistung ist das soziale 
und gesundheitliche Wohlergehen der Klient/
innen, das unter Mitwirkung der Klient/innen 
in Zusammenarbeit mit Fachkräften produziert 
wird. Die Verfahren des Case Managements 
steuern die Produktion des gesundheitlichen 
und sozialen Wohlergehens, verbessern in die-
sem Prozess das Produkt und erhöhen seinen 
Wert. Die Orientierung am Produkt heißt, Ver-
antwortung für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Dienstleistung zu übernehmen.

 
Qualitätssicherung  ■■

Case Management realisiert die Qualität der 
Dienstleistung auf der Grundlage von Stan-
dards unter den Bedingungen des Einzelfalles. 
Die Standards beziehen sich auf die vorgehal-
tene Struktur der Organisation (Strukturquali-
tät), auf die Art und Weise der Leistungserbrin-
gung (Prozessqualität) und auf das Ergebnis der 
Dienstleistung, das Maß und das Niveau, in dem 
und auf dem die gemeinsam vereinbaren Ziele 
erreicht wurden (Ergebnisqualität). Im Rahmen 
der Qualitätssicherung wird die Einhaltung der 
Standards systematisch geprüft und kontrol-
liert. Qualitätssicherungsinstrumente des Case 
Managements sind das Assessment mit der Be-
darfsklärung, die Zielvereinbarung und die Un-
terstützungsplanung.

 
Koordination und Kooperation  ■■

Das Case Management sorgt für eine bessere 
Koordination von Dienstleistungen und eine 
bessere Zusammenarbeit unter allen Beteilig-
ten (Vernetzung von formellen Diensten und 
informellen Personen: Familie, Nachbarschaft, 
Freundeskreis). Durch seine Verfahren sichert 
das Case Management aufeinander abgestimmte 
Handlungen von Personen und Diensten. Durch 
die Gestaltung von Kommunikation und Steu-
erung von Informationsflüssen fördert es die 
Kooperation zwischen den beteiligten Diens-
ten und Personen.
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ARBEitsWEisE unD vERfAhREn  
DEs cAsE MAnAGEMEnts

Zur Sicherstellung der Prinzipien bietet das Case Ma-
nagement eine Ablauforganisation, ein Prozedere 
(Wendt 2001) oder ein Phasenmodell (Neuffer 2005) 
an, das den gesamten Fallverlauf überblickt und ge-
staltet und ein überlegtes Vorgehen ermöglicht. 
Nach Neuffer sind es sechs Phasen, die nacheinan-
der in der Ablauforganisation eines Hilfeprozesses 
vorkommen: Kontaktaufnahme und Verpflichtung, 
Analyse und Einschätzung (Assessment), Zielver-
einbarung und Entwurf der Hilfen (Planung), Um-
setzung der Hilfen (Intervention, Linking) Überwa-
chung und Kontrolle der Hilfen (Monitoring, Control-
ling), Beendigung der Unterstützung und Evaluation.  
Zu jeder dieser Phasen des Case Managements ge-
hören methodische Instrumente, Arbeitsweisen und 
Handlungsempfehlungen, die in den unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern unterschiedlich angewendet werden 
können. Wendt bezeichnet die Schritte als Kernfunk-
tionen. Die Verfahren oder Kernfunktionen des Case 
Managements müssen gestaltet werden und verlan-
gen von den professionellen Helfer/innen Fähigkei-
ten. Insofern beschreiben sie auch Kernkompetenzen 
in der beruflichen Arbeitsweise. Die Case Manager/
innen müssen „nach außen und mit dem Klienten 
kommunizieren, Rollen klären und Absprachen tref-
fen, Situationen und Personen einschätzen können, 
sich in der Planung auf Mittel und Wege verstehen, 
koordinieren, anwaltlich handeln, Vorgänge und Er-
gebnisse bewerten und sie dokumentieren können“ 
(Wendt 2001, 102).

DiE systEMstEuERunG DEs cAsE 
MAnAGEMEnts

Das Case Management zeigt nicht nur als Methode 
auf der Ebene der fallbezogenen Unterstützung Wir-
kung. Es soll auch mit seinen Prinzipien auf die Or-
ganisationen der Leistungserbringung und auf po-
litische Entscheidungen gestaltend wirken. Auf der 
Makroebene sollen die Rahmenbedingungen für die 
bedarfsgerechte Versorgung beauftragt werden. Auf 
der Mesoebene sorgt das Case Management für ein 
standardisiertes, transparentes und gleichzeitig flexib-
les und überprüfbares Management von Versorgung, 
das durch die einzelnen methodischen Verfahren auf 
der Mikroebene sichergestellt wird.
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Der Beruf ‚Rechtliche Betreuung’ ist auf dem Weg zur 
Profession. Damit ist für die Berufsgruppe ein Zuge-
winn an Status, Ansehen, Autonomie und Bezahlung 
verbunden. Voraussetzung für den Weg zur Profession 
ist u. a. die Herausbildung spezifischer Qualifikations-
anforderungen an die Berufsausübung auf der Grund-
lage systematisierten Wissens (Gildemeister 1996, 
100). „Professionalisierung beinhaltet aber auch eine 
gemeinsame berufsbezogene wissenschaftliche Basis. 
Dabei können Kenntnisse und Fähigkeiten auch aus an-
deren Berufen mit vergleichbaren Aufgaben geschöpft 
werden“ (Crefeld 2004, 144 ff). Nach Crefeld ist die 
rechtliche Betreuung ein Hilfeprozess zur Beratung und 
Unterstützung von betreuungsbedürftigen Menschen. 
„Als ein methodisch bewusst geplanter und gestalteter 
interaktioneller Prozess basiert er auf lehrbaren Verfah-
rensweisen und handlungsleitenden Theorien“ (a.a.O., 
151). Der Berufsverband der Berufsbetreuer/innen ist 
daher bemüht, sowohl die Qualifikation der Berufsan-
gehörigen durch die Formulierung berufsständischer 
Normen und Leitlinien sicherzustellen, als auch die 
Qualität der beruflichen Tätigkeit zu entwickeln und 
durch fachliche Standards zu sichern.

Das Case Management soll als methodische Grundlage 
im Arbeitsfeld der Betreuung zur Professionalisierung 
beitragen, indem es die Entwicklung der Fachlichkeit, 
die Sicherung von Qualität, die Festlegung von Stan-
dards und die Anschlussfähigkeit des Berufs im human-
dienstlichen Versorgungszusammenhang vorantreibt. 

DiE EntWicKlunG DER fAchlichKEit

Mit dem wachsenden Verständnis von Betreuung als 
Handlungsfeld der Sozialen Arbeit und der damit ver-
bundenen Ablösung von der Justiz bestand die Mög-
lichkeit, sich um die Entwicklung einer Fachlichkeit 
Gedanken zu machen. Die Anbindung an die Justiz 
hatte zwar die Selbstständigkeit des Berufs gefördert, 
die Orientierung an den gerichtlichen Verfahren hatte 
die Ausbildung eines eigenen Berufsbildes und eige-
ner fachlicher Inhalte aber verzögert. Im Prozess der 
gesellschaftlichen Umgestaltung des Sozial- und Ge-
sundheitswesens und des darauf zurückzuführenden 
Zuwachses des Unterstützungsbedarfs von Menschen 
mit komplexen Problemlagen stellte sich Betreuung als 
ein effektives personenbezogenes Hilfesystem dar. Da-
durch wurde die Notwendigkeit der Entwicklung der 
Fachlichkeit und einer Positionierung der Betreuung in 
der Sozialen Arbeit deutlich.

Vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels wird 
die rechtliche Betreuung mit ihren Leitideen und Hand-
lungsmöglichkeiten immer attraktiver für spezielle Auf-

die Professionalisierung des Berufs durch das  
case Management

gaben der Sozialen Arbeit (Förter-Vondey 2008). Mit 
dem durch das Betreuungsrecht vorgegebenen Auftrag 
zur „persönlichen Betreuung“ und zur Orientierung an 
„Wohl und Wille“ der Klient/innen sichert die rechtliche 
Betreuung eine Nutzerorientierung. Betreuung ist auf-
suchende Arbeit mit einer „Gehstruktur“. Die Wahrung 
und Förderung des Selbstbestimmungsrechts steht im 
Mittelpunkt. Betreuung ist mit dem Auftrag verbun-
den, das Selbstmanagement der Klient/innen zu för-
dern (Empowerment) und Betreuung überflüssig zu 
machen (Subsidiarität der Unterstützung). Betreuung 
sichert aufgrund von Kontinuität und langer Zeitver-
läufe eine hohe Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit 
zwischen Betreuer/innen und Klientel (Unterstützung 
aus einer Hand). Die Möglichkeit advokatorischer Ver-
tretung durch Mandatierung ist ein effizientes Instru-
ment zur Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten 
von Klient/innen.

Die ethischen und fachlichen Grundsätze der rechtli-
chen Betreuung und die Erfahrungen der Berufspraxis 
bilden die Voraussetzung für eine erfolgreiche Imple-
mentierung der Gestaltungsprinzipien und Verfahren 
des Case Managements. Sie werden damit dem Beruf 
rechtliche Betreuung nicht einfach übergestülpt, son-
dern knüpfen an das Bestehende an. „Die Einführung 
einer systematischen Fallführung in die Betreuungsar-
beit auf der Grundlage des Case Managements bedeu-
tet nicht, das bisherige methodische Vorgehen über 
Bord zu werfen – im Gegenteil: Sie soll dazu dienen, 
die eigenen Haltungen und Handlungen bewusst und 
überprüfbar zu machen“ (Barth 2007). 

Das Case Management trägt mit seinen Gestaltungs-
prinzipien und den Verfahren dazu bei, dem Beruf Be-
treuung ein fachliches Bild zu geben. Betreuer/innen 
können beschreiben, was sie tun. Gleichzeitig entwickeln 
sich mit der Anwendung der Methode die fachlichen 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Instrumente. Es entsteht 
eine eigene Fachsprache. Zusammengefasst trägt das 
Case Management zur Entwicklung einer Fachlichkeit 
in der rechtlichen Betreuung bei, indem es

die Dimensionen des Unterstützungsprozesses ■■

Betreuung beschreibt und den Blick auf das We-
sentliche – die wesentlichen Abläufe und Hand-
lungen in der Betreuung – lenkt (Berufsbild),
die Richtungen aufzeigt für eine Weiterentwick-■■

lung der Fachlichkeit,
Anstöße und Orientierungen für die Qualifizie-■■

rung der Betreuer/innen gibt.

Die in der Fachliteratur häufig geäußerte Auffassung, 
das Case Management greife nicht in der rechtlichen 
Betreuung, da es die Fähigkeit und Bereitschaft der 
Klient/innen voraussetze, den Unterstützungsprozess 
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mitzugestalten, stützt die Vermutung, dass das Bild 
von Betreuung in der Öffentlichkeit sehr diffus ist. 
Betreuung ist kein rechtliches Sanktionsinstrument. 
Im Verlauf der rechtlichen Betreuung überwiegt das 
Beratungs- und Unterstützungshandeln der Betreuer/
innen gegenüber dem ersetzenden Handeln. Die Fä-
higkeit und Bereitschaft zur Mitgestaltung ist selbst 
bei Menschen mit erheblich eingeschränktem Selbst-
management noch zu entwickeln. Die Verfahren des 
Case Managements filtern ja gerade die Fähigkeiten 
der Klient/innen heraus, fördern ihre Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit auch in „angeordneten Unterstüt-
zungsformen“ und verhindern dadurch Eingriffe in das 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen.

QuAlitätssichERunG  
unD -EntWicKlunG

Im folgenden Abschnitt wird versucht, die Qualität der 
Dienstleistung Betreuung zu beschreiben und darzu-
stellen, welche Bedeutung das Case Mangement bei 
der Beschreibung, Sicherung und Entwicklung von 
Qualität in der Betreuung haben kann.

Nach Utsch (2007) beansprucht Qualität Exklusivität, 
nämlich Standards in der Arbeit, die nur rechtliche 
Betreuer/innen erfüllen. Sie fordert Perfektion, indem 
Fehler verhindert oder frühzeitig erkannt und doku-
mentiert werden, und aus ihnen gelernt wird. Sie ist 
zweckmäßig für die/den „Betreute/n“ (Nutzer/in), den/
die Betreuer/in (Produzent/in) und die Gerichte und 
Behörden. Zweckmäßigkeit heißt aber auch, die Er-
wartungen der Klient/innen in Einklang zu bringen 
mit den Zielen des Berufsstandes und den Erwartun-
gen der Gerichte und Betreuungsbehörden. Qualität 
ist kein Luxus. Sie beansprucht Effizienz und bewegt 
sich in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Allerdings ist 
eine hohe Effizienz der Betreuungsleistungen unter den 
derzeit gültigen Vergütungspauschalen nur schwer zu 
erreichen. Qualität unterliegt einer Entwicklung, weil 
sich Erwartungen an die Dienstleistung Betreuung und 
deren Rahmenbedingungen verändern können.

Die Qualität, die die oben beschriebenen Kriterien er-
füllen soll, bezieht sich in der rechtlichen Betreuung 
– wie in allen anderen Dienstleistungs- und Produkti-
onsprozessen – auf drei unterschiedliche Dimensionen: 
Struktur, Prozess und Ergebnis einer Dienstleistung.

Zunächst werden die Strukturen, in denen die ■■

Dienstleistung Betreuung erbracht wird, bewer-
tet. Zum Beispiel die räumliche Ausstattung der 
Betreuungsbüros, die Erreichbarkeit der Betreuer/
innen, die technische Ausstattung, die Qualifi-
kation der Betreuer/innen. Die Strukturqualität 
ist am leichtesten zu beschreiben. Exklusiv und 
zweckmäßig ist z.B. die Betreuungssoftware, 
die seit über zehn Jahren bei vielen Betreuer/
innen zum Einsatz kommt. Entwicklung und 

Perfektion wird durch die Umsetzung des vom 
BdB 2007 neu entwickelten Masterstudiengan-
ges gesichert. Anforderungen an die Struktur-
qualität sind im Qualitätsregister des BdB e.V. 
bereits seit 2006 definiert.
Schwieriger ist die Bewertung der Prozessquali-■■

tät, nämlich die Beurteilung der Art und Weise, 
wie in der Produktion der Dienstleistung Be-
treuung durch die Betreuer/innen verfahren 
wird. Wie stellen sie eine gute Zusammenar-
beit mit den Klient/innen her, wie setzen sie 
den Anspruch auf Teilhabe um? Die Verfahren 
in der Produktion der Dienstleistung Betreuung 
sind bisher noch nicht einheitlich definiert. Das 
Case Management soll hier einen Beitrag leis-
ten, Standards für den Unterstützungsprozess 
zu entwickeln.
Qualität bezieht sich aber auch auf das Ergebnis ■■

der Dienstleistung Betreuung. Die Ergebnisqua-
lität ist am schwierigsten zu beschreiben und zu 
überprüfen. Wie kann das Ergebnis einer mehr-
jährigen Betreuung beschrieben werden, und 
welche Qualität hatte die Betreuung? 

Die strukturqualität

Das Case Management trägt zur Verbesserung der 
Strukturqualität bei, in dem es die strukturellen Vor-
aussetzungen für den Zugang der Menschen mit Be-
hinderungen zum Unterstützungssystem Betreuung 
beschreibt und die organisatorischen und inhaltlichen 
Rahmenbedingungen für die Gewährleistung der Be-
treuung sichert.

Der BdB hat bereits im Rahmen des Qualitätsregis-
ters Standards der Strukturqualität formuliert. Durch 
die Entwicklung von Aus- und Fortbildungskonzepten 
und die bundesweite Schulung von Berufsinhaber/in-
nen kann er zur Strukturqualität des Berufs beigetra-
gen. Auf politischer Ebene kann er die Anerkennung 
des Berufs fördern und die Rahmenbedingungen für 
die Ausübung des Berufs verbessern.

Die prozessqualität

Die Gewährleistung der Dienstleistung Betreuung ist 
nicht nur von der Qualität der Struktur abhängig, in 
der produziert wird. Sie ist wesentlich von der Art und 
Weise abhängig, wie Betreuer/innen zur Herstellung 
der gesundheitlichen und sozialen Teilhabe der Klient/
innen in der Betreuung verfahren (Methodik). Die Ver-
fahren müssen die Balance herstellen zwischen dem 
sich häufig gegenüber stehenden Anspruch der Klient/
innen auf Gesundheit und Lebensqualität und ihrem 
Anspruch auf Erhaltung ihrer Selbstbestimmung. Be-
treuer/innen benötigen im Unterstützungsprozess eine 
Entscheidungsgrundlage für das Maß an

unterstützendem und beratendem Handeln zur ■■

Wahrung von Autonomie und zur Förderung des 
Selbstmanagements einerseits und 
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ersetzendem und stellvertretendem Handeln ■■

und dem damit verbundenen Eingriff in die 
Lebenswelt zum Schutz der Klient/innen vor 
Selbstschädigung andererseits.

Die Entscheidungsgrundlage wird durch die Verfahren, 
die methodischen Instrumente und die Gestaltungs-
prinzipien des Case Managements sichergestellt: As-
sessment, Zielvereinbarung und Planung steuern die 
Handlungen der Betreuer/innen ebenso wie die Prin-
zipien Nutzerorientierung, Fairness, Transparenz und 
Kontraktmanagement.

Die Ergebnisqualität in der rechtlichen Betreuung

Qualität ist bestimmt durch den „Grad, in dem verein-
barte oder vorausgesetzte Kundenanforderungen er-
füllt werden“ (Adler 2003,19).

Klient/innen der rechtlichen Betreuung sind von 
Krankheit oder Behinderung betroffen, die sich auf 
die gesamte Lebenslage des Menschen auswirken. Sie 
haben zunächst einen Anspruch auf Verbesserung ih-
res gesundheitlichen Zustands und ihrer sozialen Teil-
habe. Da sie durch Krankheit oder Behinderung auch 
in einem mehr oder weniger großen Umfang an der 
Wahrnehmung ihrer Ansprüche auf Verbesserung ihres 
Wohlbefindens gehindert sind, erwarten sie eine Un-
terstützung, die eine Inanspruchnahme gesellschaftli-
cher Leistungen sicherstellt, und damit eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben gewährleistet. Neben der 
Sicherstellung von Teilhabe durch das Substitut Betreu-
ung, haben Klient/innen auch einen Anspruch auf Er-
haltung und Wiederherstellung ihrer eigenen Möglich-
keiten, an der Gesellschaft teilzuhaben und damit einen 
Anspruch auf Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment), der 
im § 1901, BGB zusammengefasst ist.

Die Ergebnisqualität der Dienstleistung Betreuung ist 
damit der Grad der vereinbarten oder vorausgesetzten 
Verbesserung oder Stabilisierung des gesundheitlichen 
und sozialen Wohlergehens und der Grad der verein-
barten oder vorausgesetzten Erhaltung und Wiederher-
stellung individueller Teilhabemöglichkeiten.

Gemessen wird die Ergebnisqualität mit Hilfe der mit 
den Klient/innen getroffenen Zielvereinbarungen. Die 
Ziele müssen zur Bemessung der Qualität um Ergeb-
nisindikatoren ergänzt werden, die den angestrebten 
Zustand klar und verständlich beschreiben. Hier liegt 
eine Schwierigkeit bei der Bemessung der Ergebnis-
qualität: Die fachlichen Instrumente zur Beurteilung 
und Überprüfung müssen entwickelt werden. Das Case 
Management leistet hier Hilfestellung (vgl. Ausführun-
gen zur Evaluation).

Qualitätssicherung  
und -entwicklung durch standards

Betreuer/innen „schulden“ den Klient/innen im Rahmen 
der Dienstleistung Betreuung nicht das Ergebnis, son-

dern die richtige und angemessene Art und Weise, in 
der Betreuung zu verfahren. Die Prozessqualität muss 
daher durch die Festlegung von Standards festgehalten 
und gesichert werden. Diese Standards beziehen sich 
auf die Verfahren. Sie müssen exklusiv sein und die Ar-
beit von Betreuer/innen nach außen positiv darstellen 
(Marketinginstrument). Die Standards müssen perfekt 
sein, damit Fehler vermieden und Haftungsprobleme 
ausgeschlossen werden. Sie müssen zweckmäßig sein, 
die Erwartungen von Klient/innen und (Fach-)Öffent-
lichkeit mit den Zielen des Berufsstandes in Einklang 
bringen und die Effizienz – den Kosten-Nutzen-Fak-
tor – berücksichtigen.

Eine gute Struktur für eine Standardentwicklung in der 
rechtlichen Betreuung liefert Klug (2003). Er unterschei-
det drei Ebenen von Standards: Informationsstandard 
– Prozessstandard – Dokumentationsstandard. Diese 
Standards legen nicht einzelne Handlungen fest und 
zwingen die Betreuer/innen nicht in festgelegte Hand-
lungsabläufe. Sie orientieren sich an den Verfahrens-
schritten des Betreuungsprozesses und sichern den in 
dieser Phase wichtigen Informationsfluss, die in dieser 
Phase erforderliche Form der Interaktion mit den Kli-
ent/innen und den in dieser Phase notwendigen Um-
fang der Dokumentation. Sie legen damit die für die 
Sicherung von Qualität wichtigen und notwendigen 
Handlungen fest, schaffen eine Orientierung im be-
treuerischen Handeln, schränken die Betreuer/innen 
aber nicht in der kreativen Gestaltung des Unterstüt-
zungsprozesses und der individuell zu gestaltenden 
Zusammenarbeit mit den Klient/innen ein.
In der folgenden Darstellung des Betreuungsmanage-
ments werden fachliche Standards in den Verfahrens-
schritten vorgestellt. Es ist das Anliegen des Berufsver-
bandes und seiner Mitglieder, die fachlichen Standards 
festzulegen und im Rahmen einer Qualitätssicherung 
systematisch zu kontrollieren, zu prüfen und weiter-
zuentwickeln.

DiE AnschlussfähiGKEit DEs BERufs 
DuRch DAs cAsE MAnAGEMEnt

Durch die Implementierung der Verfahren des Case 
Managements und durch die Anwendung der metho-
dischen Instrumente wie Intake, Assessment und  Ziel-
vereinbarung kann Betreuung an andere Arbeitsfelder 
(Behindertenhilfe, Pflege, medizinische Versorgung) 
anschließen und Brücken für die Versorgung und Un-
terstützung der Klient/innen herstellen.

bdbaspekte 79 | 2009_13



Betreuungsmanagement

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Grundla-
gen des Case Managements vorgestellt worden sind 
und dessen Bedeutung für die Professionalisierung des 
Berufs beschrieben wurde, werden im folgenden Ab-
schnitt die Verfahren des Case Managements in ein Be-
treuungsmanagement integriert. Sie geben der Betreu-
ungstätigkeit eine inhaltliche Struktur und Richtung. Sie 
bieten daneben auch Instrumente und Handlungsemp-
fehlungen für die Betreuer/innen. Insofern beschreiben 
sie auch Kompetenzen in der beruflichen Arbeitsweise. 
Mit der Anpassung und Modifizierung des Case Ma-
nagements zum Betreuungsmanagement und dessen 
Implementierung in die berufliche Praxis entwickelt sich 
eine Fachlichkeit in der rechtlichen Betreuung. An die 
Verfahrensschritte sind fachliche Standards geknüpft, 
die zur Transparenz der Betreuungstätigkeit gegenüber 
der Klientel und der Öffentlichkeit beitragen und die 
Grundlage für die Qualitätsentwicklung sind.

Die verfahrensschritte

Das Betreuungsmanagement beinhaltet auf der Falle-
bene folgende Verfahrensschritte (siehe auch Abb.1):

Kontaktaufnahme■■ : Access – Screening – Intake
Assessment:■■  Analyse – Einschätzung – Prognose
planung:■■  Ziele und Maßnahmen
linking: ■■ Vermittlung – Verhandlung – Vernet-
zung
Monitoring■■ : Prozessbeobachtung – Erfolgskon-
trolle – Modifizierung
Evaluation:■■  Auswertung und Berichterstat-
tung

Die Beschreibung jedes Verfahrensschrittes enthält ei-
nen theoretischen Teil, der die allgemeinen Grundzüge 
erläutert. Daran schließen sich die Vorschläge an, wie 
dieses Verfahren in der Betreuung angewendet werden 
kann. Es werden dann für den jeweiligen Verfahrens-
schritt fachliche Standards vorgeschlagen, die sich an 
den drei Kategorien Information, Prozess und Doku-
mentation (Klug 2003) orientieren. Die Beschreibung 
schließt mit Überlegungen zu Anschlussfähigkeit und 
Weiterentwicklung des Konzeptes ab. Im Anhang zu 
jedem Verfahrensschritt befinden sich Arbeitsinstru-
mente, die die Praxis des Betreuungsmanagements wie-
dergeben und das Verfahren verständlich machen.

Die Anwendung der verfahren

Betreuer/innen haben es in ihrer Berufspraxis mit sehr 
verschiedenen Fallkonstellationen zu tun. Klient/innen 

die fallsteuerung des 
Betreuungsmanagements 

sind von unterschiedlich komplexen Problemlagen be-
troffen. Ihr Bedarf an betreuungsrelevanter Unterstüt-
zung variiert aufgrund unterschiedlicher Probleme ihres 
Selbstmanagements von Beratungsleistungen bis zum 
stellvertretenden Handeln. Daher ist die Anwendung 
der Verfahren und Instrumente nicht schematisch. Sie 
werden nicht automatisch im Fallverlauf eingesetzt. 
Die Professionalität und Fachkompetenz des Berufs-
standes drückt sich darin aus, dass die Verfahren und 
Instrumente von jedem Betreuer und jeder Betreuerin 
vorgehalten und in entscheidenden Situationen rich-
tig eingesetzt werden können. Die einzelnen Verfahren 
und Schritte variieren pro Fall darüber hinaus im Um-
fang und der Frequenz. Im Fall A kann das Assessment 
schon nach drei Gesprächen erfolgen. Im Fall B ist die 
Problemlage derart komplex, dass die Bedarfsermitt-
lung nach mehreren Monaten noch unvollständig und 
ungenau ist. Eine Planung kann im Fall C eine große 
Konferenz voraussetzen, während sie im Fall D in einem 
Gespräch mit der Klientin erledigt werden kann. Die 
Prozessbeobachtung ist im Fall E unkompliziert, weil 
die Zusammenarbeit im Netz funktioniert, im Fall F sind 
dagegen Kriseninterventionen und Modifizierungen der 
Versorgung erforderlich. Im Fall G erfolgt aufgrund ei-
ner vorliegenden Suchtproblematik ein umfangreiches 
Kontraktmanagement. Im Fall H können Vereinbarun-
gen nur noch mit dem Umfeld erfolgen, weil bei dem 
Klienten erhebliche Einschränkungen der Austausch-
fähigkeiten vorliegen. Die „Kunst“ (fachliche Kompe-
tenz) der Betreuer/innen besteht darin, die Verfahren 
zu beherrschen und variabel anzuwenden.

Die besonderen verfahren  
des Betreuungsmanagements

Das Betreuungsmanagement hält gegenüber dem Case 
Management Besonderheiten vor. Bestimmte Verfahren 
werden konkretisiert und erweitert, um den speziellen 
fachlichen Anforderungen an den Beruf Betreuung ge-
recht zu werden. Es sind folgende Aspekte:

Das Betreuungsassessment
Das Assessment ist das Kernstück des Betreuungsma-
nagements (BM). Es ist das Instrument, das die Ent-
wicklung der Fachlichkeit nach innen steuert und nach 
außen repräsentiert. Es sorgt für den Anschluss des 
Betreuungsmanagements an andere Systeme. Für das 
Assessment wurde ein Analyseinstrument aus der So-
zialen Arbeit gewählt, nämlich die ‚Systemische Denk-
figur’ von Staub-Bernasconi u.a. Im Rahmen des BdB-
Projektes „Fallgruppen“ wurden für die Anwendung 

überblick über die Verfahren des Betreuungsmanagements
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dieses Instruments in der Betreuung Anregungen ge-
liefert (Brühl 2008).
Was ist entscheidend an dem Analyseinstrument? Auf 
der Grundlage verschiedener Dimensionen kann mit 
Hilfe einer Ressourcen- und Problemanalyse 
1.  der alltagspraktische, medizinische, psychosoziale, 

sozialkulturelle, pflegerische oder ökonomische Be-
darf – also der relevante Versorgungsbedarf – er-
mittelt werden und 

2.  der betreuungsrelevante Handlungsbedarf, nämlich 
der Bedarf an Beratung, Vertretung oder ersetzen-
dem Handeln – also der Besorgungsbedarf.

Dieses fachliche Instrument ist gleichzeitig ein wichti-
ges Qualitätssicherungsinstrument. Es sichert in die-
sem Zusammenhang einen wesentlichen Aspekt von 
Qualität in der Zusammenarbeit mit den Klient/innen. 
Es ermittelt, begründet und dokumentiert, ob, wann 
und in welchem Umfang in die Lebenswelt und Auto-

nomie eines Menschen eingegriffen werden darf. Erst 
mit diesem Instrument kann dem Betreuungsauftrag 
Rechnung getragen und können qualifizierte Entschei-
dungen über die Form der Unterstützung getroffen 
werden. Das Assessment sichert mit dem Analyseinstru-
ment aber nicht nur nach innen Qualität. Durch die da-
mit verbundene Fachlichkeit und Sprache stellt es auch 
die Anschlussfähigkeit des Betreuungsmanagements an 
andere Felder der humandienstlichen Versorgung her, 
z. B. an die Eingliederungshilfe, Psychiatrie und Pflege. 
Das Assessment beinhaltet auch Möglichkeiten, es für 
andere Betreuungsmanagements, zum Beispiel für die 
Budgetassistenz oder das Pflegemanagement, auszu-
bauen und zu nutzen.

Qualitätssicherung durch standards
Im Konzept Betreuungsmanagement ist die Entwick-
lung und Sicherung von Qualität ein wichtiges Anlie-

Abb. 1: Die Verfahrensschritte des Betreuungsmanagements
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Datenerfassung 

Problem/ Ressourcenanalyse 
Einschätzung des Bedarfs 

Planung 
Ziele 

Maßnahmen 
Konferenzen 
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Modifizierung 

Plan 
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 Ende
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(Brühl 2007) 
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bdbaspekte 79 | 2009_15



Betreuungsmanagement

gen. Der BdB hat mit dem Qualitätsregister und den 
Leitlinien für den Beruf ein Qualitätssicherungssystem 
entwickelt, in dem bereits viele Qualitätsstandards 
festgelegt sind. Es sind hauptsächlich Standards der 
Strukturqualität, wie zum Beispiel die Rahmenbedin-
gungen der Berufsausübung. Mit dem hier vorliegen-
den Konzept wird nun versucht, Qualitätsstandards 
der Prozesse (Prozessqualität) zu formulieren, nämlich 
Festlegungen über die Art und Weise, wie mit den Kli-
ent/innen und dem Umfeld erfolgreich zusammenge-
arbeitet werden muss. Verfolgt man die in den Medien 
präsentierten „Betreuungsskandale“ der letzten Zeit, 
dann fällt auf, dass viele der benannten Probleme auf 
Fehler in der Zusammenarbeit mit den Klient/innen 
und deren Umfeld zurückzuführen sind, z. B. auf eine 
mangelhafte Beteiligung, eine unzureichende Berück-
sichtigung von Wünschen und Lebensentwürfen oder 
einen zu geringen direkten Austausch mit den Klient/
innen und ihrem Bezugssystem über betreuungsrele-
vante Handlungen.

Die Formulierung der Standards lehnt sich mit Infor-
mations-, Prozess- und Dokumentationsstandards an 
einen Strukturvorschlag von Klug an: In jedem Verfah-
rensschritt des Betreuungsmanagements ist festgelegt, 
welche Informationen standardmäßig fließen müssen, 
wie die Art der Zusammenarbeit mit dem Klienten und 
den weiteren Personen der Unterstützung sein muss 
(z.B. persönlicher Kontakt und direktes Gespräch) und 
was im Verfahrensschritt standardmäßig dokumentiert 
werden muss. 

Auf der Grundlage dieser Standards kann jede Be-
treuerin und jeder Betreuer ihre/seine methodische 
Freiheit entfalten, Fähigkeiten einbringen und Vorlie-
ben entwickeln. Die Festlegung und Berücksichtigung 
der Standards wird die Zusammenarbeit mit den Kli-
ent/innen verbessern und damit erfolgreicher deren 
Teilhabeprozess unterstützen. Darüber hinaus wird ein 
klareres Bild des Berufs in der Öffentlichkeit entstehen: 
Statt Bevormundung Zusammenarbeit.

Die praxisrelevanz des Betreuungsmanagements
In der wissenschaftlichen Diskussion um das Case Ma-
nagement wird darauf verwiesen, dass es sich um ein 
Konzept handelt, das über eine direkte Fallarbeit hin-
aus im wesentlichen eine steuernde Funktion auf in-
stitutioneller und gesellschaftlicher Ebene hat. Ohne 
Praktikabilität und Implementierung des Konzeptes 
im Arbeitsfeld kann es keine steuernde Funktion auf 
anderer Ebene übernehmen. Ein entscheidendes Mo-
tiv bei der Entwicklung des Konzeptes war das Bemü-
hen, das Betreuungsmanagement für die Kolleg/innen 
im Berufsalltag anwendbar zu machen. Die Vorlagen, 
Dokumente, Protokolle, Pläne und Kontrakte integrie-
ren die Leitideen, basieren auf den Verfahren und 
sind weitgehend angepasst an die Anforderungen ei-
ner EDV-gestützten Betreuungsarbeit. In nächster Zeit 
wird eine Version der Betreuungssoftware erscheinen, 
die Fallannahme und Erstgespräche dokumentiert, As-
sessments und zielorientierte Betreuungspläne unter-
stützt und die Zusammenarbeit mit Klientel und Um-
feld steuern hilft. Mit dieser praktischen Umsetzung 

wird auch die Möglichkeit geschaffen, die Zusammen-
arbeit in den Betreuungsunternehmen, den geeigneten 
Stellen für Betreuungsmanagement, zu steuern und 
zu strukturieren und sie an den Verfahren und Leit-
ideen des Konzeptes auszurichten und dadurch eine 
hohe Qualität der Betreuungsarbeit sicherzustellen. 
Die praktische Umsetzung liefert auch die Grundlage, 
mit den Instrumenten an andere Institutionen und Be-
reiche anzuschließen und mit Hilfe des Berufsverbandes 
steuernd auf gesellschaftliche Systeme einzuwirken.

Die steuerung der Weiterentwicklung des Betreu-
ungsmanagements
Das Konzept hat noch Schwachstellen: Dazu zählen die 
Bereiche Zielorientierung und Zielstruktur. Weiterhin 
ist der Bereich der Evaluation noch nicht ausreichend 
entwickelt. Das muss in Kooperation mit der Fachwis-
senschaft bearbeitet werden. Darüber hinaus wird sich 
das Betreuungsmanagement durch die Anwendung in 
der Praxis anpassen, modifizieren und weiterentwickeln. 
Die Weiterentwicklung wird qualifiziert begleitet durch 
einen Qualitätszirkel, der an der Evaluation der Praxis 
orientiert ist, wissenschaftliche Fachkompetenz ein-
bindet, Fort- und Weiterbildung steuert und die Qua-
litätsstandards überprüft und modifiziert.
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Kontaktaufnahme

GRunDlAGEn DER 
KontAKtAufnAhME 

Die Kontaktaufnahme zwischen Institutionen, Personen 
oder Diensten, die Hilfen anbieten, und Menschen, die 
Hilfen benötigen, erfolgt in unterschiedlichen Formen. 
Das Case Management beschreibt die verschiedenen 
Stadien der Kontaktaufnahme und leistet Orientie-
rungshilfen für eine professionelle Gestaltung. Nach 
Wendt (2002) wird zunächst der Zugang zum Unter-
stützungsangebot gestaltet (access), die richtige Aus-
wahl der zukünftigen Klient/innen getroffen (screening), 
der Fall angenommen, die erste Bedarfsklärung vorge-
nommen und eine Unterstützung veranlasst (intake).  
Die Verfahrensschritte und Hilfen des Case Manage-
ments sind für die Gestaltung der Kontaktaufnahme im 
Rahmen des Betreuungsmanagements interessant. Sie 
fördern unternehmerisches Denken, sichern planvolles 
Handeln und legen den Grundstein für eine professio-
nelle Arbeitsbeziehung mit den Klient/innen.

DiE KontAKtAufnAhME  
iM BEtREuunGsMAnAGEMEnt

Access – der zugang der Menschen zum 
unterstützungssystem

Der Zugang der Menschen zum Unterstützungssystem 
der rechtlichen Betreuung erfolgt aktuell über Behör-
den und Gerichte. Darüber hinaus ist die Unterstützung 
eher angeordnet und erfolgt seltener deshalb, weil sich 
Betroffene subjektiv Hilfe wünschen. Bislang noch sel-
ten wenden sich bedürftige Menschen oder deren An-
gehörige direkt an das Amtsgericht, eine behördliche 
Betreuungsstelle, einen Betreuungsverein oder ein Be-
treuungsbüro, um für sich oder das Familienmitglied 
Hilfen einzufordern. Das hängt einerseits damit zusam-
men, dass die Hilfe und das dazugehörige Hilfesystem 
weitgehend unbekannt sind oder als einschränkend 
stigmatisiert empfunden werden. Andererseits sind die 
betroffenen Menschen häufig in einer Situation, in der 
sie aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Behin-
derung gar nicht mehr ihre Lebenslage einschätzen und 
selber handeln können. In der Mehrheit der Fälle sind 
es professionelle Stellen und Personen (Ärzt/innen in 
Krankenhäusern, Psychiater/innen und Sozialarbeiter/
innen in Gesundheitsämtern), die über die schwierige 
Problemlage eines Menschen Kenntnis erhalten, dann 
mit mehr oder weniger Zustimmung der Betroffenen 
beim Amtsgericht oder der Betreuungsbehörde eine 
rechtliche Betreuung anregen.
 
Die Darstellung des eigenen Unternehmens erfolgt da-
her zurzeit hauptsächlich gegenüber den Personen und 
Diensten, die für die Einrichtung einer rechtlichen Be-

kontaktaufnahme: access – Screening – Intake

treuung und die Auswahl eines Betreuers verantwort-
lich sind: den Gerichten und Betreuungsbehörden. Sie 
sind wichtige „Kunden“ in diesem Arbeitsfeld, weil sie 
zurzeit noch den Zugang der betroffenen Menschen 
zum Unterstützungssystem steuern.

Mit der Professionalisierung des Berufs Betreuung, 
den zunehmenden Anforderungen an die Qualität der 
Betreuungsleistungen und der steigenden Konkurrenz 
mit anderen Anbietern sozialer Dienstleistungen wird 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine Positionie-
rung des eigenen Angebots immer wichtiger. Öffent-
lichkeit, Nutzer/innen, Dienste und Geschäftspartner 
erfahren etwas über das Dienstleistungsangebot der 
rechtlichen Betreuung und können sich ein Bild davon 
machen. Die Darstellungsmöglichkeiten sind vielfältig. 
Sie reichen von der Visitenkarte und dem Flyer bis zum 
Internetauftritt und der Mitgliedschaft im Qualitätsre-
gister des Bundesverbandes. 
 
veränderungen in der gesellschaftlichen nach-
frage erfordern neue zugänge
Die mehr als 10jährige Erfahrung mit dem Unterstüt-
zungssystem der rechtlichen Betreuung zeigt, dass die 
Hilfen von den betroffenen Menschen immer besser 
angenommen werden. Durch die Öffentlichkeitsar-
beit des Berufsverbandes und seine Bemühungen um 
Professionalisierung und Qualitätssicherung steigt der 
Wert der rechtlichen Betreuung in der Gesellschaft und 
die Berufsinhaber/innen erhalten ein höheres Ansehen. 
Mit dieser positiven Entwicklung und den neuen An-
forderungen an die Unterstützung von Menschen mit 
komplexen Problemlagen, die sich aus dem Paradig-
menwechsel des Sozialstaates ergeben, wird sich in 
den nächsten Jahren auch die Zugangssituation zum 
Hilfesystem verändern: Die betroffenen Menschen und 
deren Familien oder die Personen und Institutionen im 
Umfeld werden die Hilfen der rechtlichen Betreuung di-
rekter bei den Betreuer/innen nachfragen. Umso wich-
tiger wird die Darstellung des eigenen Unternehmens 
und des eigenen Leistungsangebotes auf dem (Betreu-
ungs-)Markt. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit erhöht 
die Reichweite und öffnet auch Klientengruppen mit 
ähnlichen Unterstützungsbedarfen (z.B. Budgetassis-
tenz) den Zugang zum Unternehmen. Mit „Geeigneten 
Stellen für Betreuungsmanagement“ können Betreuer/
innen auf Veränderungen in der Nachfrage reagieren, 
den Zugang verbessern und damit zur eigenen Exis-
tenzsicherung beitragen.

screening – Auswahl und identifizierung der 
Menschen als Klient/innen der rechtlichen Betreu-
ung oder anderer unterstützungsleistungen

Die Identifizierung der Menschen als Klient/innen der 
rechtlichen Betreuung erfolgt in der Regel durch die 
Vorermittlungen der Betreuungsbehörde. Sie sucht den 
betroffenen Menschen auf und prüft, ob in dem vorlie-
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genden Fall die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung 
erforderlich ist oder ob andere Hilfen ausreichen. Sie 
unterbreiten dem Gericht einen entsprechenden Vor-
schlag. Die Betreuungsbehörde führt damit ein erstes 
Screening durch. Die Zuleitung des Falles obliegt in 
der Regel auch der Behörde. Im derzeitigen Verfahren 
meldet sich die Behörde bei den Betreuer/innen und 
„bietet“ den Klienten an. Die Berufsbetreuer/innen 
müssen sich dann innerhalb eines kurzen Telefonats 
entscheiden, ob sie den Fall annehmen. Dazu müssen 
sie Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand des Falles ein-
schätzen und prüfen, ob die zeitlichen Ressourcen im 
Unternehmen vorhanden sind.
 
Die Informationen der Behörde über Komplexität und 
Schwierigkeit des Falles sind meist sehr unkonkret 
und bieten wenige Entscheidungshilfen. Zur Optimie-
rung der Entscheidung über eine Fallannahme ist ein 
softwaregestütztes Verfahren entwickelt worden, das 
schnell erste wichtige Aspekte zur Lebenssituation der 
Klient/innen, zu den vorhandenen Ressourcen und Pro-
blemen und zum Umfang der Unterstützung erfasst. 
Auf dieser Grundlage können die rechtlichen Betreuer/
innen seriös entscheiden, ob für das erforderliche Un-
terstützungsmanagement des zukünftigen Klienten 
genügend inhaltliche und strukturelle Ressourcen im 
Unternehmen zur Verfügung stehen.

Abbildung 2 
 
 

 

MASKE für die interne Prüfung der Fallannahme 

Personendaten: 
Name:  …………………………… 
Adresse: …………………………… 
Telefon: …………………………… 
Geb:  …………………………… 
 

Anlass für Betreuung/Assistenz 
(stichwortartig) 
- ……………………………………………. 
- …………………………………………….. 
- …………………………………………….

 Klient/in für Betreuung 
 Klient/in für Budgetassistenz 

Gewünschte Unterstützung in der 
Budgetassistenz 

 Beratung bei der Bedarfsermittlung 
 Unterstützung beim Antrag 
 Unterstützung beim Linking 
 Budgetverwaltung 

 Feststellung der Schwerbehinderung 
 Psychose   
 Demenz   

  
kooperativ   ja   nein 
vermögend   ja   nein 
 
Angehörige ………………………… 

℡…………………….... 
Involvierte  ………………………… 
Dienste ℡……………………… 

 
Sofortiges  Unterbringung 
Handeln:  Wohnungssicherung 
    

Angeregter Umfang der Betreuung 
 Aufenthaltsbestimmung 
 Gesundheitssorge 
 Vermögenssorge 
 Vertretung gegenüber Behörden 
  

 

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel einer Maske für die soft-
ware-gesteuerte Aufnahme von ersten Daten zur Iden-
tifizierung des Falles.

Die in der Software erfassten Informationen gehen 
nicht verloren, sondern sollen zur weiteren Bearbeitung 
nach einer Übernahme der rechtlichen Betreuung oder 
einer Budgetassistenz in die entsprechenden Stamm-
blätter und Checklisten fließen.

intake – fallannahme und Erstgespräch
Im Erstkontakt erfolgt die Vorstellung von Aufga-
ben und Arbeitsweise. Er legt den Grundstein für 
eine konstruktive Arbeitsbeziehung. Der Erstkontakt 
mit den Klient/innen (Intake) erfolgt in der Regel in 
den gerichtlich angeordneten Anhörungen der Vor-
mundschaftsrichter/innen. In den Anhörungen sollte 
es zukünftig zum Standard gehören, dass die anwe-
senden rechtlichen Betreuer/innen sich und ihre Ar-
beitsweise mit entsprechenden Unterlagen (z.B. Flyer) 
vorstellen und die Aufgabenstellungen beschreiben, 
um die Klient/innen über das Instrument der rechtli-
chen Betreuung und dessen Unterstützungsmöglich-
keiten kundig zu machen und Klarheit über die Auf-
gaben der Betreuer/innen und über deren Eingriffs-
möglichkeiten zu schaffen. Das ist ein wichtiges Ziel 
des Intakes. Es schafft die Grundlage für eine gute 

Abb. 2: Maske für interne Prüfung der Fallannahme
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Arbeitsbeziehung. Die empfohlene Handlungsweise 
ist umso wichtiger, als für die Anhörungsverfahren 
der Gerichte keine entsprechenden Standards zur 
Aufklärung der Klient/innen über das Instrument der 
rechtlichen Betreuung entwickelt wurden. Die Richter/
innen haben in den Anhörungssituationen häufig ein 
„fürsorglich“ geprägtes Verhalten, das die Klient/in-
nen über Rolle und Aufgabe der Betreuer/innen nicht 
selten im Unklaren lässt. 

Sowohl der Umstand einer angeordneten Betreuung 
als auch die meist unprofessionelle Anhörungssituation 
schaffen schwierige Bedingungen für die Aufnahme 
der Tätigkeit und die Herstellung einer konstruktiven 
und gleichberechtigten Arbeitsbeziehung. Wichtig ist, 
diese erste Phase in ihrer Struktur und mit dem be-
schriebenen Problemen zur Kenntnis zu nehmen und 
sie aktiv zu gestalten.

Das Erstgespräch mit den Klient/innen sollte in der 
Regel nach Anhörung und Beschlussfassung an einem 
gemeinsam abgestimmten Ort stattfinden. Ziel des Erst-
gesprächs ist die Entwirrung der vorliegenden Probleme 
gemeinsam mit den Klient/innen, die erste Klärung der 
Probleme und die Abstimmung der Aufgaben, die im 
Rahmen der rechtlichen Betreuung übernommen wer-
den sollen. Ein angebotenes Gesprächsprotokoll führt 
die Betreuer/innen durch das Erstgespräch und doku-
mentiert die Ergebnisse. Es erfasst Probleme der Klient/
innen und prüft die Notwendigkeit von Maßnahmen 
zur Krisenintervention. Es provoziert die Abstimmung 
und Eingrenzung von Aufgaben in den einzelnen Auf-
gabenkreisen, ermittelt erfolgte Lösungsversuche der 
Klient/innen und erfasst bereits tätige Personen und 
Dienste. Es hilft zuletzt die Kommunikationswege fest-
zulegen und erste Vereinbarungen festzuhalten. 
Das dokumentierte Erstgespräch (siehe Abb. 3) stellt 
die erste gemeinsame Arbeitsgrundlage zwischen 
Betreuer/in und Klient/in dar. Es ist als vertragsähn-

liche Regelung der zukünftigen Zusammenarbeit zu 
sehen.

fachliche standards für die Kontaktaufnahme 

Die Gestaltung der Kontaktaufnahme hat für den Erfolg 
des gesamten Betreuungsprozesses Bedeutung. Hier 
wird der Grundstein gelegt für eine professionelle Be-
ziehung zu den Klient/innen und die Klärung der Auf-
gaben vorgenommen. Zur qualifizierten Durchführung 
des ersten Verfahrenschrittes werden hier fachliche 
Standards vorgestellt. Sie orientieren sich an der von 
Klug (2003) entwickelten Struktur: Informationsstandard 
– Prozessstandard – Dokumentationsstandard. Diese 
Standards orientieren sich am Betreuungsprozess und 
sichern den in dieser Phase wichtigen Informationsfluss, 
die in dieser Phase erforderliche Form der Interaktion 
mit den Klient/innen und den in dieser Phase notwen-
digen Umfang der Dokumentation. Es ist anzustreben, 
dass sich der Berufsverband und seine Mitglieder ver-
bindlich auf bestimmte Standards festlegen.

Folgende Handlungen können als verpflichtende Stan-
dards für die Gestaltung der Kontaktaufnahme entwi-
ckelt werden. Sie sind als Grundlage für einen fachli-
chen Austausch zu verstehen:

standards für den ersten verfahrensschritt in 
der rechtlichen Betreuung: Kontaktaufnahme 

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen, 
bzw. erhoben werden?

Die Betreuer/innen erläutern den ::
Klient/innen die Unterstützungs- und 
Eingriffsmöglichkeiten der Betreuung.
Die Betreuer/innen klären vorläufig die ::
Probleme ab und prüfen die Erforderlichkeit 
eines Krisenmanagements.
Die Betreuer/innen klären den Rahmen der ::
Zusammenarbeit mit den Klient/innen.
Die Betreuer/innen erfassen Aspekte der ::
Lebensplanung und -entwürfe der Klient/
innen.

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: 
Welche Interaktionen und Vorgehensweisen sind in 
diesem Verfahrensschritt erforderlich? 

Die Betreuer/innen führen ein persönliches ::
Gespräch mit den Klient/innen (face-to-
face). 
Betreuer/innen etablieren eine tragfähige ::
Arbeitsbeziehung mit den Klient/innen.

Das Erstgespräch

 erfasst die Probleme und Wünsche der 
Klient/innen

 prüft die Notwendigkeit einer 
Krisenintervention

 befördert die Abstimmung von Aufgaben

 ermittelt erfolgte Lösungsversuche der 
Klient/innen

 erfasst bereits tätige Dienste und Personen

 erhebt erste wichtige umweltbezogene 
Daten

 legt Kommunikationswege und 
Arbeitsweise fest

Abb. 3: Checkliste Erstgespräch
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Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden? 

Betreuer/innen protokollieren und ::
dokumentieren das Erstgespräch.

Anschlussfähigkeit und Weiterentwicklung 

Mit der Entwicklung eines eigenen Profils und dem Vor-
halten von Verfahren, Klient/innen zu werben, zu iden-
tifizieren und erste Bedarfsklärungen vorzunehmen, 
stehen Arbeitsmittel zur Verfügung, die für den Einsatz 
in weiteren beruflichen Feldern verwendbar sind. Wün-
schenswert ist die Entwicklung eines Screeningverfah-
rens, das hilfesuchende Menschen als Klient/innen der 
rechtlichen Betreuung oder anderer Unterstützungsfor-
men identifiziert. Das Screeningverfahren wird wichtig, 
wenn sich das Konzept des Berufsverbandes realisieren 
sollte und sich bundesweit „Geeignete Stellen für Betreu-
ungsmanagement“ etablieren, an die sich Menschen mit 
Unterstützungsbedarf, deren Angehörige oder weitere 
Personen und Institutionen wenden könnten.

arbeitshilfen zur kontaktaufnahme

ÖffEntlichKEitsMAtERiAl

Karin Muster
rechtliche Betreuung
Budgetassistenz

Geeignete Stelle für 
Betreuungsmanagement

  Beratung

  Unterstützung

  Vertretung

Meine Leistungen
Beratungs- und  
Unterstützungskonzept

Ich gewährleiste
 persönliche Gespräche auf 

Wunsch in der Häuslichkeit 
 eine gemeinsame Erhebung und 

Einschätzung der gesundheitli-
chen, sozialen oder finanziellen 
Bedarfe

 Transparenz bei allen Entschei-
dungen und Handlungen

 Orientierung an den Lebensent-
würfen und Wünschen

 Zusammenarbeit auf der Basis 
von schriftlichen Kontrakten und 
Vereinbarungen

 Kooperation mit Diensten, 
Fachleuten und Personen des 
persönlichen Umfelds

 Koordination und ggf. Kontrolle 
der Dienstleistungen auf der 
Grundlage von Verträgen und 
Vereinbarungen

 eine fachlich fundierte Unter-
stützung in sozialhilferechtlichen 
Angelegenheiten

darstellung des eigenen angebots am Beispiel eines Prospektes
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 als Berufsbetreuerin tätig seit 
1996

 Budgetassistenz seit 2008
 Mitglied im Bundesverband der 

Berufsbetreuer/innen e.V. 
seit 2006 tätig als Landesgrup-
pensprecherin

Zur Person
Erfahrungen und 
Referenzen

Qualifikationen

 Diplom-Sozialpädagogin (FH),
 Fortbildung zur qualifizierten 

Budgetassistentin, diverse 
regelmäßige Fortbildungen zu 
betreuungsrelevanten Fragen

 Autorin von Fachartikeln und 
Mitherausgeberin mehrerer 
Bücher zum Themengebiet 
Betreuung.

 Spezialgebiete: 
– Schuldnerberatung 
– Persönliches Budget 
– Suchtberatung

 eingetragen im Qualitätsregis-
ter des BdB seit 2006.

 Mitwirkung im Netzwerk  
„soziale Hilfe Musterstadt“

 ...

Qualitätssicherung und 
Kooperation

Kontakt und 
Erreichbarkeit

Sprechzeiten: Montag und 
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr 
oder nach Absprache 

Karin Muster
Musterstraße 13
12345 Musterstadt
Tel.  (01 23) 4 56 78
E-Mail:  info@karin-muster.de
Web:  www.karin-muster.de

protokoll des Erstgesprächs

stammdaten

name: Ursula L.

Anschrift: Horner Rennbahn 7

telefon/mail 040-34 03 42

ERstGEspRäch
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personenstanddaten: Geb.: 21.05.1945
Geschlecht: weiblich

Alter: 63
Fam.Stand: geschieden 

Angehörige:

Wohnform: derzeit wohnungslos

Berufsausbildung:

Beruflicher status Rentnerin

Einkommensart: Erwerbsminderungsrente

versorgungsart: sich selbst

Dienst/Kontakt: keine professionelle Unterstützung

Bezugsperson: Herr B.  77777777

Diagnose(n): chronifizierte schizophrene Erkrankung

Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

18.04.2008 13.07.2013

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  ja  nein  
Vermögenssorge:  ja  nein 
Aufenthaltsbestimmung  
zu Heilzwecken:   ja  nein 
Behördenangelegenheiten:  ja  nein 
Sonstiges: ____        __        __                __        __        __        __        __        __        __        __        __        __        

Amtsgericht Amtsgericht Ahrensburg, Vormundschaftsgericht
Königstraße 11, 22926 Ahrensburg
 04102 / 519 /176 

Richter/in Herr R.
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sachlage/problemlage

Anlass der Betreuungsaufnahme: (Problem/belastete Situation)

Ursula L, 63 Jahre, leidet seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung. Im ver-
gangenen Jahr traten vermehrt (3) Rezidive auf, die bei Frau L. zum vollständigen 
Verlust der Steuerungsfähigkeit und aller Alltagskompetenzen führten und jeweils 
eine Unterbringung in der Psychiatrie nach sich zogen. Durch die Wiedererkrankun-
gen geriet die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten, Herrn B., in eine Krise. Frau 
L. verlor auch ihren Platz in einem Pflegeheim, das in der direkten Umgebung der 
Wohnung des Lebensgefährten liegt.

Frau L. befindet sich bei Übernahme der Betreuung zur Behandlung im Krankenhaus.

Wo sieht der Klient/die Kli-
entin unterstützungsbe-
darf? 
Wo will er/sie hilfe?

Frau L. wünscht sich einen Ort an dem sie gut leben 
kann.

Frau L. möchte Kontakt zu ihrem Lebensgefährten 
Herrn Günter B. behalten.

Was hat der Klient/die Kli-
entin schon selbst unter-
nommen, um das problem 
zu lösen?

Frau L. hat die Medikamente abgesetzt (Leponex), 
weil sie ihr nicht bekommen.

Frau L. ist nach Konflikten mit ihrem Partner in ein 
Pflegeheim umgezogen.

Abstimmung von Aufga-
ben. Was soll die Betreue-
rin/ der Betreuer tun?

Frau L. möchte, dass die Betreuerin einen Wohnplatz 
/eine Wohnung in der Nähe ihres Freundes für sie 
sucht, in der sie sich wohl fühlt.

Was muss aus sicht der Be-
treuerin/ des Betreuuers so-
fort getan werden? 
(Krisenintervention?)

Ursula L. ist noch ca. 4-5 Wochen zur Behandlung 
im Krankenhaus. Es gibt derzeit eine stabile Situa-
tion.

Kontakt zum Lebensgefährten besteht.

Kein sofortiges Handeln erforderlich, keine Krisenin-
tervention erforderlich

Gesundheitsdaten

Krankenkasse/pflegekasse AOK

hausarzt/ärztin es gibt derzeit keine Hausärztin/Hausarzt

facharzt/ärztin war bisher bei Dr. M. in Behandlung (soll auch wei-
terhin der behandelnde Arzt sein)

Medikamente Umstellung auf Risperdal-Depot
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Behindertenausweis  nein
 Ja

Grad: ………
Merkzeichen: 
………………………………

Diagnose(n) chronifizierte schizophrene Psychose 

psychiatrisches Gutachten alter Krankenhausbericht liegt vor

Dienst/unterstützung derzeit kein Dienst involviert 
Frau L. hatte mal den Pflegedienst A

sonstiges Frau L. möchte, dass die Betreuerin den Lebensge-
fährten kennen lernt und ein gemeinsames Gespräch 
über die Zukunft geführt wird.

vermögensdaten

Klient/in bezieht folgende 
leistungen

EM-Rente in Höhe von € 330,-

Klient/in hat folgende 
Bankverbindung

Bank: Postbank
Bankleitzahl: 200 100 20
Kontonummer: 23456 778

Klient/in besitzt sonstige 
Werte (Eigentumswoh-
nung, Wertpapiere)

keine

Klient/in hat folgenden ver-
mieter

Die lebenskosten werden 
getragen von

Träger: ungeklärt
Geschäftszeichen:

Klient/in hat schulden bei Frau L. hat Schulden, sie weiß aber nicht mehr ge-
nau wo.
Später recherchieren

sonstiges Frau L. hat ihre Kontokarte verloren (zerschnitten) 
und kann derzeit kein Geld holen
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Erste Einschätzung des Betreuungsbedarfs 
(z. B. weitere Aufgabenkreise?)

– Zusammenarbeit mit Klientin gut möglich, 
– im Mittelpunkt steht die Unterstützung bei der Suche nach einem für sie akzepta-

blen und angemessenen Wohn- und Lebensort
– ggf. ist auch Unterstützung im Rahmen der Vermögenssorge erforderlich

vereinbarungen und Absprachen 
(Wie weiter kommunizieren,wann weitere Treffen?)

- nächstes Treffen im Krankenhaus am 24.02. um 14.00 Uhr gemeinsam mit dem 
Lebensgefährten und dem Sozialdienst des Krankenhauses

- Austausch von Telefonnummern

Was ist zu tun für das Büro:

– Schwerbehinderten-Ausweis beantragen 
– Telefonat mit Sozialdienst und dem Arzt
– ärztliche Berichte einholen
– niedergelassenen Psychiater suchen/ansprechen
– Kopie des Personalausweises
– Prüfung, ob Vermögenssorge beantragt werden muss 

Ort, Datum ........................................................

Name .........................................
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Die5  Kundenorientierung verbessern durch ein 
Verständnis für die Klient/innen als Nutzer/innen 
von Dienstleistungen. Die Klient/innen kundig 
machen über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Unterstützung der rechtlichen Betreuung (proze-
durale Fairness/ Wendt 2001).

Klarheit schaffen5  gegenüber den Klient/innen 
über die Aufgaben der rechtlichen Betreuung. 
Sanktionssituationen offen legen und Eingriffs-
möglichkeiten aufzeigen (z.B. Unterbringungen, 
Geldverwaltung). Informieren über die Verfah-
ren der Unterstützung und die Regeln der Zu-
sammenarbeit.

Nach Möglichkeit Klient/innen auch in das Büro 5
einladen und Büroräume, Mitarbeiter/innen und 
Arbeitsweise vorstellen.

Erwartungen und Wünsche der Klient/innen 5 ab-
klären. 

Engagement 5 entwickeln für die Klient/innen und 
ihnen damit den Weg zur Beratung und Unter-
stützung durch die Betreuung ermöglichen. 

Hilfe abklären statt Rat geben und die Problem-5
lage im Erstkontakt nicht gleich bewerten und 
beurteilen. Damit werden Aktivitäten der Klient/
innen nicht abgeblockt und Hilfsangebote nicht 
verweigert.

prüfen statt unterstellen5 , recherchieren und 
analysieren, bevor eine Einschätzung der Situa-
tion und des Problems erfolgt.

transparente und überprüfbare Arbeitswei-5
sen anstreben. Dokumentierte Gesprächs- ver-
läufe auf Wunsch den Klient/innen zur Verfü-
gung stellen. 

Bei 5 Klient/innen mit erheblich eingeschränk-
ter Kommunikationsfähigkeit müssen naheste-
hende Personen (Angehörige, vertraute Mitar-
beiter/innen von Diensten, ggf. hilfreiche Nach-
barn oder Ärzt/innen) in den Beratungsprozess 
einbezogen werden.

fähigkeiten in der Gesprächsführung ver-5
bessern durch das Aneignen verschiedener Ge-
sprächsführungstechniken.

handlungsempfehlungen

gestaltung der kontaktaufnahme und des erstgesprächs
Für eine professionellere Gestaltung der Kontaktaufnahme in der Betreuungsarbeit sol-
len hier einige Anregungen formuliert werden. Sie beziehen sich auf die Einstellung 
zur eigenen Tätigkeit, auf das eigene Rollenverständnis und auf den Umgang mit den 
Klient/innen (Neuffer 2005).

KRisEn unD KRitischE situAtionEn 
in DER REchtlichEn BEtREuunG

Der Begriff Krise stammt aus dem Griechischen und 
bezeichnet eine schwierige Situation oder Zeit, eine 
problematische mit einem Wendpunkt verknüpfte 
Entscheidungssituation (WIKIPEDIA 2008). Klient/
innen der Rechtlichen Betreuung sind vor dem Hin-
tergrund ihrer komplexen Problem- und Lebensla-
gen häufiger von schwierigen Situationen betrof-
fen. Es gehört daher zum Berufsalltag rechtlicher 
Betreuer/innen kurzfristig zu handeln und mit und 

für Klient/innen Unterstützung zu organisieren, um 
akute Krisen zu verhindern und abzuwenden. Krisen 
können bei Betreuungsklient/innen – wie bei allen 
Menschen – entstehen, wenn z.B. die Finanzierung 
des Lebens nicht mehr gesichert ist, sich Einkom-
mensverhältnisse ändern, Schulden entstehen, der 
Wohnraum gefährdet ist, eine (Wieder-)erkrankung 
erfolgt, die pflegerische oder hauswirtschaftliche 
Versorgung nicht klappt, die Arbeit bedroht ist, 
Partnerschaftsprobleme bestehen, Alterungspro-
zesse wahrgenommen werden, wichtige Beziehun-
gen zerbrechen. Im Gegensatz zu Menschen ohne 

Bewältigung kritischer Situationen und akuter krisen im 
Betreuungsmanagement
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Beeinträchtigungen geraten Menschen mit psychi-
schen, geistigen und seelischen Behinderungen 
aufgrund ihrer krankheitsbedingten Verwundbar-
keit und Verletzlichkeit (Vulnerabilität) und eines 
oft eingeschränkten Selbstmanagements bei Prob-
lemen eher in kritische Situationen. Betreuer/innen 
müssen dann zeitnah handeln.

Methodisches handwerkszeug in kritischen si-
tuationen zur Abwendung von Krisen

Betreuer/innen haben mit dem methodischen In-
strumentarium des Case Managements ein Hand-
werkszeug, um in kritischen Situationen auch kurz-
fristig und schnell zu handeln und Krisensituationen 
abzuwenden:

Sie suchen die Klient/innen auf, um im Rah-■■

men eines Gesprächs die aktuelle Situation/
Problemlage zu erfassen und mit den Klient/
innen gemeinsam eine Einschätzung über 
den sofortigen Unterstützungsbedarf zu er-
möglichen. Sie prüfen und stimmen ab, was 
sie selbst tun müssen (betreuerischer Hand-
lungsbedarf), um eine Verschlechterung der 
Lebenslage zu verhindern  
( kurzes Assessment/Reassessment).
Sie stimmen mit den Klient/innen ab, wel-■■

cher Zustand in welchem Zeitfenster erreicht 
werden soll und mit welcher Maßnahme er 
sicherzustellen ist   
( kurze Planung).
Sie prüfen in Kooperation mit den Klient/■■

innen, welche/r Person/Dienst die geplante 
Unterstützung leisten kann und sorgen für 
den Zugang und die Vermittlung des Dienstes   
( kurzes Linking) oder
beauftragen einen bestehenden Dienst oder ■■

eine Person mit der geplanten Unterstüt-
zung.
Sie prüfen während der Unterstützung, ob ■■

sich mit dem Angebot der erwünschte Zu-
stand einstellt   
( kurzes Monitoring)
und werten nach Ablauf der Frist gemeinsam ■■

mit dem Klienten aus, ob sich der gewünschte 
Zustand eingestellt hat   
( kurze Evaluation).

Problemsituationen, die kurzfristiges Handeln von 
Betreuer/innen erfordern, treten meist bei Betreu-
ungsbeginn und Aufnahme der Arbeitsbeziehung 
auf. Man stellt in dem/den (Erst-)Gespräche(n) fest, 
dass eines der vielen Probleme der Klient/innen eine 
vorrangige Bearbeitung erforderlich macht, um Kri-
sen und Schaden abzuwenden. In solchen Situatio-
nen wird auf zunächst auf ein umfassendes Assess-

ment verzichtet. Das Assessment bezieht sich dann 
lediglich auf das vorrangige Problem. Auch Planung, 
Linking, Monitoring, Evaluation dienen der Lösung 
des einzelnen Problems.

Stellen sich während des Fallverlaufs Problem-
situationen ein, fällt die Problembearbeitung eher 
unter ein Reassessment.

AKutE KRisEn in DER REchtlichEn 
BEtREuunG

Akut bedrohliche Krisen versetzen die Klient/innen 
im Gegensatz zu kritischen Situationen in Ausnah-
mezustände, die den Verlust ihres gesamten Hand-
lungsrepertoires zur Folge haben können und die 
mit Fremd- und Eigengefährdung in Verbindung ste-
hen. In der Rechtlichen Betreuung sind das haupt-
sächlich akute psychische (Wieder-) Erkrankungen, 
die ein Eingreifen, d. h. ein mehr oder weniger um-
fangreiches ersetzendes Handeln der Betreuer/innen, 
erforderlich machen. Akut bedrohliche Situationen 
können rechtliche Betreuer/innen zum Beispiel bei 
Übernahme einer Betreuung vorfinden oder auch 
im laufenden Betreuungsprozess.

Krisenintervention als handlungsleitfaden

Einer akut bedrohlichen Situation können Betreuer/
innen mit einer Krisenintervention begegnen. „Kri-
senintervention ist eine kurzfristige Einflussnahme 
von außen auf eine akut bedrohliche Situation. Die 
Einflussnahme soll eine kritische Entwicklung anhal-
ten, helfend begleiten bzw. stabilisierend wirken, ehe 
sie dem individuellen und sozialen System dauerhaft 
Schaden zufügt oder in eine wie immer geartete (fi-
nale) Katastrophe mündet“ (Wikipedia 2008).

Die Methodik der Krisenintervention

Betreuer/innen begegnen akut bedrohlichen Situatio-
nen (akuten Krisen) in der Rechtlichen Betreuung mit 
einer Krisenintervention, die trotz ihrer Kurzfristigkeit 
-  entgegen langläufiger Auffassungen – bestimmte 
methodische Schritte beinhaltet, nämlich

eine Einschätzung der Situation■■

eine Planung der Intervention■■

die Intervention■■

und die Auflösung der Krise  ■■

(Aguilera 2000).

Damit lehnt sich die Methodik der Kriseninterven-
tion an die Verfahren des Case Manegements an. 
Aufgrund der Kurzfristigkeit des Handelns sind die 
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Verfahren auf das Wesentliche reduziert. Sie blei-
ben aber der „rote Faden“ oder das „Muster“ des 
Handelns.
An einem Fallbeispiel aus der Rechtlichen Betreuung 
soll der methodische „rote Faden“ der Kriseninter-
vention vorgestellt werden.

KRisEnintERvEntion AM BEispiEl 
DEs BEtREuunGsfAllEs MEKAl M.

vorgeschichte

Mekal M. wird seit mehreren Jahren betreut, weil er 
unter einer chronifizierten schizophrenen Psychose 
leidet. Seine gesundheitliche Situation und seine Le-
benslage sind durch das Unterstützungssetting der 
rechtlichen Betreuung schon sehr lange stabil. Herr 
M. ist verheiratet, lebt mit seiner Frau in einer ge-
meinsamen Wohnung, ist in einem Reinigungsdienst 
tätig und hat ein geregeltes Einkommen. Er nimmt 
regelmäßig seine Medikamente ein und die Termine 
bei seinem Psychiater wahr. Die Betreuung ist für 
Mekal M. wichtig. Gibt es Probleme mit der Arbeit 
oder Behörden, sucht er den Betreuer auf und holt 
sich Rat und Unterstützung durch Vertretung.

Vor einigen Monaten nahm er Kontakt mit dem 
rechtlichen Betreuer auf, weil seine Ehefrau die Schei-
dung eingereicht hatte und er um Unterstützung im 
Scheidungsverfahren bat. Der Betreuer organisierte 
mit ihm und für ihn eine rechtliche Vertretung im 
Scheidungsverfahren und regelte die Kosten.

problemlage

Zwei Monate später meldete sich der Arbeitgeber 
von Mekal M. beim Betreuer und teilte mit, dass 
sich Herr M. sehr merkwürdig verhalten würde. 
Er arbeite zwar noch, sei aber nicht mehr richtig 
ansprechbar, eher verschlossen und wirke bedroh-
lich. Zwei Tage später suchten zwei langjährige 
Freunde des Klienten das Büro auf und berichte-
ten von einer Wiederkrankung. Mekal M. habe sich 
verändert, sei aggressiv, ziehe sich in seine Woh-
nung zurück und vermeide plötzlich den Kontakt. 
Nach Einschätzung der beiden Freunde seien das 
die bekannten Symptome einer Wiedererkrankung, 
die soweit fortgeschritten sei, dass man Mekal M. 
nicht mehr erreichen könne. Der Betreuer müsse 
einschreiten.

Einschätzung des medizinischen und betreue-
rischen unterstützungsbedarfs (Assessment)

Der Betreuer versucht zunächst sich ein möglichst 
vollständiges Bild von der Lage zu machen, um ein-
schätzen zu können, ob eine medizinische Unterstüt-
zung erforderlich ist und welcher betreuungsrele-
vante Handlungsbedarf bei Mekal M. besteht.

1. schritt:  Aufsuchen des Klienten zu Hause oder 
am Arbeitsplatz. Trotz mehrerer Versu-
che gelingt es nicht. Mekal M. öffnet 
nicht die Tür. Zur Arbeit geht er nicht 
mehr.

2. schritt:  Die Kontaktaufnahme mit dem be-
handelnden Arzt ergibt, dass der Kli-
ent seit drei Monaten sein Depot nicht 
mehr erhalten hat, weil er nicht mehr 
die Praxis aufgesucht hat. Der Arzt be-
scheinigt schriftlich, dass das Absetzen 
der Medikamente mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu einem schweren Rezi-
div geführt habe.

3. schritt:  Kontaktaufnahme mit der Ex-Frau 
(mögl. Ressource). Sie gibt an, über-
haupt keinen Kontakt mehr zum Klien-
ten zu haben. Sie seien im Streit aus-
einander gegangen, sie wohne nicht 
mehr bei ihm und habe auch keinen 
Schlüssel mehr für die Wohnung.

4. schritt:  Studium des in der Betreuungsakte 
dokumentierten Krankenverlaufs. Wel-
che Symptome zeigte der Klient beim 
letzten Rezidiv im Rahmen der Betreu-
ungsübernahme, wie lebensbedrohlich 
war die damalige Situation und war 
der damalige Eingriff des Betreuers 
gerechtfertigt.

5. schritt:  Der Betreuer kommt zu dem Ergebnis, 
dass Mekal M. wieder schwer erkrankt 
ist und zum Schutz seines Lebens drin-
gend eine medizinische Unterstützung 
braucht. Da offensichtlich keine per-
sönlichen Ressourcen (Krankheitsein-
sicht, Handlungsfähigkeit) und keine 
Umweltressourcen (Arzt, Freunde, 
Ehefrau, Arbeitgeber) mehr vorhanden 
sind, schätzt der Betreuer ein, dass er 
eingreifen und das Handlungsdefizit 
des Klienten ersetzen muss.

6. schritt:  Er stellt nach Rücksprache mit dem 
Facharzt die Prognose auf, dass Mekal 
M. ohne den betreuerischen Eingriff 
seine Gesundheit und sein Leben in er-
heblichem Maße gefährdet und doku-
mentiert seine Einschätzung.
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planung der intervention (Planung)

Da der Kontakt zum Klienten nicht herzustellen ist, 
formuliert der Betreuer das Ziel und die Maßnahme: 
Mekal M. soll in drei bis sechs Monaten wieder ge-
sundheitlich stabil sein, um sein bisheriges Leben 
und seine Arbeit fortsetzen zu können.

Das Ziel kann nur mit einer stationären Kran-
kenhausbehandlung erreicht werden, ambulante 
Behandlungen sind nicht ausreichend oder grei-
fen nicht.

intervention: zugang zu den erforderlichen 
Diensten und Beauftragung (Linking)

1. schritt:  Der Betreuer beantragt beim Amts-
gericht eine vormundschaftliche Ge-
nehmigung einer Unterbringung und 
sorgt für ein ärztliches Attest.

2. schritt:  Es wird Kontakt mit dem zuständigen 
Krankenhaus aufgenommen, die Un-
terbringung angekündigt und die für 
die Behandlung notwendigen Klien-
tendaten werden übermittelt.

3. schritt:  Nach Eingang des Unterbringungsbe-
schlusses wird nochmals der Versuch 
unternommen, Kontakt zum Klienten 
herzustellen, um den Eingriff ggf. ab-
zumildern oder zu verhindern.

4. schritt:  Mithilfe besonderer Dienste (RTW oder 
Zuführdienst) wird vom Betreuer ggf. 
die Öffnung der Wohnung veranlasst 
und die Unterbringung durchgeführt.

Beobachtung des  
unterstützungsprozesses (Monitoring)

Der Betreuer beobachtet die stationäre Behandlung 
und bleibt während der Unterstützung mit dem Kli-
enten und den behandelnden Ärzten in Kontakt. 
Ggf. ist im Behandlungsverlauf über weitere Maß-
nahmen oder Eingriffe zu entscheiden.

Die Auflösung der Krise (Evaluation)

Der Betreuer wertet die erfolgte Unterstützungs-
maßnahme und das betreuerische Handeln mit 
Mekal M. bezogen auf die akute Situation und das 
Ziel aus. In diesem Auswertungsprozess werden mit 
dem Klienten auch Strategien besprochen, die zu-
künftige Krisen verhindern oder Krisen selber bes-
ser zu bewältigen helfen (durch Frühwarnsysteme, 
Freunde, Arzt).
Wichtige Hinweise zum Umgang mit Klient/innen 
und dem Handeln der Betreuer/innen in kritischen 
Situationen vermittelt Bernd Tetera in seinem Ar-
tikel „Krisen in der Betreuung“. Hier ist auch eine 
ausführliche Checkliste zum Thema Unterbringung 
zu finden (Tetera 2007).
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GRunDlAGEn DEs AssEssMEnts 

Der Begriff Assessment ist in unserem Sprachgebrauch 
noch wenig verankert. Er ist dem Bereich der Wirt-
schaftwissenschaften entliehen und in Deutschland 
eher im Zusammenhang mit dem Assessment-Center 
bekannt, das von Firmen zur Auswahl und Einstellung 
von Personal durchgeführt wird. Assessment bezeich-
net die systematische Vorgehensweise zur Erhebung, 
Analyse und anschließenden Auswertung von Daten zu 
einem bestimmten Untersuchungsbereich. Assessment 
ist der Prozess der Einschätzung und gleichzeitig auch 
ihr Produkt, das in schriftlicher Form im weiteren Ver-
fahren verwendet und zu den Akten genommen wer-
den kann (Wendt 2001).

Im Case Management ist das Assessment der zweite 
Verfahrensschritt. Es steht im Fallverlauf zwischen dem 
Erstkontakt und der Zielvereinbarung. Kommt nach ei-
nem oder mehreren Erstgesprächen mit der Klientel eine 
Arbeitsbeziehung zustande, folgt als nächster Schritt 
die möglichst vollständige Erfassung und Beurteilung 
der Situation eines Klienten. Aus der Einschätzung der 
Lage lässt sich dann schlussfolgern, welcher Bedarf an 
Unterstützung bei einer Person vorliegt. Das Assessment 
hat daher eine entscheidende Funktion im gesamten 
Fallverlauf. Der Erfassungs- und Bewertungsprozess ist 
die Entscheidungsgrundlage für Art und Umfang von 
Beratungs-, Unterstützungs- und Vertretungsleistun-
gen. Die Qualität dieses Prozesses hat Einfluss auf die 
Qualität der gesamten Unterstützung.
 
In der fallorientierten beruflichen Sozialen Arbeit hat 
das Bemühen um eine systematische Erfassung der Si-
tuation eines Menschen Tradition. Alice Salomon über-
nahm bereits in den 1920er Jahren für die berufliche 
Sozialarbeit in Deutschland von der Amerikanerin Mary 
Richmond das Konzept der Sozialen Diagnose. „Aus der 
Ermittlung von Tatbeständen wirtschaftlicher und an-
derer Art ist eine soziale Diagnose geworden, die alle 
Seiten des menschlichen Lebens, die Anlage und Ent-
wicklung, Milieu und Schicksal in das rechte Licht set-
zen und zu einem Gesamtbild vereinigen soll, das für 
die Hilfeleistung den Ausgangspunkt abgibt und das 
Ziel bestimmt“ (Salomon 1926, zit. n. Neuffer 2001). 
Das Assessment des Case Managements greift die Er-
fahrungen und Erkenntnisse auf und stellt ein verall-
gemeinertes systematisches Verfahren vor, das auf den 
Grundsätzen der Sozialen Arbeit beruht und auf das 
Arbeitsfeld der rechtlichen Betreuung anwendbar ist.

Grundsatz der Ganzheitlichkeit  
und der Ressourcenorientierung

Im Gegensatz zu den Erhebungs- und Bewertungs-
verfahren in medizinischen Arbeitsfeldern erfolgt die 
Einschätzung der Situation eines Klienten im Rahmen 

assessment: analyse – einschätzung – Prognose

der Betreuung ganzheitlich. Neben den individuellen 
Faktoren werden auch familiäre und umweltbezogene 
Daten erfasst und in die Einschätzung einbezogen. Das 
Assessment bleibt nicht – wie in der medizinischen Dia-
gnostik – bei einer Problemsicht stehen. Es kommen 
auch die Stärken und die Potenziale der Klient/innen 
zum Tragen, weil sie für die Beurteilung des Unterstüt-
zungsbedarfs von entscheidender Bedeutung sind.
Die Erhebung und die Einschätzung der Situation er-
folgt gemeinsam mit den Klient/innen, denn Hinter-
gründe, soziale Gegebenheiten, Stärken und Schwä-
chen, Bedürfnisse und Präferenzen eines Menschen 
liegen nicht „auf dem Tisch“, sondern müssen gemein-
sam erarbeitet werden.
Das Assessment ist daher wie kein anderer Verfahrens-
schritt im Wesentlichen ein intensiver Beratungsprozess 
mit den Klient/innen. Zusätzlich werden Daten und In-
formationen anderer Quellen herangezogen, die die 
Einschätzung komplettieren.
Ein ganzheitliches Assessment verlangt von den Be-
treuer/innen unter diesen Umständen Kompetenzen 
in der Beratung und Gesprächsführung und ein diszi-
pliniertes und systematisches Vorgehen, zu dem auch 
die Dokumentation der Ergebnisse gehört.

Die systematik der drei schritte

Erster Schritt im Assessment ist die Analyse. Es wer-
den die Ergebnisse des Erstgesprächs aufgenommen 
und weitere Daten zur Fallkonstellation erfasst. Dazu 
gehören insbesondere die Erfassung der Ressourcen 
und Probleme der Klient/innen, ihrer Wünsche und 
Präferenzen, ihrer Sichtweisen und der erfolgten Lö-
sungsversuche.

Nach der Analyse wird im Assessment die Einschät-
zung über Art und Umfang des Unterstützungsbedarfs 
vorgenommen. Die Einschätzung erfolgt in einem ge-
meinsamen Prozess mit der Klientel. Unterschiede in 
der Einschätzung werden dokumentiert. Die Einschät-
zung Dritter (zum Beispiel psychiatrische Gutachten 
oder Sozialgutachten) wird ergänzend herangezogen. 
Das Ergebnis ist der dokumentierte Bedarf der Klient/
innen an Unterstützung.

Der dritte Schritt in der Systematik des Assessments 
ist die Formulierung einer Prognose. Was geschähe, 
wenn der Bedarf an Unterstützungen nicht zur Verfü-
gung stünde? Wie würde sich die Lage der Klient/in-
nen entwickeln? Die Prognose dient der Überprüfung 
und sichert über eine Gegenfrage die Richtigkeit der 
Einschätzung ab. 

Zusammengefasst stellt sich der Dreischritt im Assess-
ment wie folgt dar:
(1)  die (ganzheitliche) Analyse der Probleme und Res-

sourcen
(2)  die (gemeinsame) Einschätzung des Bedarfs
(3)  die (überprüfende) Formulierung der Prognose
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AufGABEn unD systEMAtiK 
DEs AssEssMEnts iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt

Die Bedarfsermittlung  
im Betreuungsmanagement

Die Klient/innen der Betreuung sind Menschen mit kom-
plexen Problemlagen, weil Erkrankung oder Behinde-
rung ihr eigenes Selbstmanagement in allen Lebensbe-
reichen erheblich einschränkt. Sie sind in ihrer persön-
lichen Fähigkeit beeinträchtigt, eigenverantwortliche 
Entscheidungen zu treffen, ihren Bedarf an Versorgung 
zu ermitteln, zu planen, zu kommunizieren, durchzu-
setzen, zu überwachen und ggf. zu koordinieren. Die 
Betreuung soll ihre Belange managen, nämlich die zur 
Stabilisierung der gesundheitlichen Situation notwen-
dige alltagspraktische, medizinische, psychosoziale, 
pflegerische oder ökonomische Versorgung.

Das Assessment des Betreuungsmanagements muss 
daher zwei verschiedene Bedarfe der Klient/innen er-
mitteln:

den alltagspraktischen, medizinischen, psycho-■■

sozialen, sozialkulturellen, pflegerischen oder 
ökonomischen Bedarf – also den relevanten 
Versorgungsbedarf 
und den betreuungsrelevanten Handlungsbe-■■

darf, nämlich den Bedarf an Beratung, Unter-
stützung oder Vertretung, um die notwendige 
Versorgung sicherzustellen – also den Besor-
gungsbedarf.

Das Analyseinstrument  
im Betreuungsmanagement

Um die doppelte Anforderung an das Assessment 
des Betreuungsmanagements erfüllen zu können, 
wurde ein Analyseinstrument aus der sozialen Ar-
beit gewählt, nämlich das Konzept der „Prozessual-
systemischen Denkfigur“ von Silvia Staub-Bernasconi 
(Staub-Bernasconi 1998), das in Zusammenarbeit mit 
Kaspar Geiser (Geiser 2002) zur Systemischen Denk-
figur weiterentwickelt wurde. Es ist ein umfassendes 
Analyseinstrumentarium, das durch den Anspruch der 
ganzheitlichen Betrachtung der Klient/innen und ihrer 
komplexen Lebenslagen Gefahr läuft auszuufern. Es 
wurde daher durch eine funktionale Beschränkung an 
die Erfordernisse des Arbeitsfeldes rechtliche Betreu-
ung angepasst.
Was ist entscheidend an dem Analyseinstrument? Es 
stellt ein geeignetes Raster für die systematische Er-
fassung der Ressourcen und Probleme der Klient/in-
nen in verschiedenen Ausstattungs- und Handlungs-
Dimensionen zur Verfügung und ermöglicht dadurch 
sowohl die genaue Einschätzung des Versorgungsbe-
darfs eines Klienten als auch - getrennt davon - die 
Ermittlung seines Bedarfs an Beratung, Unterstützung 
und Vertretung (Besorgungsbedarf) als Zurüstung von 
Selbstmanagementkompetenz.

Die problem- und Ressourcenanalyse  
in den unterschiedlichen Dimensionen

Mit Hilfe des Rasters der systemischen Denkfigur wer-
den erfasst:
(1)  Die Ausstattungsdimensionen der Klient/innen, 

d.h. ihre Probleme und Ressourcen im körperli-
chen, kognitiven und emotionalen Bereich sowie 
ihre sozio-ökonomischen (Bildung, Beruf, Einkom-
men, Vermögen), sozialökologischen (Lebensraum, 
Infrastruktur) und soziokulturellen Eigenschaften 
(Religion, Ethnie, Mitgliedschaften). Aus dieser Ana-
lyse lässt sich der notwendige versorgungsbedarf 
der Klient/innen ableiten, nämlich Art und Umfang 
von notwendiger alltagspraktischer, medizinischer, 
psychosozialer, pflegerischer oder ökonomischer 
Versorgung. 

(2)  Die Austauschdimensionen, nämlich die Erfassung 
ihrer Fähigkeiten und Probleme, sich mit anderen 
auszutauschen und sich gegenüber anderen mit-
zuteilen.

(3)  Die Machtdimensionen, d.h. ihre Fähigkeiten und 
Probleme, sich durchzusetzen und ihre Rechte ein-
zufordern.

(4)  Die Sinndimensionen, nämlich die Analyse ihrer Fä-
higkeiten und Probleme, den Sinn einer Sache  zu 
verstehen und zu wissen, warum etwas gemacht 
werden soll.

Sind die Ressourcen und Probleme der Klient/innen 
in diesen drei Dimensionen (Austausch-Macht-Sinn) 
analysiert und erfasst, kann der notwendige betreu-
ungsrelevante Handlungsbedarf (Besorgungsbedarf) 
eingeschätzt und festgelegt werden.

Der betreuungsrelevante handlungsbedarf

Der betreuungsrelevante Handlungsbedarf, der sich 
aus der Analyse der Austausch-, Macht- und Sinndi-
mensionen der Klient/innen ergibt, benennt Form, 
Umfang und Reichweite der Handlungen rechtlicher 
Betreuer/innen bei bestimmten Problemsituationen 
ihrer Klientel: In einem Fall reicht eine Beratung aus, 
damit der Sinn einer medizinischen Versorgung er-
kannt und akzeptiert wird. In einem anderen Fall ist 
eine Vertretung in einer Konferenz erforderlich, um 
zu intervenieren und die Klien/tinnen im Austausch 
und in der Formulierung ihrer speziellen Bedarfe zu 
unterstützen. In anderen Fällen müssen Betreuer/
innen die Klient/innen bei der Durchsetzung be-
rechtigter Ansprüche auf eine Teilhabe am Arbeits-
leben, eine Behandlung oder soziale Eingliederungs-
maßnahme unterstützen, in dem sie die Ansprüche 
nach außen vertreten und durchsetzen. Wenn das 
Selbstmanagement der Klient/innen nicht mehr 
vorhanden ist oder der Sinn einer Maßmahme nicht 
erkannt wird, ist es in wenigen Fällen erforderlich, 
dass Betreuer/innen ersetzend handeln und die An-
gelegenheiten regeln.
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Eine Beratung ist ausreichend, wenn eine Klientin 
über ihr Problem reden und sich austauschen und 
möglicherweise selber fachliche oder private Hilfe 
einholen kann (Ressourcen in der Austauschdimen-
sion), sie in der Lage ist, ihren Anspruch auf Behand-
lung gegenüber der Klinik oder der Krankenkasse 
durchzusetzen (Ressourcen in der Machtdimension) 
und sie vor dem Hintergrund eines Lebensentwurfs 
den Sinn von Hilfen erfassen kann (Ressourcen in 
der Sinndimension). Eine Vertretung ist erforder-
lich, wenn der Klient nicht oder nur eingeschränkt 
in der Lage ist, nachbarschaftliche Konflikte zu lösen 
(Probleme in der Austauschdimension), oder seine 
Interessen gegenüber dem Rentenversicherungsträ-
ger nicht ausreichend vertreten kann (Probleme in 
der Machtdimension). Wenn eine Klientin den Sinn 
und die Erforderlichkeit eines operativen Eingriffs 
oder einer medikamentösen Therapie nicht erfassen 
kann, dann ist es zur Herstellung ihres sozialen und 
gesundheitlichen Wohlergehens und zum Schutz er-
forderlich, in ihre Autonomie einzugreifen, ersetzend 
zu handeln und ihren Bedarf zu regeln (Probleme in 
der Sinndimension).

Das Assessment als wiederkehrender prozess

Ein Assessment erfolgt nach Übernahme eines Fal-
les. Es ist zunächst ein zeitlich umfangreiches und 
intensives Verfahren, da die gesamte Problemlage 
der Klient/innen erfasst und eingeschätzt wird. Ein 
großer Anteil der Erhebung und Bewertung hat für 
den gesamten weiteren Fallverlauf langfristig Be-
deutung und bleibt Grundlage für das unterstüt-
zende Handeln.

Im Verlauf der Betreuung treten jedoch Veränderun-
gen ein: Ein Klient erkrankt nach einer längeren sta-
bilen Phase wieder, ein Wohnungsverlust droht, eine 
ambulante Versorgung funktioniert nicht mehr, ein 
operativer Eingriff wird erforderlich. Neue Probleme 

tauchen auf, darunter auch solche, die durch den Un-
terstützungsprozess selbst zutage gefördert werden. 
Dann ist ein neues Assessment angezeigt. Das soge-
nannte Reassessment ist weniger aufwendig, weil es 
sich nur auf das neue Problem bezieht und viele der 
bereits erfassten Daten zur Beurteilung der aktuellen 
Lage genutzt werden können.

fAchlichE stAnDARDs 
fÜR DAs AssEssMEnt DEs 
BEtREuunGsMAnAGEMEnts

 Das Assessment ist neben der Zielvereinbarung 
das wichtigste Instrument der Qualitätssicherung. 
Das hier vorlegte Verfahren wird die Qualität der 
gesamten Fallarbeit verbessern und zur Akzeptanz 
der Betreuung bei den Klient/innen beitragen. Es ist 
für die Betreuer/innen die Entscheidungsgrundlage 
für die Reichweite ihres Handelns. Das Assessment 
gibt den Betreuer/innen Aufschluss darüber, ob in 
einer Problemlage stellvertretend gehandelt und in 
die Lebenswelt des Menschen eingegriffen werden 
muss. Es begründet das Handeln, um eine Selbst-
schädigung zu verhindern. Ebenso kann mit Hilfe 
des Assessments festgestellt werden, dass die Res-
sourcen eines Klienten ausreichen und zur Problem-
lösung nur eine Beratung, eine Unterstützung oder 
eine Vertretung nötig ist.

Zur qualifizierten Durchführung des Assessments, 
werden hier folgende fachliche Standards vorge-
stellt: 

standards für den 2. verfahrensschritt im 
Betreuungsmanagement: Assessment 

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen, 
bzw. erhoben werden?

Die Betreuer/innen erheben die ::
erforderlichen Stammdaten die relevanten 
Umweltdaten der Klient/innen.
Die Betreuer/innen erheben die Ressourcen ::
und Probleme der Klient/innen.
Die Betreuer/innen erheben die Wünsche ::
und Vorstellungen der Klient/innen 
bezüglich ihrer zukünftigen Lebensweise.
Die Betreuer/innen beschaffen externe ::
Informationsquellen wie Gutachten/
Berichte.

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: 
Welche Interaktionen und Vorgehensweisen sind in 
diesem Verfahrensschritt erforderlich?

Betreuungsrelevanter handlungsbedarf  
(Besorgungsbedarf)

Austausch Macht sinn

Keine Bera-
tung nötig

Beratungsbe-
darf

vertretungs-
bedarf mit 
Absprache

vertretungs-
bedarf ohne 
Absprache 
(ersetzendes 
Handeln)
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tik entwickelt worden, Fallgruppen nach fachlichen 
Gesichtspunkten zu bestimmen und zu verpreisen. 
Umfang und Form des betreuungsrelevanten Hand-
lungsbedarfs ist dabei eine wichtige Größe. Ziel ist es, 
ein standarisiertes Verfahren zu entwickeln, das auch 
eine computergestützte Anwendung ermöglicht.

Das Assessment ist ein Instrument, das sich durch die 
Anwendung in der Berufspraxis präzisieren und ent-
wickeln muss. Es ist zu prüfen,

ob die hier vorgelegten Kriterien für die Be-■■

stimmung der Probleme und Ressourcen der 
besonderen Klientel der rechtlichen Betreu-
ung, nämlich der Menschen mit Behinderung, 
geeignet sind,
ob mit den Dimensionen Sinn, Macht und Aus-■■

tausch die Probleme und Ressourcen des Selbst-
managements behinderter Menschen ermittelt 
werden können und
ob das berufsspezifische Handeln von Betreuer/■■

innen mit den Begriffen Beratung, Unterstüt-
zung und Vertretung erfasst ist.

Diese Entwicklung wird auch die Anpassungsfähig-
keit an andere Hilfesysteme verbessern. Bedeutung 
hat das Assessment zum Beispiel für die Übernahme 
von Beratung und Unterstützung im Rahmen des Per-
sönlichen Budgets.

Die Betreuer/innen führen ein oder mehrere ::
persönliche Gespräche mit den Klient/
innen (face-to-face) und ermitteln deren 
Einschätzung der Problemlagen.
Die Betreuer/innen trennen professionelle ::
Einschätzung und Klienteneinschätzung 
und machen Unterschiede sichtbar.
Betreuer/innen nutzen bei unklarer ::
Einschätzung das Instrument der kollegialen 
Beratung, um die Einschätzung zu 
qualifizieren.

Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden?

Betreuer/innen erstellen ein ::
Stammdatenblatt und erfassen die 
Klientendaten schriftlich.
Betreuer/innen dokumentieren die ::
Problem- und Ressourcenanalyse und die 
Einschätzung des Versorgungsbedarfs und 
gesondert davon den Besorgungsbedarf.

Anschlussfähigkeit und Weiterentwicklung des 
verfahrens

Das Assessment ist das zentrale fachliche Instrument 
im Betreuungsmanagement. Mit ihm wird die Lebens-
lage der Klient/innen eingeschätzt und der zukünftige 
Verorgungsbedarf ermittelt. Gleichzeitig werden Form 
und Reichweite des betreuungsrelevanten Handelns 
ermittelt. Die Ergebnisse des Assessments haben für 
alle am Unterstützungsprozess beteiligten Institu-
tionen, fachlichen Stellen und Versorgungsdienste 
Bedeutung. Die Gerichte können auf dieser Grund-
lage Entscheidungen über genehmigungspflichtige 
Eingriffe treffen, Sozialhilfeträger können effizienter 
Art und Umfang von Eingliederungshilfen bestimmen, 
Dienste und Fachstellen erhalten die Möglichkeit, ihre 
Angebote präzise auf den Bedarf der Klient/innen ab-
zustimmen, Krankenhäuser und medizinisches Fach-
personal können ihre Behandlungskonzepte auf die 
Lebenslage und Lebensentwürfe der Klient/innen ein-
stellen. Assessments aus den verschiedenen Versor-
gungsbereichen der Klient/innen können qualifiziert 
an die Bedarfsermittlung des Betreuungsmanage-
ments anschließen und so zu einer qualifizierteren 
Versorgung beitragen.
Das Assessmentinstrument zur Analyse und Einschät-
zung des Versorgungs- und Besorgungsbedarfs bildet 
auch zukünftig die Grundlage für die Bestimmung von 
Fallgruppen. In dem BdB-Projekt „Fallgruppen in der 
rechtlichen Betreuung“, das unter Leitung von Dr. Al-
bert Brühl (Sozialpsychologisches Institut Köln – SPI 
Köln) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Peter Löcher-
bach (Katholische Fachhochschule Mainz) und Berufs-
betreuer/innen durchgeführt wurde, ist eine Systema-
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Assessment (eigene Dokumentation)

stammdaten

name: Ursula L.

Anschrift: Horner Rennbahn 7

telefon/Email 040-88888888

personenstanddaten: Geb.: 21.05.1945
Geschlecht: 

Alter: 63
FamStand: geschieden

Angehörige: 1 Tochter und 3 Söhne

Wohnform: wohnungslos

Berufsausbildung: Wäscherin

Beruflicher status Rentnerin

Einkommensart: EM-Rente 

versorgungsart: Selbstversorgung

Dienst/Kontakt: keine professionellen Dienste

Bezugsperson: Lebensgefährte Dieter B.  040-0886544

Diagnose(n): chronifizierte schizophrene Psychose

arbeitshilfen zur kontaktaufnahme

BEispiEl fÜR Ein AssEssMEnt
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Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  Ja  nein 
Vermögenssorge:   Ja   nein 
Aufenthaltsbestimmung 
zu Heilzwecken:   Ja   nein 
Behördenangelegenheiten:   Ja   nein
Sonstiges: ______________________________

Amtsgericht Amtsgericht 
Adresse
 040-0886533

Richter/in

Assessmentdaten

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (Problem/belastete Situation)

Ursula L., 62 Jahre, leidet seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung. Im ver-
gangenen Jahr traten vermehrt (3) Rezidive auf, die bei Frau L. zum vollständigen 
Verlust der Steuerungsfähigkeit und aller Alltagskompetenzen führten und jeweils 
eine Unterbringung in der Psychiatrie nach sich zogen. Durch die Wiedererkrankun-
gen geriet die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten, Herrn B., in eine Krise. Frau 
L. verlor auch ihren Platz in einem Pflegeheim, das in der direkten Umgebung der 
Wohnung des Lebensgefährten liegt.

Frau L. befindet sich noch zur Behandlung im Krankenhaus. Soll aber in den nächs-
ten Tagen entlassen werden, weil die Behandlung abgeschlossen ist.

problem- und Ressourcenanalyse (nach staub-Bernasconi)

Ausstattungsdimension 
Ressourcen

Ausstattungsdimension
probleme

körperlich:
Mobilität■■

körperlich:
Psychose■■

Diabetes■■

eingeschränkte körperliche Leistungs-■■

fähigkeit

bdbaspekte 79 | 2009_35



Betreuungsmanagement

psychisch/intellektuell:
Charme und Witz■■

offen für Unterstützung■■

sucht Orientierung■■

kann kooperieren■■

Lebensentwurf: Partnerschaft und ■■

selbständiges Wohnen

psychisch/intellektuell:
emotional instabil■■

dekompensiert bei Stress■■

Störungen der Steuerungsfähigkeit■■

eingeschränkte Alltagskompetenz■■

sozio-ökonomisch:
Berufserfahrungen■■

Erwerbsminderungsrente■■

sozio-ökonomisch:
wenig Einkommen■■

kein umfassendes soziales Siche-■■

rungsniveau

sozial-ökologisch:
Arzt vorhanden■■

Kontakte und kulturelle Anlaufstellen ■■

im alten Wohngebiet

sozial-ökologisch:
keine Wohnung■■

soziale Beziehungen:
Partnerschaft mit Günter B.■■

Bekanntschaften im Stadtteil■■

soziale Beziehungen:
kein Kontakt zur Familie mehr■■

kein familiärer Rückhalt■■

Personen und Dienste:
keine Versorgung vorhanden■■

Personen und Dienste:

Austauschdimension 
Ressourcen

Austauschdimension
probleme

kann Wünsche äußern■■

kann Absprachen einhalten, krank-■■

einsichtig

ambivalent im Austausch■■

Schwierigkeiten mit Günter B.■■

Machtdimension 
Ressourcen

Machtdimension
probleme

kann Wünsche und Interessen nicht ■■

durchsetzen

sinndimension 
Ressourcen

sinndimension
probleme

kann den Sinn einer Unterstützung/ ■■

eines Zieles erkennen

Wo sieht der Klient/die Klien-
tin unterstützungsbedarf?

Frau L. wünscht sich einen Ort, an dem sie ■■

gut leben kann
Frau L. möchte die Beziehung zu ihrem Le-■■

bensgefährten Herrn Günter B. erhalten

Was hat er/sie schon selber 
getan?

Frau L. ist nach Konflikten mit ihrem Partner ■■

in ein Pflegeheim umgezogen
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fachliche Einschätzung
Dritter 
(Sozialgutachten, psychiatri-
sches Gutachten, ärztlicher Be-
richt)

wichtig wäre eine regelmäßige Medikamen-■■

teneinnahme, am besten ein Depot (behan-
delnder Stationsarzt, Dr. Sch.)
hilfreich wäre Wohnplatz mit Assistenz in ih-■■

rem bisherigen Wohnumfeld (Sozialdienst des 
Krankenhauses)

fachliche Einschätzung

Welchen Versorgungsbedarf hat der Klient/die Klientin ?

Ausstattung Bedarf an einer teilstationären Wohnform■■

Bedarf an ambulanter Assistenz■■

Bedarf an der Sicherung des Lebensunterhalts■■

Bedarf an einer dauerhaften medizinischen Behandlung und  ■■

einer Anbindung an einen Psychiater
Bedarf an stabilen sozialen Kontakten im Stadtteil■■

Bedarf an einer stabilen Beziehung zum Lebensgefährten■■

Welchen betreuerischen Handlungsbedarf hat der Klient/die Klientin?

Austausch Auswahl von
1. Keine Information nötig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretung mit Zustimmung
4. Vertretung ohne Zustimmung  

(ersetzendes Handeln)

2. Beratungsbedarf und Orientie-
rung beim Austausch mit Freun-
den, Professionellen

3. Vertretung in der Regelung der 
Finanzen (Geldeinteilung)

sinn Auswahl von
1. Keine Information nötig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretung mit Zustimmung
4. Vertretung ohne Zustimmung  

(ersetzendes Handeln)

2. Beratungs- und Orientierungsbe-
darf bei der medizinischen Be-
handlung und der zukünftigen 
Lebensweise

Macht Auswahl von
1. Keine Information nötig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretung mit Zustimmung
4. Vertretung ohne Zustimmung 

(ersetzendes Handeln)

3. Hilfe und Unterstützung beim 
Durchsetzen ihrer Interessen ge-
genüber Diensten und Behörden

Prognose (was wäre, wenn die Unterstützung nicht erfolgte?)

Frau L. würde wieder erkranken, wenn die Unterstützung nicht erfolgte. 
Sie würde die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten verlieren.
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Für eine professionellere Gestaltung des Assessments 
in der Betreuungsarbeit werden hier einige Anre-
gungen formuliert. Sie beziehen sich auf den Bera-
tungsprozess mit den Klient/innen (Wendt 2001).

Das Assessment ist in erster Linie ein Beratungs-■■

prozess mit den Klient/innen. Der Ertrag des 
Assessmentprozesses hängt daher sehr davon 
ab, wie die Beratung mit den Klient/innen ge-
staltet wird. 

Für■■  die Gesprächsführung wird ein non-direkti-
ves (nicht durch den/die Betreuer/in vorgeplan-
tes, auf ein bestimmtes Ziel hin gesteuertes Ge-
spräch) und klientenzentriertes Verhalten emp-
fohlen, das den Klienten nicht in die passive 
Rolle eines Befragten bringt, sondern ihn aktiv 
mitgestalten lässt. 

Die Betreuer/innen stellen sich auf die Mentalität ■■

der Klient/innen ein, auf deren kulturabhängige 
Sichtweisen und Einstellungen. Einstellen heißt, sie 
wahrzunehmen, ohne sie übernehmen zu müssen. 
Ziel des Assessments ist nicht, eine Übereinstim-
mung mit den Klient/innen herzustellen, sondern 
die Klärung der Situation und der Problemlage.

Im Assessment ist es wichtig, dass unterschied-■■

liche Einschätzungen zwischen Klient/in und 
Betreuer/in nicht unter den Tisch fallen, son-
dern offen gelegt, thematisiert und dokumen-
tiert werden. Das ist die Voraussetzung und die 
Grundlage für Verhandlungen und Kontrakte in 
der Betreuung.

Die Klient/innen tragen trotz der krankheits- oder ■■

behinderungsbedingten Einschränkungen so weit 
wie möglich Verantwortung für ihre Angelegen-
heiten und für sich selbst. 

Bei Klient/innen mit erheblich eingeschränkter ■■

Kommunikationsfähigkeit sollten nahestehende 
Personen (Angehörige, vertraute Mitarbeiter/
innen von Diensten, ggf. hilfreiche Nachbarn 
oder Ärzt/innen) in den Beratungsprozess ein-
bezogen werden.

Fähigkeiten in der Gesprächsführung sind in die-■■

ser Phase sehr wichtig.

gestaltung des assessments

hAnDlunGsEMpfEhlunGEn
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AllGEMEinE GRunDlAGEn von 
plAnunG

Das Assessment des Betreuungsmanagements endet 
mit der Feststellung des Versorgungs- und Besorgungs-
bedarfs. Auf dieser Grundlage werden Ziele vereinbart 
und die Mittel und Wege zur Zielerreichung überlegt 
und abgestimmt. Die Betreuungsplanung ist für Klient/
innen der rechtlichen Betreuung immer auf sehr lange 
Zeiträume angelegt. Sie erfolgt komplementär zu ihrer 
Lebensplanung und berücksichtigt ihre Möglichkeiten 
und Perspektiven, die im Assessment erfasst wurden 
(Wendt 2002). Passen Unterstützungsangebote nicht zu 
den Lebensentwürfen der Klient/innen, sind die Erfolge 
in Frage gestellt. Betreuer/innen ersetzen nur dann die 
Lebensplanung und legen Hilfen gegen die Wünsche 
der Klient/innen fest (z.B. eine Unterbringung in einer 
geschlossenen Einrichtung), wenn Gesundheit oder 
Existenz der Klient/innen erheblich in Gefahr sind. 

Der Planungsprozess ist im Wesentlichen ein Bera-
tungsprozess mit den Klient/innen. Sind die Klient/innen 
aufgrund psychischer oder physischer Einschränkungen 
dazu nicht oder nicht mehr ausreichend in der Lage, 
sind nahe stehende Personen oder vertraute Personen 
von Diensten in diesen Prozess einzubeziehen. Dann 
muss die Lebensgeschichte dieser Menschen Aufschluss 
geben über deren Präferenzen und Wünsche bezüglich 
ihrer Lebensweise.

Grundlagen für die Arbeit mit zielen

Wichtiger Bestandteil der Planung ist die Verständi-
gung über Ziele. Sie erfolgt mit den Klient/innen und 
wichtigen Personen des Umfelds (z.B. mit Angehöri-
gen) und auch mit den zukünftigen Diensten, die für 
die Unterstützung der Klient/innen eingesetzt werden 
sollen. Die Arbeit mit Zielen und Zielvereinbarungen ist 
in der rechtlichen Betreuung aus verschiedenen Grün-
den zu implementieren:

Ziele haben im internen Verhältnis zwischen Kli-■■

ent/in und Betreuer/in eine klärende Funktion 
für die Beziehungsgestaltung. Die Betreuungs-
beziehung ist nicht privat, freundschaftlich oder 
pädagogisch: Da gemeinsam auf etwas hingear-
beitet wird, entsteht eine gemeinsame Arbeits-
grundlage und die Beziehung gestaltet sich zur 
angestrebten Arbeitsbeziehung.
Ziel ist der „rote Faden“ im Prozess der Zusam-■■

menarbeit. Er beinhaltet auch eine Selbstver-
pflichtung für Klient/innen und Betreuer/innen 
und hat eine motivierende Funktion. Gerade 
in schwierigen Situationen, in denen Betreuer/
innen in die Autonomie von Klient/innen ein-
greifen müssen, sind Rückgriffe auf gemeinsam 
vereinbarte langfristige Perspektiven sehr hilf-

Planung: Ziele und unterstützungsformen

reich. Die Steuerungs- und Selbstverpflichtungs-
funktion von Zielen kann bei Klient/innen mit 
krankheitsbedingter Einschränkung der Steue-
rungs- und Wahrnehmungsfähigkeit oder des 
Realitätsbezugs durch schriftliche Verabredun-
gen und Kontrakte erhöht werden.
Ziele schaffen auch außerhalb der Arbeitsbezie-■■

hung gegenüber Dritten Klarheit und Transpa-
renz und ermöglichen erst eine Steuerung und 
Kontrolle der Versorgung. Ohne abgestimmte 
Ziele können Betreuer/innen die Interessen ihrer 
Klient/innen gegenüber Leistungsträgern, Diens-
ten und Personen des Unterstützungsnetzes nicht 
vertreten. Ziele gewinnen  in der Diskussion um 
die Gewahrung von Persönlichen Budgets (Geld-
leistungen statt Sachleistungen) an Bedeutung. 
Sie sind die Richtschnur und Grundlage für das 
Aushandeln von Umfang und Form der zukünfti-
gen Versorgung und münden in sog. Zielverein-
barungen mit den jeweiligen Leistungsträgern.
Ziele haben im Betreuungsmanagement auch ■■

unter Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsgesichts-
punkten Bedeutung. Sie schärfen im Prozess der 
Zusammenarbeit den Blick für betreuungsrele-
vante Aufgabenstellungen und klären die Auf-
gaben der Klient/innen und beteiligten Dienste. 
Ohne eine klare Zieldefinition können Wirksam-
keit und Effektivität der betreuungsrelevanten 
Tätigkeit nicht nachgewiesen werden, denn Ziele 
ermöglichen erst die Auswertung und Evaluation 
des Betreuungsprozesses (Neuffer 2002).

ziele beschreiben erwünschte zustände in der  
zukunft
Um die oben beschriebenen Funktionen von Zielen 
im Betreuungsmanagement zur Wirkung zu bringen, 
müssen sie Aussagen enthalten. Sie beschreiben einen 
erwünschten Zustand in der Zukunft, sind positiv for-
muliert, beziehen sich auf die betroffenen Klient/innen, 
beinhalten eine zeitliche Dimension und sind für alle 
Beteiligten eine Herausforderung: Für den 56-jährigen 
Christian L. ist es beispielsweise erstrebenswert, in ei-
nem Jahr wieder in einen Arbeitsprozess eingegliedert 
zu sein, Ursula F. lebt in neun Monaten wieder selb-
ständig in ihrer eigenen Wohnung und Cemile F. hat in 
sechs Monaten stabile soziale Kontakte entwickelt.

ziele haben eine struktur
Ziele unterteilen sich in Grundsatzziele, Rahmenziele 
und Handlungsziele. Während die Grundsatzziele eine 
langfristige Perspektive beinhalten und den roten Faden 
für Klient/in, Betreuer/in und Dritte darstellen, haben 
die Rahmenziele mittelfristige Perspektiven, drücken 
fachliche Gesichtspunkte aus und haben Bedeutung 
für beteiligte Versorgungsdienste. Handlungsziele be-
schreiben veränderte Zustände in kürzeren Zeiträu-
men, lösen unmittelbares Handeln aus und sind direkt 
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verbunden mit dem Unterstützungsprozess beteiligter 
Dienste und Personen (Neuffer 2005).

ziele brauchen indikatoren
Damit Ziele ihre Funktion als Instrumente zur Qualitäts-
sicherung und Effektivitätsprüfung entwickeln können, 
werden Indikatoren benötigt, die Aufschluss darüber ge-
ben, ob der mit dem Ziel angestrebte Zustand in dem 
angestrebten Zeitraum erreicht werden konnte. Als Indi-
katoren bieten sich neben dem Indikator Ergebnis noch 
die Indikatoren Prozess und Struktur an, die die Verän-
derungen in den mit den Zielen verbundenen Prozessen 
und Strukturen benennen (Neuffer 2005).
Für das Betreuungsmanagement wird empfohlen, die 
Ziele zunächst mit einem Zeitfaktor und einem Ergeb-
nisindikator zu versehen. Damit werden sie überprüfbar 
und erfüllen ihre Funktion als Arbeitsinstrumente.

ziElE unD ziElARBEit iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt

ziele des unterstützungsprozesses

Für das Betreuungsmanagement sind die Grundsatz-
ziele als grundlegende Orientierung für die Zusam-
menarbeit relevant. Sie knüpfen an den ermittelten 

Versorgungsbedarf der Klient/innen an. Sie korre-
spondieren mit der Aufgabenstellung der rechtlichen 
Betreuung, einen Beitrag zu leisten, Krankheit und 
Behinderung von Menschen zu beseitigen, zu bes-
sern oder Verschlechterungen zu verhindern und die 
Folgen von Krankheit und Behinderung auf alle Le-
bensbereiche zu mildern (§ 1901,4, BGB). Die Grund-
satzziele beziehen sich daher entweder auf die Wie-
derherstellung von Fähigkeiten und Handlungskom-
petenzen von Klient/innen (Rehabilitation), auf einen 
Ausgleich von Einschränkungen (Kompensation) oder 
auf das Vorbeugen von zu erwartenden Problemen 
im Zusammenhang mit der Erkrankung und Behinde-
rung (Prävention).

Die mit den Klient/innen und ggf. deren direkten Be-
zugspersonen abgestimmten Grundsatzziele bilden 
im Betreuungsmanagement neben der Bedarfermitt-
lung die Grundlage für die qualifizierte Vertretung 
der Klient/innen bei der Durchsetzung ihrer Versor-
gungsansprüche.

Die Grundsatzziele des Betreuungsmanagements wer-
den durch Rahmenziele strukturiert. Rahmenziele sind 
Bindeglieder zwischen Klient/Betreuer und den in den 
Versorgungsprozess involvierten Diensten und Perso-
nen und stellen die Anschlussfähigkeit zu den medi-
zinischen, pflegerischen und sozialtherapeutischen 
Dienstleistungen sicher. (siehe Abb. 4)

BEISPIEL: Margarete Sch., 93 Jahre, Alterspsychose mit zunehmender Demenz. Es bestehen Prob-
leme mit der eigenen Versorgung in der Häuslichkeit. Dadurch entstehen Konflikte mit der Nach-
barschaft.

Grundsatzziel indikator zeit indikator Ergebnis

Margarete Sch. lebt weitgehend 
selbständig in ihrer eigenen Woh-
nung

dauerhaft stabile Wohnsituation

Rahmenziel 1 indikator Ergebnis

Für Frau Sch. ist die ambulante pfle-
gerische und hauswirtschaftliche 
Versorgung gesichert

in 4 Wochen Pflegedienst versorgt die Klientin 
4 x täglich pflegerisch und hauswirt-
schaftlich

Rahmenziel 2 indikator Ergebnis

Frau Sch. hat eine ambulante psychi-
atrische Versorgung 

in 4 Wochen Ein Psychiater macht in Abständen 
von 12 Wochen regelmäßig Hausbe-
suche

Rahmenziel 3 indikator Ergebnis

Frau Sch. lebt in einem Monat in ei-
nem konfliktfreien nachbarschaft-
lichen Verhältnis mit den übrigen 
Mietern des Hauses

in 3 Monaten Es liegen keine Beschwerden der 
Nachbarschaft vor

Abb. 4: Beispiel für Strukturierung der Grundsatzziele durch Rahmenziele
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ziele des betreuungsrelevanten handelns (Besorgung)

Im Rahmen des Betreuungsmanagements werden nicht 
nur die Ziele der Versorgung definiert und abgestimmt. 
Die im Assessment ermittelte erforderliche Zurüstung 
von Selbstmanagementkompetenz durch die Be treu-
er/ innen erfolgt auch zielgerichtet. Nach dem Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ soll die vorhandene Regelungs-
kompetenz der Klient/innen sowohl erhalten werden 
als auch ein Beitrag zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten 
in der Selbstorganisation geleistet werden mit dem 
grundsätzlichen Ziel, Klient/innen ein weitestgehend 
selbst gemanagtes Leben zu ermöglichen.

Die Zielerreichung erfolgt über folgende Schritte:
Im Assessment werden die vorhandenen Kom-■■

petenzen der Klient/innen (in der Austausch-, 
Macht- und Sinndimension) ermittelt und do-
kumentiert. Sie werden im Betreuungsprozess 
berücksichtigt und bleiben dadurch erhalten,
eine fachlich qualifizierte Zusammenarbeit mit ■■

den Klient/innen (z.B. über Kontrakte, Verein-
barungen) kann ersetzendes Handeln als wei-
testgehenden Eingriff in die Lebenswelt eines 
Menschen zugunsten von abgestimmter, ein-
vernehmlicher Vertretung gering halten oder 
verhindern,
eine gezielte Beratung kann eine Vertretung ■■

überflüssig machen, in dem sie die Klient/in-
nen in die Lage versetzt, ihre Ansprüche selber 
gegenüber Dritten zu formulieren.

Die Sicherung des Grundsatzziels in der Besorgung der 
Angelegenheiten eines Klienten erfolgt im Betreuungs-
management über eine entwickelte Fachlichkeit und 
fachliche Standards. Die Berufsinhaber/innen sichern 
und entwickeln die Qualität ihrer Tätigkeit über ent-
sprechende Instrumente (z.B. über ein Qualitätsregi-
ster) und sind verantwortlich für die Ergebnisqualität. 
Steuerungsversuche der Amtsgerichte z. B. über die 
Reduzierung von Aufgabenkreisen oder den Einsatz 
von ehrenamtlichen Betreuern greifen nicht, weil sich 
durch den Wegfall von Aufgabenbereichen nicht der 
Grad der Selbstbestimmung erhöht und der Einsatz 
eines nichtprofessionellen Betreuers nicht per se die 
Autonomie der Klient/innen sichert.

untERstÜtzunG plAnEn iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt

Zur Planung gehört neben der Zielfestlegung auch die 
Verständigung über Hilfen und Unterstützungsformen 
für die Klient/innen. Ist zur Zielerreichung die Unterstüt-
zung eines Pflegedienstes erforderlich, kann ein Ange-
höriger Hilfen zur Weiterführung des Haushalts leisten, 
reicht für die psychisch kranke Klientin die Anbindung 
an einen niedergelassenen Facharzt zur Zielereichung 
aus oder will sie noch eine Unterstützung zur Förde-
rung ihrer Alltagskompetenzen? Welcher Dienst hilft 

dem Klienten bei der gewünschten Wiedereingliederung 
in den Arbeitsprozess und wer finanziert sie?

Die qualifizierte Unterstützungsplanung des Betreu-
ungsmanagements berücksichtigt nach Cremer (2007) 
folgende Standards:

standards der planung

Sie bezieht die Klient/innen ein und unterstützt 5
deren Eigenaktivität – durch Anknüpfen an de-
ren Ziele und Lebensentwürfe.

Sie sorgt für Fairness – durch Offenlegung der 5
Verfahren.

Sie dient der Transparenz – sie bringt alle betei-5
ligten Dienste/Personen auf den gleichen Infor-
mationsstand.

Sie sorgt für Verlässlichkeit – durch dokumen-5
tierte Absprachen.

Sie schafft Vertrauen – und hilft den Klient/innen 5
bei der Wiederherstellung des Vertrauens in die 
eigene Leistungsfähigkeit und bei einer positiven 
Sicht auf das Hilfesystem.

Sie muss dokumentiert werden.5

planung braucht instrumente

Die Planung und Abstimmung von Versorgung erfolgt 
im Betreuungsmanagement mit Hilfe verschiedener 
Instrumente. Die Wahl der Instrumente ist abhängig 
vom Grad der Regelungskompetenz der Klient/innen 
und der Rolle der Betreuer/innen, vom erforderlichen 
Umfang der Versorgung und der Anzahl der beteiligte 
Dienste und Personen, von der Hilfeart (Eingliede-
rungshilfe, Sozialhilfe oder Pflege) und von der Lei-
stungsart (Sachleistungen oder Budget).

instrument: planungsgespräch■■   
Wenn die Klient/innen über Selbstmanagementkom-
petenzen verfügen, sich über eigene Wünsche und 
Interessen austauschen können und ein Ziel vor Au-
gen haben und die zu planenden Maßnahmen nicht 
zu viele Akteure voraussetzt, sind bilaterale Gesprä-
che zwischen Betreuer/innen und Klient/innen (und 
ggf. Angehörigen/Lebensgefährt/innen) das geeig-
nete Instrument. Die Gesprächsergebnisse werden 
in Form von Notizen/Protokollen dokumentiert. Die 
Betreuer/innen übernehmen in dieser Situation im 
Wesentlichen eine Beratungsfunktion.

instrument: planungskonferenz■■   
In der Betreuungspraxis treten viele Situationen 
auf, in denen Konferenzen zu einer erfolgreichen 
Planung des Versorgungsprozesses beitragen kön-
nen. Sie sind dann sinnvoll, wenn Hilfen von meh-
reren beteiligten Fachleuten und Personen beraten 
und geplant werden sollen und die Klient/innen in 
ihren Möglichkeiten des Austausches, der Interes-
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senvertretung und des Verstehens eingeschränkt 
sind:  
  Im Rahmen eines Psychiatrieaufenthaltes kann 
eine Konferenz mit der Beteiligung von Klient/in-
nen, Betreuer/innen, Ärzt/innen, Sozialdiensten 
und ggf. Familienangehörigen zu einer erfolgrei-
chen medizinischen und psychosozialen Nachsorge 
beitragen und damit die Rehabilitationsprozesse 
fördern. Zur Sicherstellung der ambulanten Versor-
gung älterer Menschen in der eigenen Häuslichkeit 
können Konferenzen, an denen Klient/innen, Be-
treuer/innen, Pflegedienste, pädagogische Dienste, 
Familienangehörige und Vertreter/innen des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen beteiligt 
sind, dazu beitragen Heimaufenthalte zu verhin-
dern, indem Pflegebedarfe dargestellt, Versorgung 
festgelegt und die Finanzierbarkeit abgesichert 
werden. Der Einsatz von Konferenzen ist zur Ab-
klärung der Notwendigkeit eines stationären (auch 
geschlossenen) Settings sinnvoll oder zur Planung 
der angestrebten Rückkehr eines Klienten aus ei-
nem Heim in eine selbständige Lebensform. In die-
sen Konferenzen übernehmen die Betreuer/innen 
mehrere Funktionen. Sie sichern die Klärung der 
zukünftigen Versorgung der Klient/innen ab und 
übernehmen damit eine Managementfunktion, in-
dem sie die Gespräche initiieren, die Termine fest-
legen, die Personen und Dienste um Teilnahme bit-
ten, die Gespräche leiten und auswerten. In der 
Konferenz übernehmen sie eine Vertretungsfunk-
tion, indem sie die Bedarfe und Wünsche der Kli-
ent/innen in den Mittelpunkt stellen.  
  Die Berufspraxis zeigt, dass Konferenzen in der 
Vorbereitung zeitaufwendig sind. Das ist vor dem 
Hintergrund des knappen Zeitbudgets in der recht-
lichen Betreuung ein Problem. Konferenzen sichern 
aber aufgrund der gemeinsamen Planung und Ab-
stimmung in der Regel einen erfolgreicheren und 
damit zeitsparenden Unterstützungsprozess. Sie 
haben darüber hinaus den sehr wichtigen Effekt, 
dass alle am Prozess beteiligten Personen Verant-
wortung übernehmen und an einem Strang ziehen. 
Die Einbeziehung von Personen im Umfeld der Kli-
ent/innen, von Fachleuten und Diensten in die Pla-
nung der Unterstützungsmaßnahmen ist dann er-
forderlich, wenn die Klient/innen nicht mehr in der 
Lage sind, sich über ihre Präferenzen und Zukunfts-
wünsche zu äußern. Dann besteht für die Betreuer/
innen die Verpflichtung, die mutmaßlichen Wün-
sche und Interessen mit dem Umfeld zu evaluieren 
und die Versorgung zu planen.  
  Nicht immer sind alle Professionen, Personen und 
Dienste für eine Konferenz zu gewinnen. Insbeson-
dere Fachkräfte in Behörden, Einrichtungen oder 
Praxen (Ärzte, MDK, SpD) haben häufig ein ande-
res Verständnis von ihrer Aufgabenstellung oder 
sind aufgrund zu knapper finanzieller und zeitli-
cher Ressourcen nicht in der Lage, Klient/innen 
aufzusuchen und sich an Planungsgesprächen zu 
beteiligen. Dennoch bleiben sie die effektivsten 
und erfolgreichsten Instrumente.

instrument: hilfeplankonferenz in der Eingliede-■■

rungshilfe  
Das Instrument der Planungskonferenz ist aus der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen be-
kannt. Hilfekonferenzen werden regelhaft für die 
Bewilligungsverfahren nach §§ 53/54 SGB XII durch-
geführt. Verhandelt und geplant werden hier Form, 
Inhalt und Umfang von Sachleistungen. Initiiert und 
gesteuert werden die Konferenzen vom Sozialleis-
tungsträger. Mit am Tisch sitzen die Klient/innen 
(Leistungsnehmer) und der/die Leistungserbringer, 
weil die zu bewilligenden Leistungen vertraglich mit 
einem Dienst/Heim verbunden sind. 
In diesen Konferenzen übernehmen die Betreuer/in-■■

nen bei eingeschränkter Selbstmanagementkompe-
tenz eine Vertretungsfunktion für die Klient/innen. 
Gemeinsam mit den Klient/innen werden die Ver-
sorgungsbedarfe und Ziele thematisiert und Form 
und Umfang der Hilfen abgestimmt. Die Ergebnisse 
münden in einen Hilfeplan, der allen Beteiligten zur 
Verfügung gestellt wird.

instrument: Budgetverhandlung mit leistungs-■■

trägern  
Mit der Umsetzung des Persönlichen Budgets wer-
den Konferenzen ein gesetzlich festgeschriebenes 
Instrument für die Versorgungsplanung sein. Im Un-
terschied zu den oben beschriebenen Hilfeplankon-
ferenzen nach §§ 53/54 SGB XII werden in diesen 
Gesprächen keine Sachleistungen festgelegt. Der 
Leistungsnehmer (Klient/in) verhandelt hier mit dem 
jeweiligen Leistungsträger (z.B. dem Sozialhilfeträ-
ger oder dem Rentenversicherungsträger) auf der 
Grundlage einer Bedarfsermittlung und der Festle-
gung der Versorgungsziele ein finanzielles Budget. 
Dieses Budget kann der Leistungsnehmer dann sei-
nen individuellen Bedarfen entsprechend eigenver-
antwortlich einsetzen und sich seine Versorgungs-
leistungen selbständig einkaufen.   
Klient/innen der Betreuung mangelt es in der Regel 
an der Kompetenz, selbstständig ihre Versorgungs-
bedarfe zu evaluieren, ihre Lebensplanung zu kom-
munizieren und zu vertreten und das Budget durch-
zusetzen. In den Budgetverhandlungen übernehmen 
die Betreuer/innen die Vertretungsfunktion und ver-
handeln an der Seite der Klient/innen über Art und 
Umfang des Budgets. Je qualifizierter die Bedarfs-
ermittlung (Assessment) und die Zieldiskussion mit 
den Klient/innen, desto besser die Verhandlungspo-
sition und das Ergebnis.   
Die Budgetverhandlungen schließen mit einer sog. 
Leistungsvereinbarung zwischen Klient/in und Lei-
stungsträger ab. In dieser Vereinbarung sind ledig-
lich die Rahmenziele der Versorgung festgehalten.
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plAnunG

Nach dem Abschluss des Planungsprozesses, der ent-
weder durch Gespräche oder Konferenzen unterstützt 
wurde, wird ein schriftlich fixierter Arbeitsplan erstellt. 
Er dokumentiert, zu welchen Feststellungen alle Betei-
ligten gekommen sind und was verabredet wurde. Er 
wird möglichst von allen unterschrieben und alle er-
halten eine Ausfertigung. Er ist die Arbeitsgrundlage 
für Klient/in, Betreuer/in und die am Unterstützungs-
prozess beteiligten Personen und Dienste. Dieser Plan 
kann sehr unterschiedliche Formen haben: Je nach Um-
fang und Komplexität der Versorgung, der Anzahl der 
beteiligten Personen und Dienste und der Kompeten-
zen der Klient/innen kann der Plan ein Gesprächspro-
tokoll sein, eine Absprache mit den Klient/innen, ein 
Kontrakt oder ein umfassender Hilfeplan. Im Rahmen 
des Betreuungsmanagements kann es zukünftig erfor-
derlich sein, eine Betreuungsplanung vorzulegen, die 
über Ziele und Umfang der Betreuung Auskunft gibt: 
Sie enthält die Ressourcen- und Problemanalyse, die 
Einschätzung des Betreuungsbedarfs, Grundsatz- und 
Rahmenziele und die angestrebten Hilfen in den ent-
sprechenden Aufgabenkreisen. Er kann den Gerichten 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Bedeutung von Kontrakten

Kontrakte sind wichtige Instrumente des Betreuungs-
managements. Es sind schriftliche Vereinbarungen 
zwischen Klient/in und Betreuer/in und ggf. weiteren 
Personen/Dienstes des Unterstützungssystems, die ge-
genseitige Absprachen über zu erbringende Leistungen 
und zu erreichende Ergebnisse enthalten. Sie sichern 
die Teilhabe der Klient/innen an der Unterstützung und 
stärken das Selbstmanagement. Ein Kontraktmanage-
ment ist besonders wichtig bei Klient/innen, die durch 
affektive Psychosen, Suchterkrankungen oder Persön-
lichkeitsstörungen unter emotionaler Instabilität und 
Störungen der Steuerungsfähigkeit leiden. Kontrakte 
ersetzen die mangelhafte Steuerungsfähigkeit, orien-
tieren die Klient/innen immer wieder auf die gemein-
sam festgelegten Ziele und stabilisieren die Zusam-
menarbeitsbeziehung 

fAchlichE stAnDARDs fÜR DiE 
BEtREuunGsplAnunG

Neben dem Assessment ist die Zielvereinbarung das 
zweite wichtige Instrument zur Qualitätssicherung im 
Betreuungsmanagement. Sie steuert den Betreuungs-
prozess transparent für die Betreuer/innen und die Kli-
ent/innen und ermöglicht die Auswertung des Geleiste-
ten im internen Zusammenhang und gegenüber Dritten. 
Zur qualifizierten Durchführung der Planung werden 
hier folgende fachliche Standards vorgestellt:

standards für den dritten verfahrensschritt in 
der rechtlichen Betreuung: Betreuungsplanung 

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen 
bzw. erhoben werden? 

Die Betreuer/innen formulieren klare und ::
überprüfbare Ziele und Maßnahmen.

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: 
Welche Interaktionen und Vorgehensweisen sind in 
diesem Verfahrensschritt erforderlich?

Betreuer/innen erarbeiten die Ziele und ::
Maßnahmen mit den Klient/innen in einem 
persönlichen Gespräch. 
Betreuer/innen erarbeiten Ziele und 
Maßnahmen mit Angehörigen und 
Bezugspersonen, wenn die Klient/innen 
aufgrund von Behinderungen dazu nicht in 
der Lange sind.
Betreuer/innen stimmen die Ziele mit ::
Diensten und Personen ab und legen 
Verantwortlichkeiten fest.

Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden?

Betreuer/innen erstellen einen schriftlich ::
fixierten Betreuungsplan.
Betreuer/innen dokumentieren ::
Vereinbarungen und Kontrakte mit Klient/
innen und beteiligten Diensten und 
Personen.
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Anschlussfähigkeit und Weiterentwicklung des 
verfahrens

Es ist erforderlich, für das eigene berufliche Handeln 
klare Ziele zu definieren. Im Betreuungsmanagement 
sind sie zuerst das Bindeglied nach „innen“. Sie steu-
ern wesentlich die Zusammenarbeit zwischen Betreuer/
innen, Angestellten des Betreuungsunternehmens und 
den Klient/innen. Nach „außen“ binden sie beteiligte 
Dienste und Personen an den vereinbarten Unterstüt-
zungsprozess. Ziele steuern auch die Wirtschaftlichkeit 
und Qualität einer Dienstleistung. Mit knapper wer-
denden finanziellen Ressourcen und dem wachsen-
den Anspruch an die Qualität sozialer Dienstleistungen 

nimmt die Bedeutung von Zielvereinbarungen im öf-
fentlichen Bereich zu. Ansprüche auf Eingliederungs-
hilfen für Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
in Form eines Persönlichen Budgets, sind nur noch mit 
Hilfe von Bedarfsermittlungen und Zielvereinbarungen 
zu erhalten. 

Für die Zielformulierung und Zielstruktur des Betreu-
ungsmanagements ist der nächste Schritt, sie mit In-
dikatoren auszustatten, damit sich Ziele zu effektiven 
Arbeitsinstrumenten entwickeln und eine Qualität si-
chernde Funktion erfüllen können. Unschärfen beste-
hen noch in der Definition von Grundsatz- und Rah-
menzielen und ihrer Zuordnung zu den Versorgungs- 
und Besorgungsbedarfen der Klientel. 

planung

ziele
(Indikator Zeit)

1 Ursula L. ist in 6 Monaten gesundheitlich 
stabil und lebt in intakten sozialen Bezie-
hungen 

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 12.2008

2 Ursula L. lebt in 6 Monaten mit einer As-
sistenz in einem eigenen, abgeschlosse-
nen Wohnraum in ihrem bisherigen Le-
bensumfeld

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 12.2008

3 Ursula L. hat in 3 Monaten ein eigenes 
auskömmliches Einkommen

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 08.2008

Maßnahme 
Gesundheit

Anbindung seit den niederge-
lassenen Facharzt Dr. M. und 
Behandlung mit einem Depot

zuständig
Klientin5
Dienst5
Betreuerin5
Freund 5

Überprüfung
 
bis sofort

Maßnahme 
Gesundheit

Pflegedienst für hauswirtschaft-
liche und pflegerische Unter-
stützung in der Wohnung des 
Lebensgefährten (vorüberge-
hend)

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis sofort

arbeitshilfen zur Planung

plAnunG DEs untERstÜtzunGspRozEssEs
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Maßnahme 
Finanzen

Beantragung der Vermögens-
sorge und Unterstützung bei 
der Geldverwaltung

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis

Maßnahme 
Wohnen

Beschaffung eines betreuten 
Wohnplatzes in einer Wohn-
gruppe

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis

Maßnahme 
Behörden

Antrag auf Eingliederungshilfe 
und HWH

Zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis 

unterschrift
…………………………… ……………………………. 
Ursula L. Betreuerin

Kontrakt

Zwischen

frau ursula l.
und

frau Angela R.

1 Frau Ursula L. wünscht sich einen betreuten 
Wohnplatz in einer Wohngemeinschaft im Stadt-
teil Horn in der Nähe des Wohnortes ihres Lebens-
gefährten Dieter B. Es wird intensiv nach einer 
entsprechenden Einrichtung gesucht. 

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung 
bis 12/2008

2 Da Frau L: in der Wohnung ihres Lebensgefährten 
aufgrund der Enge und der Konflikte in der Part-
nerschaft gesundheitlich dekompensiert, wird eine 
vorübergehende stationäre Wohnform gesucht.

Zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
bis 10/2008

3 Frau L. erklärt sich bereit, vorübergehend in den 
Brüderhof nach Norderstedt zu ziehen, da dort 
ein Platz frei geworden ist, der sofort zur Verfü-
gung steht. Die Alternative wäre sonst ein weite-
rer Krankenhausaufenthalt.

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 

Überprüfung
bis 
01.05.2008
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4. Frau R. sichert zu, dass umgehend nach einem 
ambulant betreuten Wohnplatz in Hamm und 
Umgebung gesucht wird und dass das Wohnen 
im Brüderhof spätestens im Dezember beendet 
wird.

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 

Überprüfung
bis 10/2008

5. Frau L. sichert zu, dass sie sich mit dem Sozi-
aldienst des Brüderhofs auch selber um einen 
Wohnplatz in Hamburg bemüht. 

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 

Überprüfung 
bis 10/2008

Hamburg, den  …………………

……………………………......... ……………………………......... 
Ursula L. Betreuerin

hAnDlunGsEMpfEhlunGEn

Für eine professionellere Gestaltung der Betreuungs-
planung – insbesondere der Arbeit mit Zielen und 
Zielvereinbarungen – werden hier einige Anregungen 
formuliert werden. Sie beziehen sich auf den Bera-
tungsprozess mit den Klient/innen (Klug 2003).

Die Herstellung von langfristigen Perspektiven ist 5
gerade bei Klient/innen der rechtlichen Betreuung 
von Bedeutung. Da sie angesichts ihrer komple-
xen Problemlagen und der damit verbundenen 
vielen Stressoren häufig geneigt sind, kurzfris-
tig zu handeln und eine langfristige Perspektive 
aus den Augen zu verlieren, können langfristige 
Ziele (z. B. Eingliederung in den Arbeitsprozess) 
motivieren, eine Grundlage für die Zusammen-
arbeit sein und den Rehabilitationsprozess vor-
antreiben. 

Klient/innen der rechtlichen Betreuung5  stehen 
zu Beginn der Unterstützung oftmals durch eine 
akute Erkrankung oder ein anderes akutes Lebens-
problem unter einem erheblichen Leidensdruck. 
Dann muss zunächst der Leidensdruck (Behand-
lung, Medikamente, Sicherung des Lebensunter-
halts) gemildert werden, um die Voraussetzung 
für eine gemeinsame Zielplanung zu schaffen.

In der Gestaltung des Beratungsprozesses ist ein 5
„lösungsorientierter Ansatz“ besser als ein pro-

blemzentriertes, defizitorientiertes Vorgehen. Es 
lassen sich dadurch Möglichkeiten und Perspek-
tiven der Klient/innen entwickeln und ihre Res-
sourcen zum Vorschein bringen. „ Eine lösungs-
orientierte Befragung erzeugt zudem ein Klima 
von Wertschätzung sowie Achtung und ermög-
licht eine Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen 
der eigenen Möglichkeiten und der systembe-
dingten Grenzen“ (Peymann 2007, 11).   
Das folgende Schema verdeutlicht den Perspek-
tivwechsel in der Beratung

problemorientierung lösungsorientierung

Vergangenheit Zukunft

Was falsch läuft Was läuft gut

Schuld Möglichkeit

Kontrolle Einfluss

Expertenwissen Klientenwissen

Defizite Ressourcen

Komplikation,  
Interpretation

Einfachheit

Hypothesen Handlungen

Fehler Komplimente

Status quo Fortschritte

Ursache Lösung

(Peymann 2007, 11)

Zielvereinbarung
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Nach Klug 2003 muss der Zielfindungsprozess in 5
den gesamten Lebenszusammenhang der Klient/
innen gestellt werden, damit Ziele ihre motivie-
rende Kraft entfalten:
– Was sind ihre (Lebens-)perspektiven?
– Was möchten sie noch erreichen?
– Was sind sie bereit zu investieren?

Die Faustregeln für die Konstruktion von Zielen 5
sind:  s.M.A.R.t. Ziele müssen  
– spezifisch sein, so konkret wie möglich –
– Messbar sein, damit Veränderungen bemerkt 

werden können 

–  Akzeptabel sein, für den Klienten und das Um-
feld 

–  Realistisch sein, von den Klient/innen zu errei-
chen sein 

–  terminiert sein, einen zeitlich absehbaren Rah-
men haben (Neuffer 2005).

Tipp für den Beratungsprozess mit den Klient/in-5
nen: Wichtige Hilfen und Regeln für die Zieldis-
kussion (zum Beispiel die Gegenüberstellung von 
der Problemorientierung und der Lösungsorientie-
rung) auf einer Karteikarte notieren und zu den 
Gesprächen mitnehmen (Peymann 2007).

Der hier vorgestellte Ablauf bezieht sich zunächst 
auf die Planung und Durchführung von offiziellen 
Hilfeplankonferenzen zur Planung des Unterstüt-
zungsbedarfs für Klient/innen der rechtlichen Be-
treuung. Sie werden u.a. durchgeführt in der Ein-
gliederungshilfe nach §§ 53/54 SGB XII. Sie werden 
zukünftig auch ein Standard im Rahmen der Planung 
des persönlichen Budgets sein. In diesen Konfe-
renzen steuert der Leistungsträger (z.B. die Sozial-
behörde) die Konferenz, weil hier Finanzierungen/ 
Budgets eine Rolle spielen. Für Betreuer/innen und 
ggf. auch zukünftige Budgetassistent/innen ist es 
hilfreich, den Ablauf von Hilfekonferenzen zu ken-
nen, um die Interessenvertretung der Klient/innen 
besser wahrnehmen zu können.

Der vorgestellte Ablauf ist aber auch für Kon-
ferenzen und Gespräche im Betreuungsalltag hilf-
reich, wenn mit Klient/innen, Mitarbeiter/innen von 
Diensten, Angehörigen und Vertrauenspersonen der 
Klient/innen über Ziele und Unterstützungsformen 
nachgedacht und verhandelt wird (Neuffer 2004).

1. inhalt der Konferenz/des Gesprächs
 Planungsgespräche mit Klient/in, Vertrauensper-

son und der am Hilfeprozess beteiligten Personen 
und Institutionen

2. ziele der Konferenz/des Gesprächs 
 Überprüfung der Ziele 
 Festlegung der Hilfen 
 Festlegung der Übernahme der Aufgaben 
 schriftliche Fixierung

3. Bedeutung einer Konferenz/eines Gesprächs 
 Berücksichtigung der Klientenwünsche
 Transparenz
 Reduzierung subjektiver Elemente

 Eindeutigkeit und Überprüfbarkeit des Han-
delns

4. Regeln von geplanten Konferenzen und Ge-
sprächen 
 Teilnahme des Klient/innen (wenn das auf-

grund der psychischen und intellektuellen Ein-
schränkungen nicht oder nur bedingt möglich 
ist, sind vertraute Personen/ Angehörige in die 
Gespräche einzubinden)

 Einbeziehung von Vertrauenspersonen auf 
Wunsch der Klient/innen

 Festgelegte Gesprächsleitung und Tagesord-
nung

 Konsens und Dissens festhalten
 Zusammenfassung der Ergebnisse, Kontrakte

5. Ablauf von geplanten Konferenzen und Ge-
sprächen
 planung

■ Einladung  
Die Einladung erfolgt nur bei offiziellen Kon-
ferenzen schriftlich mit der Bekanntgabe der 
Themen und des Termins. Bei Gesprächen 
und Konferenzen in kleinerem Rahmen ist 
eine telefonische Absprache ausreichend.

 Durchführung
■ Begrüßung   

Vorstellung der Teilnehmer/innen, Ver-
schwiegenheitsverpflichtung

■ Orientierung  
Leitung (Leistungsträger oder Betreuer/in-
nen) stellen das Problem/die Fallsituation 
und die Funktion der Konferenz/des Ge-
sprächs vor.

■ Einholung von Statements  
Zunächst werden die Klient/innen gebeten, 
ihre Wünsche/Entwürfe/Planungen vorzustel-
len unterstützt von den Vertrauenspersonen, 

durchführung von konferenzen
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danach äußern die anderen beteiligten Per-
sonen ihre Sichtweisen.

■ Anregung zum Meinungsaustausch  
Alle Aspekte werden erörtert.

■ Ergebnisse festhalten  
Konsens und Dissens werden festgehalten 
und zusammengefasst. Ziele werden über-
prüft, bestätigt oder verändert.

■ Maßnahmen erörtern  
Grundzüge der Maßnahmen/Hilfen werden 
erörtert. Zeitlicher Rahmen wird bespro-

chen. Alle Beteiligten erklären ihren Beitrag 
zur Lösung des Problems.

 Ergebnis
■ Zusammenfassung  

Die protokollierten Ergebnisse werden noch-
mals vorgetragen und allen zur Kenntnis 
gegeben. Grundlage für den Unterstüt-
zungsplan/Maßnahmeplan, der dann von 
allen unterzeichnet wird.

■ Auswertung der Konferenz/des Ge-
sprächs
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GRunDlAGEn DEs linKinGs

Nachdem im Rahmen eines Unterstützungsmanage-
ments eine Planung stattgefunden hat und Formen der 
Versorgung abgestimmt wurden, besteht die nächste 
Aufgabe darin, geeignete Leistungsanbieter zu finden, 
Zugänge zu ihnen herzustellen, die Angebote an die 
Klient/innen zu vermitteln und sie miteinander zu ver-
netzen. Dieses Verfahren wird im Case Management 
Linking genannt (DGCC 2008).

Zum Linking gehören:
die Ermittlung der richtigen Leistungsanbie-■■

ter unter Beachtung ökonomisch vertretbarer 
Angebote
die Kontaktaufnahme mit dem/den Leis tungs an-■■

bie ter/n in Abstimmung mit den Klient/innen, die 
Vermittlung eines Kontaktes zwischen Anbieter 
und Klient/innen und ggf. auch die Begleitung 
der Klient/innen zu den Angeboten
die Sicherstellung von gegenseitiger Informa-■■

tion
die Unterstützung der Klient/innen in den (Ver-■■

trags-)Verhandlungen und bei den Leistungsver-
einbarungen/Kontrakten
die Vernetzung verschiedener am Prozess be-■■

teiligter Dienste/Personen.

Das Linking erfolgt in der Systematik des Case Ma-
nagements im Anschluss an die Planung. Es hat zu 
Beginn des Unterstützungsprozesses – je nach Anzahl 
der erforderlichen Versorgungsformen – einen größe-
ren zeitlichen Umfang. Im anschließenden Fallverlauf 
steht dann das Beobachten, Steuern und Modifizieren 
der Angebote (Monitoring) im Mittelpunkt. Ein neues 
Linking ist dann im Fallverlauf notwendig, wenn eine 
neue Maßnahme und ein neuer Leistungsanbieter er-
forderlich werden.

DAs linKinG iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt 

verfahren des linkings

Die Verfahren des Linkings müssen als methodisches 
Handwerkszeug in einem Betreuungsmanagements 
vorgehalten und entsprechend dem Grad der vorhan-
denen Kompetenzen der Klient/innen zu ihrem Selbst-
management zugerüstet werden. Sind Klient/innen in 
der Lage, sich angemessen auszutauschen, reicht eine 
Beratung aus, um einen Dienst zur pflegerischen Ver-
sorgung auszuwählen. Sie benötigen aber vielleicht 
eine Vertretung in der Abstimmung der Aufgaben und 
der Vertragsverhandlungen mit dem Pflegedienst. Ein 
Klient mit Problemen in der Austausch- und Macht-

linking: Vermittlung – Verhandlung – Vernetzung von diensten

dimension braucht beim Zugang und in der Koordi-
nation unterschiedlicher Dienste und Personen eines 
Versorgungssettings eine Unterstützung in Form ei-
ner Vertretung.

Die Verfahren des Linkings werden im Rahmen der zu-
künftigen Form der Leistungsgewährung in der Ein-
gliederungshilfe, dem Persönlichen Budget, einen grö-
ßeren Stellenwert erhalten. Die Klient/innen erhalten 
als Leistungsempfänger/innen des Persönlichen Bud-
gets weit reichende Kompetenzen beim Einkauf von 
Leistungen, bei der Vertragsgestaltung mit Diensten 
und der Qualitätskontrolle. Sie werden Arbeitgeber/in-
nen in ihrem eigenen Versorgungsprozess. Wenn sie 
die Funktion aufgrund eines mangelhaften Selbstma-
nagements nicht ausfüllen können, müssen hier die 
Betreuer/innen in größerem Umfang Management-
aufgaben zurüsten.

Die Ermittlung der leistungsanbieter

Betreuer/innen haben grundsätzlich im Rahmen des 
Linkings die Aufgabe, auf der Grundlage des Betreu-
ungsplanes in Zusammenarbeit mit den Klient/innen 
den richtigen Leistungsanbieter zu ermitteln. Je nach 
abgestimmtem medizinischen, therapeutischen, sozi-
alen, pflegerischen, hauswirtschaftlichen Bedarf und 
den festgelegten Maßnahmen (z.B. stationäre Behand-
lung, ambulante sozialtherapeutische Maßnahme, sta-
tionäre Pflege, private hauswirtschaftliche Versorgung) 
muss ein Dienst oder eine Person gefunden werden, 
der/die die individuellen Anforderungen im Betreuungs-
fall erfüllen kann. Dabei stehen Erreichbarkeit, Eignung 
und Qualität des Leistungsangebotes und auch dessen 
Kosten im Mittelpunkt. Derzeit werden die Kosten der 
Dienstleistungsangebote noch hauptsächlich über Lei-
stungsvereinbarungen mit den Kranken- und Pflegekas-
sen und den Renten- und Sozialhilfeträgern geregelt. 
Mit der Umsetzung des Persönlichen Budgets jedoch 
fallen Verhandlungen über angemessene Vergütungen 
von Leistungsangeboten – zumindest für den Bereich 
der Eingliederungshilfen – in die Verantwortung der 
Klient/innen und damit bei eingeschränktem Selbst-
management der Klientel in den Aufgabenbereich der 
Betreuer/innen.

Für rechtliche Betreuer/innen gehört die Suche nach 
geeigneten Diensten und Personen bereits jetzt zum 
Berufsalltag. Sie haben daher Kenntnis von der beste-
henden Versorgungslandschaft und haben im Verlauf 
der beruflichen Tätigkeit Erfahrungen mit Leistungs-
anbietern gesammelt und ausgewertet. Probleme bei 
der Ermittlung und Vermittlung geeigneter Dienste/
Personen entstehen eher durch die Struktur der Ver-
sorgungslandschaft, weil

die erforderliche Vielfalt von Leistungsanbie-■■

tern (Pflege, Therapie, medizinische Behand-
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lung, Rehabilitation) nicht flächendeckend vor-
gehalten wird,
die Kapazitäten bei den vorhandenen Diensten ■■

nicht ausreichen und daher lange Wartezeiten 
bestehen,
die Angebotsorientierung vieler Leistungser-■■

bringer (z. B. stationäre Dienste) die Zugänge 
für Klient/innen erschweren.

Aufgabe der rechtlichen Betreuer/innen ist es dann, 
ggf. in den regionalen Organisationseinheiten des 
Berufsverbandes auf solche Probleme aufmerksam zu 
machen und sich gemeinsam mit Berufskolleg/innen 
für eine Verbesserung der Versorgungslandschaft ein-
zusetzen.

vermittlung passender leistungsanbieter 

Die Vermittlung passender Leistungsanbieter erfolgt zu-
nächst über eine telefonische Kontaktaufnahme, über 
den Austausch von Informationen (über die Bedarfe der 
Klient/innen und die Rahmenbedingungen des Anbie-
ters) und mündet in das Zusammenbringen der Klient/
innen mit den Diensten oder Personen. Dieser Teilpro-
zess kann unterschiedliche Formen annehmen: 

einfaches „Überweisen“ der Klient/innen zu ei-■■

nem Dienst (z.B. Krankenhaus, niedergelasse-
ner Psychiater) 
Vermittlung eines Besuchs des Dienstes oder ■■

der Personen bei den Klient/innen
Begleitung der Klient/innen zu den Diensten ■■

und Personen

Die Form der Vermittlung ist abhängig von der Nut-
zerorientierung der Dienste und den Kompetenzen der 
Klient/innen. Ist der Dienst flexibel (wie z. B. Pflegedien-
ste mit einer „Gehstruktur“) und kann der Klient seine 
Wünsche und Bedarfe formulieren und vertreten, sind 
einfache Formen der Vermittlung ausreichend. In der 
rechtlichen Betreuung haben wir es in der Regel mit 
Menschen zu tun, die in der Kommunikation und der 
Fähigkeit der Vertretung ihrer Interessen eingeschränkt 
sind. Daher sind zur Unterstützung der Klient/innen 
eine Begleitung zu den Leistungsanbietern und eine 
Teilnahme an den Gesprächen oft erforderlich. Häufig 
sind die rechtlichen Betreuer/innen im Vermittlungspro-
zess auch „nur“ als Vertrauenspersonen wichtig. 

Aufwendiger ist der Zugang zu den Diensten, die an-
gebotsorientiert sind, eine „Kommstruktur“ haben 
und damit manchmal unüberbrückbare Schwellen für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf darstellen (z. B. 
stationäre medizinische, therapeutische oder pflege-
rische Einrichtungen). Betreuer/innen müssen häufi-
ger die Erfahrung machen, dass es trotz erheblicher 
Vermittlungsbemühungen nicht gelingt, einen klient/
innengerechten Zugang zum Leistungsanbieter sicher-
zustellen. Als Beispiel soll hier das Problem der ambu-
lanten psychiatrischen Versorgung älterer Menschen 
angeführt werden. Niedergelassene Psychiater führen 

keine Hausbesuche durch, so dass die häufig erfor-
derliche psychiatrische Behandlung bei Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität in der Häuslichkeit nicht zu 
gewährleisten ist. Die Nichtbehandlung hat bei Men-
schen mit Alterpsychosen und Demenz teilweise Stö-
rungen der Tag-Nacht-Rhythmen, Aggressionen, Pfle-
geverweigerungen und Nachbarschaftskonflikte zur 
Folge und führt häufig zu Heimaufnahmen.
Hier könnten rechtliche Betreuer/innen mit Unterstüt-
zung ihres Berufsverbandes und einer entsprechenden 
Öffentlichkeitsarbeit Einfluss nehmen mit dem Ziel, 
Veränderungen im Versorgungssystem zu bewirken 
(Systemsteuerung).

vertragsverhandlungen mit leistungsanbietern

Nachdem der Zugang der Klient/innen zu den Diensten/
Personen sichergestellt wurde, werden Umfang und 
Art und Weise der Leistungen abgestimmt. Grundlage 
ist der Betreuungsplan. Sind die Klient/innen selber in 
der Lage, ihre Wünsche vorzutragen und Angebote zu 
verhandeln, ist eine Begleitung durch die rechtlichen 
Betreuer/innen und eine Vertretung in diesem Prozess 
nicht erforderlich. Die Klient/innen können in diesen 
Besprechungen durch vertraute Personen oder Famili-
enmitglieder unterstützt werden. Sind die Klient/innen 
unsicher, bestehen Ängste und können Interessen nicht 
ausreichend formuliert werden, ist die Interessenvertre-
tung und die Kommunizierung der Wünsche und Be-
darfe in den Vertragsverhandlungen mit den Leistungs-
anbietern durch die Betreuer/innen erforderlich.

Ergebnis der Verhandlungen sind in der Regel Verträge, 
die Art, Umfang und Ziel der Leistungen erfassen, Be-
ginn und Dauer der Leistungen festlegen und deren 
Kosten ausweisen (z.B. Pflegeheimverträge). Die Ver-
tragspartner/innen sind die Klient/innen und in deren 
Vertretung die rechtlichen Betreuer/innen.
Bei den sog. Sachleistungen der Eingliederungshilfe 
stellt sich die Vertragssituation anders dar. Hier wer-
den die Kosten für eine Dienstleistung direkt zwi-
schen dem Leistungserbringer (z.B. einer therapeu-
tischen Wohn-Einrichtung) und dem Leistungsträger 
(z.B. dem kommunalen Sozialhilfeträger) abgerechnet, 
ohne dass die Leistungsberechtigten (die Klient/innen 
der Betreuung) oder deren Vertreter/innen (rechtliche 
Betreuer/innen) darauf einen größeren Einfluss haben. 
Dieses „klassische Leistungsdreieck“ macht die Klient/
innen zwar zu Nutzer/innen der Leistungen, sie und 
ihre Vertretungen haben aber wenig Einfluss auf Ver-
tragsgestaltung und Leistungserbringung (Monitoring). 
Mit der Einführung des Persönlichen Budgets als Regel-
leistung zu Beginn des Jahres 2008 können Menschen 
mit Behinderungen für Rehabilitation und Teilhabe auf 
der Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit dem 
zuständigen Sozialhilfeträger Geldbeträge erhalten und 
sich die Leistungen selber einkaufen. Damit regeln sich 
auch Vertragsverhältnisse und der Einfluss auf die Lei-
stungserbringung für Klient/innen und deren Vertre-
tungen im Bereich der Eingliederungshilfe neu.
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vernetzung der beteiligten leistungsanbieter

Werden mehrere parallel laufende Hilfen im Betreu-
ungsprozess erforderlich, müssen sie im Linking an-
hand des Betreuungsplanes aufeinander abgestimmt 
werden. Die Betreuer/innen schaffen in Kooperation 
mit den Klient/innen die Ausgangslage für eine opti-
male Zusammenarbeit der beteiligten Dienste und Per-
sonen mit Hilfe von Fallbesprechungen/-konferenzen. 
Sie stimmen die Regeln der Zusammenarbeit und die 
Informationswege schriftlich ab und steuern den Pro-
zess der Zusammenarbeit.

fAchlichE stAnDARDs fÜR DiE 
DuRchfÜhRunG DEs linKinGs

Zur qualifizierten Durchführung des Linkings werden 
hier folgende fachliche Standards vorgestellt: 

standards für den vierten verfahrensschritt in 
der rechtlichen Betreuung:
linking

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen, 
bzw. erhoben werden?

Die Betreuer/innen halten Kenntnisse über ::
die regionale Versorgungslandschaft vor.  
Die Betreuer/innen beschaffen sich die 
Daten über die Arbeit der geeigneten 
Dienste und Personen.
Die Betreuer/innen geben Informationen ::
über Unterstützungsbedarfe und Ziele an 
die Dienste und Personen weiter.

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: 
Welche Interaktionen und Vorgehensweisen sind in 
diesem Verfahrensschritt erforderlich?

Die Betreuer/innen sichern den Zugang der ::
Klient/innen zu den Diensten und Personen.
Die Betreuer/innen begleiten und unterstüt-::
zen die Klient/innen bei Bedarf in den Ver-
handlungen mit den Diensten und Person.

Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden?

Die Betreuer/innen fixieren die Regelungen ::
und Abstimmungen mit den Diensten und 
Personen.
Die Betreuer/innen schließen Verträge ::
mit Diensten und Personen ab, in denen 
Aufgaben, Kosten und Zeiten enthalten sind.

WEitEREntWicKlunG DEs linKinGs

Zur Qualifizierung und Verbesserung des Linkings ist 
das Entwickeln und Bereitstellen von Informationen 
und Arbeitsmaterialien zu folgenden Themenschwer-
punkten erforderlich:

Einkauf und Verpreisung von Leistungen■■

Vertragsformen■■

Steuer-, arbeits- und versicherungsrechtliche ■■

Fragestellungen in Verbindung mit dem Arbeit-
gebermodell
Qualitätssicherung und -kontrolle bei Dienst-■■

leistungen

Diese Kenntnisse und Arbeitsweisen müssen von den 
Betreuer/innen vorgehalten werden, wenn sie zukünftig 
auch für die Beratung und Unterstützung im Rahmen 
des Persönlichen Budgets zur Verfügung stehen. Das 
Betreuungsmanagement hat mit den Instrumenten des 
Linkings Anschluss an weitere Unterstützungsmanage-
ments in der Behindertenhilfe.
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GRunDlAGEn DEs MonitoRinGs 

Nachdem im Rahmen des Unterstützungsmanage-
ments eine Planung stattgefunden hat, Maßnahmen 
bestimmt und Dienste tätig wurden, ist es erforder-
lich, die vereinbarten Hilfen (medizinische Behand-
lung, Pflege, Arbeitsmaßnahmen, sozial-therapeu-
tische Hilfen) zu überwachen und deren Verlauf zu 
beobachten. Im Case Management wird dieser Pro-
zess Monitoring genannt. Im Mittelpunkt stehen die 
Sicherstellung der Dienstleistung(en) und die Beob-
achtung ihrer Wirkung(en) auf die Klient/innen in 
Bezug auf die gemeinsam erarbeiteten Ziele: Findet 
die gemeinsam abgestimmte psychiatrische Behand-
lung von Klient A in der Tagesklinik statt, und bewirkt 
sie das Ziel der psychischen Stabilisierung und der 
Wiedergewinnung von Alltagskompetenzen? Wird 
die Klientin B im vereinbarten hauswirtschaftlichen 
und pflegerischen Umfang vom Pflegedienst ver-
sorgt, und stellt die Versorgung den gewünschten 
Verbleib in der eigenen Wohnung sicher? Der Beob-
achtungs- und Kontrollprozess des Monitorings gibt 
Aufschluss darüber, ob die vereinbarte Unterstützung 
läuft oder ob die Planung modifiziert oder die Hil-
fen angepasst werden müssen. Die Ergebnisse des 
Monitorings können in ein Reassessment und/oder 
eine neue Bedarfsplanung führen.

MonitoRinG

Prozessbeobachtung – erfolgskontrolle – Modifizierung

Die Verfahren des Monitorings sind:

Prozessbeobachtung mit Instrumenten wie ■■

standarisierter Informationsaustausch, Ter-
minverwaltung und Dokumentation
Erfolgskontrolle durch Überprüfung und Aus-■■

wertung anhand von Leitfragen

DAs MonitoRinG iM RAhMEn DEs 
BEtREuunGsMAnAGEMEnts

Im Betreuungsmanagement werden die Verfahren ei-
nes Monitorings – Prozessbeobachtung und Erfolgs-
kontrolle – von den Betreuer/innen vorgehalten. In 
welchem Umfang die Verfahren im Fallverlauf Anwen-
dung finden, ist abhängig von den Kompetenzen der 
Klient/innen und der Anzahl der Akteure. Wenn die 
Klient/innen aufgrund ihrer komplexen Problemlagen 
und ihres eingeschränkten Selbstmanagements nicht 
ausreichend in der Lage sind, die eigene Versorgung 
zu kontrollieren, werden die Betreuer/innen im Moni-
toring tätig. Sie sind in den meisten Betreuungsfällen 
die zentralen Informations- und Steuerungsstellen, 
die über den aktuellen Stand der Verwirklichung der 
Planung informiert sein müssen. 

vereinbarung
zwischen

pflegedienst Xy
und

Klient A 
vertreten durch Betreuerin B

Die Einrichtung/der Dienst sichert zu, die rechtliche Betreuerin von Klient A zeitnah zu 
informieren bei

 Verschlechterung der gesundheitlichen Situation von A
 notwendiger Krankenhauseinweisung
 Medikamentenumstellung
 notwendigen Anschaffungen
 ....................................

Betreuerin B verpflichtet sich, dem Dienst/ der Einrichtung alle notwenigen 
gesundheitsbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen und Veränderungen bekannt zu geben.

Hamburg, den …………………… ………………………. .………………………………
 Dienst/Einrichtung Klient A/ Betreuerin B 

Abb. 5: Vereinbarung mit dem Pflegedienst
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prozessbeobachtung durch  
geregelten informationsaustausch

Voraussetzung für eine wirksame Prozessbeobachtung 
sind Standards für einen zeitnahen Informationsaus-
tausch und die Festlegung von Informationswegen: Das 
Pflegeheim schickt ein Fax, wenn in der pflegerischen 
Versorgung des Klienten C ein Problem auftaucht; die 
psychiatrische Praxis informiert, wenn die Klientin D. den 
Termin für die Depotspritze versäumt hat; der psycho-
soziale Dienst teilt mit, dass Klientin E. den Beratungs-
termin der Schuldnerberatung wahrgenommen hat; die 
Betreuerin informiert die Tagesklinik über den Bewilli-
gungsbescheid der Eingliederungshilfe, der für die wei-
tere Unterstützung des Klienten F die Grundlage ist.

Empfehlenswert ist es, sowohl Informationswege 
(Wer informiert wen?) als auch die Verpflichtung zur 
zeitnahen Information (Wer informiert wen wann?) als 
Standards in den Planungsgesprächen und/oder den 
Dienstleistungsverträgen und Kontrakten zwischen 
den Klient/innen, den rechtlichen Betreuer/innen, An-
gehörigen, Ärzt/innen der stationären und ambulan-
ten medizinischen Behandlung, Pflegediensten, Heim-
leitungen und pädagogischen Diensten verbindlich zu 
regeln (siehe Abb. 5). Das erfolgt in der Praxis bisher 
fallbezogen durch individuelle Regelungen.

Einige Pflegeheime und ambulante Betreuungs-
dienste haben die zeitnahe Information der Betreuer/
innen über Probleme und Ereignisse im Zusammenhang 
mit ihrem Versorgungsauftrag als Standard in ihr Qua-
litätsmanagement aufgenommen. Eine Aufgabe für die 
Organe des Berufsverbandes könnte darin liegen, die 
für Klient/innen der rechtlichen Betreuung wichtigen 
Unterstützungsdienste regional und auch überregional 
für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. 

prozessbeobachtung durch  
terminplanung und Dokumentation

Die Prozessbeobachtung erfolgt über telefonische, 
schriftliche und persönliche Kontakte zu den Klient/
innen und den beteiligten Personen und Diensten. Die 
Kontakte erfolgen nicht nur dann, wenn Klient/innen 
oder Dienste sich melden und Störungen im Unterstüt-
zungsprozess auftreten. Die Überwachung der Unter-
stützung wird im Betreuungsmanagement durch eine 
Terminierung gesteuert. Bereits bei der Betreuungspla-
nung legen Betreuer/innen fest, zu welchem Zeitpunkt 
Ziele und Maßnahmen überprüft werden sollen. Diese 
Terminplanung wird mit Hilfe einer Betreuungssoftware 
über „Wiedervorlagen“ gesteuert. 

Wiedervorlage ab 24.02.2009

Klient:  Thomas A.
Maßnahme: Hauswirtschaftliche Unterstützung 

zur Verhinderung der Vermüllung 
seit 01.02.09

Überprüfung:  Besuch bei Klient mit Frau A. 
(Pflegedienst B: Tel: 0409876543)

Die anstehenden Überprüfungstermine und -the-
men werden rechtzeitig für die Betreuer/innen an-
gezeigt.

Die durch die verschiedenen Kontakte gewonnenen 
Informationen müssen dann dokumentiert werden, 
wenn sie für den Prozessverlauf wichtig sind. Das 
geschieht im Rahmen von Aktennotizen oder proto-
kollierten Verlaufsgesprächen. Die Dokumentation 
stellt einen Leistungsnachweis dar. Relevante Teile 
der Dokumentation können in die jährliche Bericht-
erstattung einfließen. Die Software at work bietet 
bereits verschiedene Möglichkeiten (Aktennotizen, 
Verlaufsdokumentationen) der systematischen Er-
fassung von Informationen und Daten. Weitere Ver-
fahren und Instrumente des Monitorings werden auf 
der Grundlage eines Pflichtenheftes (Poguntke-Rauer, 
Roder, Cremer 2008) in die Software integriert, so 
dass den Betreuer/innen zukünftig ein effektives Ar-
beitsmittel für das Betreuungsmanagement zur Ver-
fügung steht.

Erfolgskontrolle durch  
Überprüfung und Auswertung

Die Überprüfung der Maßnahmen kann anhand fol-
gender Leitfragen vorgenommen werden:

Laufen die Maßnahmen erwartungsgemäß?■■

Gibt es Hinweise auf Veränderungen der Le-■■

benssituation der Klient/innen?
Gibt es Hinweise auf notwendige Veränderun-■■

gen des Planes?
Welche Kontakte zu den beteiligten Diensten ■■

gab es?

Ein Formular (Telefonnotiz/Gesprächsnotiz) oder eine 
Maske in der Betreuungssoftware kann dabei helfen, 
die richtigen Fragen zu stellen und die Ergebnisse zu 
dokumentieren. 

Zu den Aufgaben der rechtlichen Betreuer/innen ge-
hört nicht nur die Beobachtung und Überwachung 
der Leistungen. Haben die Klient/innen Probleme mit 
der Kommunizierung und Durchsetzung ihrer Inter-
essen, übernehmen die Betreuer/innen die Funktion 
der Fürsprache und der Interessenvertretung gegen-
über den beauftragten und beteiligten Personen und 
Diensten. 

Sie müssen den Beschwerden der Klient/innen nach-
gehen, deren Wünsche kommunizieren und die Behe-
bung mangelhafter oder unzureichender Leistungen 
einfordern. Bei eingetretenen Schäden und Mängeln 
stellen sie Schadensersatzforderungen. Die advoka-
torische Funktion wird vor dem Hintergrund des Pa-
radigmenwechsels im Sozial- und Gesundheitsbereich 
und der damit verbundenen größeren Eigenverant-
wortung von Menschen mit Unterstützungsbedarf 
einen höheren Stellenwert im Betreuungsmanage-
ment einnehmen.
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MoDifiziERunG DER untERstÜtzunG

Nachdem Probleme und Störungen im Verlauf der 
Unterstützung registriert und Überprüfungen vor-
genommen wurden, erfolgt die Modifizierung und 
Anpassung der Hilfen. Manchmal sind die Störungen 
schon durch neue Absprachen, andere Aufgabenver-
teilungen, Reduzierung oder Aufstockung der Hilfen 
zu beseitigen. Schwieriger wird es, wenn die Maß-
nahmen nicht oder unzureichend von den Klient/in-
nen angenommen werden, das angestrebte Ziel nicht 
erreicht wird oder ganz neue Probleme auftauchen, 
die unter Umständen durch den Unterstützungspro-
zess selbst zutage gefördert wurden. Dann sind ein 
Überdenken und Einschätzen der neuen Problemlage 
erforderlich und ein neues Assessment angezeigt, und 
der Unterstützungsprozess beginnt von vorn. Das so-
genannte Reassessment ist weniger aufwendig, weil 
es sich nur auf das neue Problem bezieht und viele 
der bereits erfassten Daten zur Beurteilung der ak-
tuellen Lage genutzt werden können. Das Reassess-
ment führt zu einer neuen Planung mit modifizierten 
Zielen und Maßnahmen.

fAchlichE stAnDARDs fÜR DiE 
DuRchfÜhRunG DEs MonitoRinGs

Zur qualifizierten Durchführung des Monitorings wer-
den folgende fachliche Standards vorgestellt. 

standards für den fünften verfahrensschritt in 
der rechtlichen Betreuung: Monitoring

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen, 
bzw. erhoben werden?

Die Betreuer/innen informieren alle an der ::
Unterstützung beteiligten Dienste über 
Veränderungen im Unterstützungsprozess

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: Welche 
Interaktionen und Vorgehensweisen sind in diesem 
Verfahrensschritt erforderlich?

Die Betreuer/innen beobachten die ::
Veränderungen der Lebenssituation der 
Klient/innen. 
Betreuer/innen nehmen mindestens alle vier ::
Monate Kontakt mit den Klient/innen auf 
und kontrollieren die Lebenssituation.
Die Betreuer/innen nehmen in der ::
Zusammenarbeit mit den Diensten die 
Interessenvertretung der Klient/innen wahr.
Betreuer/innen nehmen bei Problemen im ::
Unterstützungsprozess Kontakt zu den 
Klient/innen auf.

Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden?

Betreuer/innen fixieren Probleme und ::
Veränderungen im Unterstützungsprozess 
schriftlich. 
Betreuer/innen protokollieren ::
Verlaufsgespräche.
Betreuer/innen dokumentieren Beschwerden ::
der Klient/innen und des Umfelds.

WEitEREntWicKlunG DEs 
MonitoRinGs

Das Monitoring des Betreuungsmanagements kann 
durch die Entwicklung von Informationsstandards effek-
tiviert werden und damit die Zusammenarbeit mit Klient/
innen, Diensten, Personen und Behörden verbessern.  
Im Monitoring ist eine Unterstützung durch eine Soft-
ware unverzichtbar, um Termine und Fristen zu be-
achten, Informationen nach außen und innen zeitnah 
auszutauschen, Verläufe zu dokumentieren und Auf-
gaben abzustimmen. Bisher ist die Betreuungssoftware 
noch nicht auf die Erfassung und Steuerung komplexer 
Prozesse eingestellt. Es besteht aber bereits eine Ar-
beitsgruppe, die eine Anpassung der Software an die 
Anforderungen eines Betreuungs-managements mit 
Hilfe eines Pflichtenheftes bearbeitet (Poguntke-Rauer 
u. a., 2008). Auf Seite 78 befindet sich ein Vorschlag 
für die Gestaltung der Stammmaske eines Software-
Systems, die darüber Auskunft geben können muss, 
welchen Stand der Unterstützungsprozess eines Kli-
enten aktuell hat.
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telefonnotiz
Gesprächsnotiz

Datum:  
01.07.08

Klient/in: Ursula L.

Gesprächspartner/in: Frau M., Sozialbetreuerin in der Einrichtung

telefon/Email 040-567890

Gesundheitlich/soziale situation der Klient/in

stabil: (laufen die Maßnah-
men erwartungsgemäß?)

nicht stabil, weil 
(sind Veränderungen erfor-
derlich?)

– Frau L. hat derzeit Probleme in der Einrichtung zu 
leben

– sie droht zu dekompensieren, weil sie sich isoliert 
fühlt so weit weg von Hamburg und alleingelassen

– eine neue Wohngelegenheit ist kurzfristig noch 
nicht in Sicht

– der Kontrakt ist gefährdet

weitere probleme: – Finanzielle Probleme, da vom Konto von Frau L. stän-
dig Beiträge für Glücksspiele abgebucht werden

Erforderliche Maßnahmen

 Besuch/Gespräch
der Betreuerin

Termin: Do, den 07.07.2008, 10.00 Uhr

 Medikamentenumstel-
lung

Termin: verantwortlich:

 Krankenhauseinweisung Termin: verantwortlich:

 Kontoübernahme
postbank

Termin: nach Abstimmung 
mit Frau L. 07.07.08

verantwortlich:  
Betreuerin

 Termin: verantwortlich:

Rücksprache vereinbart bis
(Als Wiedervorlage definieren)

Datum: :

arbeitshilfen zur Planung

plAnunG DEs untERstÜtzunGspRozEssEs
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Reassessment (eigene Dokumentation) Datum: 
10.02.2008

stammdaten

name: Britta J.

Anschrift: Zollweg 12, 20222 Hamburg

telefon/mail 040-707070

personenstanddaten: Geb.: 26.05.1965
Geschlecht: weiblich

Alter: 43
Fam.Stand: ledig 

Angehörige: Frau J., Mutter

Wohnform: eigene Wohnung

Berufsausbildung: ohne

Beruflicher status Tätigkeit in einer WfB

Einkommensart: EM-Rente

versorgungsart: sich selbst

Dienst/Kontakt: keine professionellen Dienste/Personen

Bezugsperson: Herr L., Lebensgefährte 

Diagnose(n): Minderbegabung, Persönlichkeitsstörung

Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

18.04.2005 13.07.2010

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  nein  
Aufenthaltsbestimmung:  nein  
Behördenangelegenheiten:  ja  
Vermögenssorge:  ja

Amtsgericht Amtsgericht Ahrensburg, Vormundschaftsgericht
Königstraße 11, 22926 Ahrensburg
 04102 / 519 /176 

Richter/in Herr R.
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Reassessment

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (Problem/belastete Situation)

Britta J. hat sich vor mehreren Monaten eine schwerwiegende Knieverletzung zuge-
zogen. Sie wurde krankgeschrieben und ambulant behandelt. Die Beweglichkeit und 
Belastbarkeit des Knies wurde nicht wieder hergestellt. Im Gegenteil: Die Mobilität 
der Klientin hat sich erheblich reduziert. Sie hat sich auf das Sofa in ihrer Wohnung 
zurückgezogen, steht kaum noch auf, hat erheblich zugenommen und bewegt sich 
nur noch mit Krücken zur Toilette. 
Frau J., die Mutter der Klientin, hat die rechtliche Betreuerin telefonisch über den 
beunruhigenden Zustand der Tochter informiert und um Hilfe gebeten, da die Fami-
lie sich nicht in der Lage sieht, adäquate Hilfe zu leisten.

problem- und Ressourcenanalyse

Ausstattungsdimension 
Ressourcen

Ausstattungsdimension
probleme

wünscht Hilfe■■

ist absprachefähig■■

will wieder arbeiten■■

ist motiviert■■

Minderbegabung■■

Verhaltensstörung■■

übergewichtig■■

nicht mobil■■

Knieprobleme■■

Rückzugsverhalten■■

depressive Stimmung■■

großer Leidensdruck■■

Austauschdimension 
Ressourcen

Austauschdimension
probleme

kann sich nicht mit Ärzten austau-■■

schen und ihre Probleme mitteilen
hat keine Complience bezüglich KG■■

eckt an, weil sie unfreundlich wird■■

Machtdimension 
Ressourcen

Machtdimension
probleme

kann ihre Ansprüche auf Hilfe nicht ■■

durchsetzen 
wird überall abgelehnt und wegge-■■

schickt

sinndimension 
Ressourcen

sinndimension
probleme

Frau J. kann nicht verstehen, dass ■■

ihre Situation durch ihre psychische 
Erkrankung entstanden ist.
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Wo sieht der Klient/die Klientin 
unterstützungsbedarf?

Sie möchte Hilfe und wünscht sich wegen der ■■

Knie eine stationäre Rehamaßnahme. 

Was hat er/sie schon selber ge-
tan?

Hat sich ins Krankenhaus einweisen lassen – ■■

wurde aber nicht aufgenommen; wieder ent-
lassen.
Hat mit Hilfe des Lebensgefährten einen Re-■■

haantrag bei der Krankenkasse gestellt.

fachliche Einschätzung
Dritter 
(Sozialgutachten, psychiatrisches 
Gutachten, ärztlicher Bericht)

Gutachter des Rentenversicherungsträgers ■■

lehnt eine Rehamaßnahme ab, weil die psy-
chische Problematik im Mittelpunkt stehe 
und nicht die physische.

fachliche Einschätzung

Welchen Versorgungsbedarf hat der Klient/die Klientin?

Ausstattung Britta J. hat einen Bedarf an der Verbesserung ihrer psychi-■■

schen Gesundheit und der Behandlung ihrer Depression.
Britta J. hat einen Bedarf an der Wiederherstellung ihrer Ar-■■

beitsfähigkeit.

Welchen betreuerischen Handlungsbedarf hat der Klient/die Klientin?

Austausch Auswahl von
1. Keine Information / Beratung nö-

tig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustim-

mung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustim-

mung

(3) Britta J. hat einen Vertretungs-
bedarf bei der Begleitung zu Ärz-
ten und bei der Kommunikation 
mit Ärzten und mit Krankenhäu-
sern zur Schilderung ihrer Prob-
lematik.

Macht Auswahl von
1. Keine Information / Beratung nö-

tig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustim-

mung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustim-

mung

(3) Britta J. hat Vertretungsbedarf 
bei der Durchsetzung der An-
sprüche gegenüber den Leis-
tungsträgern.

sinn Auswahl von
1. Keine Information / Beratung nö-

tig
2. Beratungs-/Orientierungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustim-

mung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustim-

mung

(2) Britta J. hat einen Beratungsbe-
darf bei der Analyse und Beurtei-
lung ihrer psychischen Erkrankung 
und bei der Akzeptanz der erfor-
derlichen Behandlungen.

bdbaspekte 79 | 2009_58



Arbeitshilfen Monitoring

Prognose (Was wäre, wenn die Unterstützung nicht erfolgte?)

Ohne Unterstützung durch die rechtliche Betreuerin würde sich der psychische Zu-
stand von Britta J. weiter verschlechtern, Rückzugsverhalten und Verwahrlosungs-
tendenz würden dramatisch zunehmen, möglicherweise bis hin zum Einsatz eines 
Rollstuhls. Damit würden sich auch die Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben (Arbeit) einschränken.
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GRunDlAGEn DER EvAluAtion 

Evaluation bedeutet die Auswertung und Einschät-
zung des Erreichten. Es wird geprüft, ob und inwie-
weit Zustände erreicht wurden, die im Unterstützungs-
prozess mit den Klient/innen über Zielvereinbarungen 
verabredet und angestrebt wurden. „In den Diensten 
an Menschen hat man an ihnen den Ertrag der gelei-
steten Arbeit zu ermessen. Er ist feststellbar an (ver-
änderten) körperlichen Zuständen, an einer geänder-
ten mentalen (kognitiven) Disposition und vor allem 
am Verhalten des Menschen, dem geholfen wurde. 
Das Verhalten, die Disposition oder der Zustand einer 
Person hat sich gebessert, „normalisiert“ oder spezi-
fischen Zielsetzungen angenähert“ (Wendt 2001). Im 
Case Management steht die Bewertung der Ergebnisse 
des Unterstützungsprozesses bezogen auf einen ein-
zelnen Klienten im Mittelpunkt.

DiE EvAluAtion iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt

Auswertung und Einschätzung  
der selbstmanagementkompetenzen

Die Klient/innen der rechtlichen Betreuung sind Men-
schen mit schweren, häufig chronifizierten Erkrankun-
gen und Behinderungen und erheblich eingeschränkten 
Selbstmanagementfähigkeiten. Unterstützungsprozesse 
in der rechtlichen Betreuung haben daher in der Regel 
lange Zeitverläufe. Es bedarf oftmals langer Phasen 
von Behandlung und Versorgung bis sich der körperli-
che oder kognitive Zustand eines Klienten soweit ge-
bessert hat, dass er wieder vollständig oder teilweise 
in der Lage ist, sein Leben selbst zu regeln. Oft ist die 
Zurüstung von Selbstmanagement- und Handlungs-
kompetenz trotz einer stabilen Versorgungssituation 
ein Leben lang erforderlich.
In Rahmen des Betreuungsmanagements steht die Aus-
wertung und Einschätzung der Selbstmanagementkom-
petenzen der Klient/innen im Focus der Evaluation: Kli-
ent A hat einen verbesserten psychischen Zustand, er 
kann sich wieder besser austauschen und sich um seine 
gesundheitlichen Angelegenheiten kümmern. Klientin 
B kann nach einer erfolgreichen Therapie den Sinn ei-
ner regelmäßigen Medikamenteneinnahme erkennen 
und eine Behandlungsbereitschaft entwickeln. Klientin 
C ist nach einer psychischen Stabilisierung und einer 
Schuldenregulierung wieder in der Lage, ein eigenes 
Bankkonto zu führen und die Verwaltung ihrer Finan-
zen übernehmen. Veränderte Klientenzustände haben 
Auswirkungen auf das Handeln der Betreuer/innen: Da 
der Klient durch seinen verbesserten psychischen und 

Evaluation

auswertung und rechenschaftslegung

kognitiven Zustand wieder in der Lage ist, sich um seine 
gesundheitlichen Belange zu kümmern, ist er nicht mehr 
auf Vertretung  oder schützendes Handeln seiner Be-
treuerin oder seines Betreuers angewiesen. Nun nimmt 
er ihre/seine beratende Kompetenz in Anspruch. Die 
Evaluation des Betreuungsmanagements kann die Auf-
hebung der Betreuung ergeben oder zu Veränderungen 
des betreuungsrelevanten Handelns führen.

zeitliche intervalle der Auswertung  
im Betreuungsmanagement

Die Evaluation findet zunächst im Rahmen der jährli-
chen Berichterstattung gegenüber dem Amtsgericht 
statt und darüber hinaus zum Zeitpunkt der gerichtlich 
festgelegten Überprüfungen, die in 1- bis 7-Jahresin-
tervallen vorgesehen sind. Die Auswertung erfolgt mit 
den Klient/innen und/oder den Personen des direkten 
Umfelds. Sie wird in Form eines Protokolls dokumen-
tiert. In den Berichten gegenüber den Amtsgerichten 
schätzen Betreuer/innen das Erreichte ein und geben 
Auskunft über den zukünftigen Umfang der betreu-
ungsrelevanten Unterstützung. Die Gerichte fordern 
von den Betreuer/innen bei anstehenden Überprüfun-
gen fachliche Stellungnahmen zum Fortbestand der 
Betreuung. Neben psychiatrischen Gutachten sind die 
Stellungnahmen die Grundlage für die richterliche Ent-
scheidung über die Fortführung, Einschränkung oder 
Aufhebung der Unterstützung.

Die Auswertung erfolgt an und mit  
den Klient/innen anhand von leitfragen

Auf der Grundlage der gemeinsam verabredeten Ziele 
(Grundsatzziele) erfolgt die Auswertung mit den Kli-
ent/innen. Sind sie dazu aufgrund von Erkrankung 
und Behinderung (fortgeschrittene Demenz, Persön-
lichkeitsstörung, schwere Depression) nicht in aus-
reichendem Maß in der Lage, sind Angehörige oder 
vertraute Personen des Umfelds mit einzubeziehen. 
Fragenkomplexe für die Auswertung werden in Abb. 
6 dargestellt (Wendt 2001).

Da die Betreuung für die Klient/innen ein bedeutendes 
Netz und Strukturelement darstellt, kann die Reduzie-
rung oder Beendigung der Unterstützung mit Ängsten 
und Unsicherheiten verbunden sein. Umso wichtiger 
wird das gemeinsame Auswerten der Unterstützung, 
das Aufzeigen der Erfolge und ggf. die Überleitung 
in andere Formen der Unterstützung außerhalb ei-
ner rechtlichen Betreuung. Bei einer Aufhebung der 
rechtlichen Betreuung hat es sich als hilfreich erwie-
sen, mit dem Klienten und den Familienangehörigen 
eine Betreuungsverfügung abzuschließen, die festlegt, 
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dass bei einem Rezidiv die rechtliche Betreuung wie-
der von der vertrauten Person übernommen werden 
kann. Diese Betreuungsverfügung sollte in der Be-
treuungsakte hinterlegt und dem Klienten, der Fami-
lie und dem behandelnden Arzt in Kopie zur Kenntnis 
gebracht werden.

Da die Betreuung für die Klient/innen ein bedeutendes 
Netz und Strukturelement darstellt, kann die Reduzie-
rung oder Beendigung der Unterstützung mit Ängsten 
und Unsicherheiten verbunden sein. Umso wichtiger 
wird das gemeinsame Auswerten der Unterstützung, 
das Aufzeigen der Erfolge und ggf. die Überleitung 
in andere Formen der Unterstützung außerhalb ei-
ner rechtlichen Betreuung. Bei einer Aufhebung der 
rechtlichen Betreuung hat es sich als hilfreich erwie-
sen, mit dem Klienten und den Familienangehörigen 
eine Betreuungsverfügung abzuschließen, die festlegt, 
dass bei einem Rezidiv die rechtliche Betreuung wie-
der von der vertrauten Person übernommen werden 
kann. Diese Betreuungsverfügung sollte in der Be-
treuungsakte hinterlegt und dem Klienten, der Fami-
lie und dem behandelnden Arzt in Kopie zur Kenntnis 
gebracht werden.

Die Evaluation der Klientenzufriedenheit  
bezogen auf den Betreuungsprozess

Eine systematische Erfassung der Zufriedenheit der 
Klient/innen mit der Serviceleistung Betreuung wird 
von den Betreuer/innen in der Regel nicht vorgenom-
men. Sie erfolgt eher zufällig, indem Klient/innen 
sich bei den Betreuer/innen über schlechte Erreich-
barkeit beschweren, Gespräche einfordern oder auch 
ihre Zufriedenheit mit dem Ergebnis einer Handlung 
oder Maßnahme bekunden. Mit zunehmender An-
nahme der rechtlichen Betreuung als erfolgreiches 
Unterstützungsmodell steigen die Anforderungen 
der Klient/innen an die Qualität der Dienstleistung. 
Sie nehmen immer häufiger eine Kundenrolle ein. 
Adler/Weigel (2007) haben im Rahmen eines For-

fragenkomplexe für die Auswertung

Vergangenheitsorientierte Bewertung: Was ::
haben wir erreicht?
Umweltorientierte Bewertung: Was hat sich ::
sozial geändert – familiär, beruflich, etc.?
Subjektinterne Bewertung: Wie ist die ::
Zufriedenheit in Bezug auf die
physische und psychische Befindlichkeit? ::
Perspektivische Bewertung: Wurden ::
Chancen wahrgenommen oder verpasst und 
neue Perspektiven eröffnet? 
Bewertung des Selbstmanagements: Ist ::
die Unterstützung durch die Betreuung 
vor dem Hintergrund des Erreichten noch 
erforderlich und in welcher Form?

Abb. 6: Fragenkomplexe

schungsprojektes der Fachhochschule Jena an Zu-
friedenheits- und Qualitätskriterien gearbeitet und 
erste Ergebnisse veröffentlicht. Danach kristallisieren 
sich zwölf Themenbereiche heraus, an denen sich 
die Zufriedenheitskriterien der befragten Klient/in-
nen anlegen ließen.
Daraus eine Auswahl:

themenbereiche zur Auswertung der Klient/
innen-zufriedenheit

Materielle Ausstattung/Struktur der ::
Betreuungsbüros
Verlässlichkeit des Betreuers in den ::
Vereinbarungen/Verabredungen
Erreichbarkeit der Betreuer/innen::
Fähigkeiten und Kenntnisse der Betreuer/::
innen und deren Einsatz zum Nutzen der 
Klient/innen
Verständnis für die Klient/innen und deren ::
Lebensweise
Interessenvertretung und Parteilichkeit für ::
die Klient/innen

Die Evaluation der Klient/innen-Zufriedenheit in der 
rechtlichen Betreuung gibt den Betreuer/innen Auf-
schluss über die Qualität ihrer Arbeit. Die eigene Pra-
xis – nämlich die Art und Weise des Handelns und die 
zur Verfügung stehenden Strukturen – lässt sich an-
hand der Kriterien hinterfragen und überprüfen. Es 
wird empfohlen, jährlich im Zusammenhang mit dem 
Bericht eine Auswertung mit den Klient/innen vorzu-
nehmen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

instrumente der Evaluation im 
Betreuungsmanagement

Instrumente zur Auswertung und Einschätzung sind 
dokumentierte (Abschluss-)Gespräche, Berichte oder 
Stellungnahmen gegenüber den Amtsgerichten. Im 
Rahmen der Budgetassistenz sind die Instrumente 
Auswertungsgespräche mit den Klient/innen und dem 
Leistungsträger.

REchEnschAftslEGunG 
unD BERichtERstAttunG iM 
BEtREuunGsMAnAGEMEnt

Sinnvollerweise wird mit einer Rechenschaftslegung 
die Angemessenheit und die Qualität des beruflichen 
Handelns gegenüber dem Leistungsempfänger, dem 
Auftraggeber und der Öffentlichkeit nachgewiesen. 
Mit den knapper werdenden finanziellen Ressourcen 
und dem wachsenden Anspruch an die Qualität so-
zialer Dienstleistungen nimmt die Forderung nach 
Nachweisen über die geleistete Arbeit zu. 
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Die besondere Stellung der Betreuer/innen zur Klientel 
macht die Klient/innen sowohl zu Leistungsnehmer/in-
nen als auch zu Auftraggeber/innen der Betreuung. Für 
die rechtliche Betreuung bedeutet das, dass die Rechen-
schaftslegung gegenüber den Klient/innen und der Öf-
fentlichkeit stattzufinden hat. Eine weitere Besonder-
heit stellt das Selbstständigkeitsprinzip der Betreuung 
dar. Im Gesetz gibt es von daher keine Rechenschafts-, 
wohl aber eine Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. 
Und das Gericht führt Aufsicht über die Tätigkeiten. 
Gegenüber der (Fach-) Öffentlichkeit wird die Qualität 
der Arbeit über fachliche Standards nachgewiesen. Das 
Qualitätsregister des BdB z.B. ist ein guter Rahmen, um 
fachliche Standards öffentlich nachvollziehbar darzustel-
len und sich daran messen zu lassen. 

Die tradition der Rechenschaftslegung  
und Berichterstattung in der Betreuung

In der rechtlichen Betreuung besteht eine Berichtspflicht 
gegenüber den Gerichten. Sie erfolgt seit Einführung der 
Betreuung 1992 über eine Rechnungslegung (Nachweis 
über den Umgang mit dem Vermögen eines Klienten) 
und den Bericht über die Tätigkeiten. Hinzu kommt die 
Verpflichtung der Betreuung bestimmte Handlungen 
durch das Gericht genehmigen zu lassen und Anhörun-
gen durchzuführen. Aus dem Antrag und seiner Begrün-
dung ergibt sich für das Gericht die Nachvollziehbarkeit 
des Betreuungshandelns.

Während sich die Rechnungslegung seit Jahren an buch-
halterischen Standards orientiert, gibt es für den Betreu-
ungsbericht oder auch für Anträge keine inhaltlichen 
Festlegungen und einheitlichen Vorgehensweisen.

Bis 2005 mussten Betreuerinnen – zusätzlich zu einer Be-
richterstattung – ihre Arbeitsschritte und Handlungen im 
Rahmen einer Betreuung minutiös auflisten. Diese Liste 
gab einen Überblick über die Tätigkeit (z. B. über Anzahl 
und Zeitumfang der Besuche bei den Klient/innen) und 
war die Grundlage für die Vergütung. Mit der Einführung 
der pauschalen Vergütung in der rechtlichen Betreuung 
2005 wurden diese Listen überflüssig. Gerichte verloren 
den Überblick über die Tätigkeit der Betreuerinnen. Der 
Umstand eingeschränkter Überprüfungsmöglichkeiten 
von Betreuungsleistungen führte nach 2005 vermehrt 
zu teils wenig zielführenden Überlegungen und Maß-
nahmen, die Übersicht wieder zu erlangen, um kontrol-
lierend und steuernd auf die Betreuungstätigkeit und 
selbstständige Berufsausübung Einfluss zu nehmen. Im 
Gespräch waren und sind z. B. Fallzahlbegrenzungen 
und Forderungen nach formal standardisierten, einheit-
lichen Berichten. 

Die Möglichkeiten der  
Einflussnahme der Gerichte und Behörden

Sinnvoller nehmen Gerichte und Behörden ihre Aufga-
ben der Aufsichtsführung wahr, indem auf die entwik-

kelte Fachlichkeit der Berufsinhaber zurückgegriffen 
wird durch:

Nutzung des Qualitätsregisters des Berufsverban-■■

des und Auswahl von Betreuern, die bestimmte 
Qualitäten der Betreuungsarbeit vorhalten.
Umstellung des Vergütungssystems von einem ■■

normativen auf ein empirisches System. Das jet-
zige Vergütungssystem, das auf einer  normati-
ven Festlegung von Betreuungsleistungen beruht 
und sich nicht an den tatsächlichen individuellen 
Bedarfen der Klient/innen und den damit ver-
bundenen fachlichen Anforderungen an die Ar-
beit orientiert, gibt keine Hinweise auf Umfang 
und Notwendigkeit von Betreuungsleistungen. 
In der Justiz „haben wir es mit einem normati-
ven System zu tun, das Leistungszeiten pauschal 
zuordnet aufgrund organisatorisch definierter 
Klassifikationskriterien (Leben in eigener Woh-
nung oder Leben im Heim, Anm. der Verf.). Leis-
tungsunterschiede pro Fall und die differierenden 
direkten Klientenzustände sind für diese Klassifi-
kation völlig irrelevant“ (Brühl 2005, 19). Ein Ver-
gütungssystem, das Fachlichkeit unberücksichtigt 
lässt, birgt ein Deprofessionalisierungsrisiko und 
führt in eine berufliche Sackgasse. Der BdB e.V. 
hat deshalb das Institut SPI Köln mit der Entwick-
lung von Fallgruppen beauftragt, deren Klassifi-
zierung auf empirisch erhobenen Daten basiert 
und fachliche Anforderungen berücksichtigt. Das 
neue Fallgruppenmodell wird damit die Verprei-
sung von Leistungen in einen direkten Zusammen-
hang mit den fallbezogenen fachlich notwendi-
gen Handlungen der Betreuer/innen stellen und 
damit Fachlichkeit und Qualität der beruflichen 
Tätigkeit fördern. Dieses Vergütungssystem wäre 
auch für die Gerichte ein besseres Instrument, 
um Einfluss auf die Qualitätsentwicklung in der 
Betreuung zu nehmen.
Kontrolle über grundrechtsrelevante Eingriffe von ■■

Betreuer/innen in die Autonomie der Klient/innen 
durch qualifizierte Antragstellung und entspre-
chende Genehmigungsverfahren.
Eine Berichterstattung, die den Gerichten Auf-■■

schluss gibt über die Art und den Umfang der 
Besorgungsleistungen in einem Betreuungsfall: 
Wo waren in dem vergangenen Berichtzeitraum 
(Jahr/Quartal) Beratungsleistungen zu erbringen, 
in welchem Zusammenhang mussten die Ansprü-
che des Klienten vertreten werden, und warum 
war ein Eingriff in die Autonomie der Klientin 
erforderlich? Der Bericht schließt mit einer Stel-
lungnahme über den zukünftigen betreuungsre-
levanten Handlungsbedarf ab.

Anregungen für eine Rechenschaftslegung  
gegenüber den Klient/innen 

Die Verfahren des Case Managements sind insgesamt 
darauf angelegt, die Angemessenheit des professio-
nellen Handelns nachzuweisen. Mit der Implemen-

bdbaspekte 79 | 2009_62



Evaluation

tierung der Methode und ihrer Entwicklung zum Be-
treuungsmanagement stehen Instrumente zur Aus-
wertung und Rechenschaftslegung gegenüber den 
Klient/innen zur Verfügung.

Anhand der Fragenkomplexe wird gemeinsam mit dem 
Klienten und/oder seinem Umfeld auf der Grundlage 
der gesetzten Ziele ein Auswertungsgespräch geführt: 
Was hat sich wie verändert, was wurde erreicht oder 
versäumt? Ist die betreuerische Unterstützung weiter-
hin erforderlich und wenn ja, in welcher Form?

Zur Auswertung und Rechenschaftslegung der Betreu-
ungsleistungen gehört das Gespräch über die Zufrie-
denheit der Klient/innen mit der Zusammenarbeit im 
Unterstützungsprozess.

Die Ergebnisse werden dokumentiert und stehen den 
am Prozess beteiligten Personen zur Verfügung. Sie 
können auch den Gerichten mit der Berichterstattung 
zur Kenntnis gegeben werden. 

Anregung für die Berichterstattung  
gegenüber den Gerichten

Ein Bericht zur Tätigkeit in der Betreuung sollte fol-
gende Struktur und folgende Inhalte haben:

Bericht gegenüber dem Amtsgericht

Beschreibung der Problemsituation/::
Lebenslage des Klienten
Ziele des Besorgungsbedarfs::
Bericht über das betreuungsrelevante ::
Handeln im vergangenen Berichtszeitraum
Zukünftiger betreuungsrelevante ::
Handlungsbedarf
ggf. Anlage des Auswertungsberichtes mit ::
den Klient/innen
(vgl. anliegendes Berichtsformular)::

fAchlichE stAnDARDs fÜR DiE  
EvAluAtion unD DiE 
REchEnschAftslEGunG

standards für den sechsten verfahrensschritt in 
der rechtlichen Betreuung: Evaluation 

informationsstandards 
Umgang mit Daten und Informationen: Welche 
Daten müssen in diesem Verfahrensschritt fließen, 
bzw. erhoben werden?

Die Betreuer/innen holen Informationen von ::
beteiligten Diensten ein.

prozessstandards 
Umgang zwischen Klient/in und Betreuer/in: 
Welche Interaktionen und Vorgehensweisen sind in 
diesem Verfahrensschritt erforderlich?

Die Betreuer/innen werten die Ergebnisse ::
der rechtlichen Betreuung mit den Klient/
innen aus.
Die Betreuer/innen überprüfen die ::
Zufriedenheit der Klient/innen mit der 
Betreuung.
Die Betreuer/innen ermutigen die ::
Klient/innen zu einer selbständigeren 
Lebensführung.
Die Betreuer/innen bieten den Klient/::
innen bei Beendigung der Betreuung den 
Abschluss einer Betreuungsverfügung an.

Dokumentationsstandards 
Professionelle Verantwortlichkeit und 
Zuverlässigkeit im Umgang mit Daten und 
Informationen: Welche wichtigen Daten und 
Informationen müssen in diesem Verfahrensschritt 
dokumentiert werden?

Betreuer/innen protokollieren und ::
dokumentieren die Auswertung mit den 
Klient/innen.
Die Betreuer/innen verfassen auf der ::
Grundlage der Auswertung mit den Klient/
innen einen Bericht für das Amtsgericht.

AnschlussfähiGKEit unD 
WEitEREntWicKlunG

Evaluation, Rechenschaftslegung und Berichterstat-
tung sind im Betreuungsmanagement noch nicht aus-
reichend entwickelt und standardisiert. Die Gründe 
wurden erläutert. Mit der Entwicklung der Fachlich-
keit können die Berufsinhaber/innen Standards für 
ihre Arbeit formulieren, die eine Überprüfbarkeit 
der Tätigkeit ermöglichen. Voraussetzung ist aber 
auch – wie oben erläutert – eine leistungsgerechte 
Vergütung über ein empirisches Fallgruppenmo-
dell, das gute Arbeit belohnt und nicht verhindert. 
Eine standardisierte Evaluation und Rechenschaftsle-
gung ist ein wichtiges Marketinginstrument für die 
Berufsgruppe. Es verbessert auch das Bild von Be-
treuung in der Öffentlichkeit und macht das Betreu-
ungsmanagement attraktiv für andere Aufgaben (z.B. 
Persönliches Budget).
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Auswertung des unterstützungsprozesses
Klientin: hildegard st.

problemlage: (Problem/belastete Situation)

Hildegard St. ist 76 Jahre alt. Sie leidet an einer Demenz, die sich seit dem Tod ihres Ehe-
mannes und ihrem Umzug in eine Pflegeeinrichtung noch verstärkt hat. Ihre demenzielle 
Erkrankung ist mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Durch einen Sturz im 
Heim zog sie sich vor einem Jahr einen Oberschenkelhalsbruch zu, der durch einen kom-
plizierten Heilungsprozess eine lange Krankenhausbehandlung nach sich zog. Durch die 
langwierige Behandlung „baute Frau St. weiter ab“ und verlor viele vorher noch vorhan-
denen Fähigkeiten und Kompetenzen: Sie sprach nicht mehr, zog sich kognitiv und emo-
tional zurück und konnte nur noch im Rollstuhl und im Pflegebett versorgt werden.

zur Erläuterung:
Die Auswertung des Unterstützungsprozess findet im Pflegeheim statt. Da Frau St. 
nicht mehr spricht und damit die Austauschmöglichkeiten begrenzt sind, nehmen 
an dem Auswertungsgespräch Frau A. (Pflegedienstleitung der Station) und Frau B. 
(Musiktherapeutin) teil. Frau St. hat keine Verwandten oder Freund/innen mehr.

ziele im Berichtszeitraum

ziele 1. Frau St. ist in drei Monaten ohne Schmerzen in einem psy-
chisch und körperlich stabilen Zustand.

2. Frau St. hat in drei Monaten wieder Kontakt zu ihrem sozi-
alen Umfeld.

3. Frau St. hat in drei Monaten wieder eine emotionale Sicher-
heit in der Pflegeeinrichtung gewonnen.

Maßnahmen im Berichtszeitraum

Maßnahmen Gesundheit■■  
Musiktherapie (angeknüpft an ihre musikalischen Ressourcen)
Gesundheit■■  
Muskelentspannung und Massagen (Abbau von Ängsten, 
taktiler Austausch, Verbesserung der Pflegesituation)
Gesundheit■■  
Besuchsdienst für Vorlesen, Ausfahrten und Singen
vermögen■■  
Sicherstellung der Finanzierung und der vertraglichen Re-
gelungen mit den Personen und Diensten
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Auswertung mit der Klientel/umfeld

Was haben wir/sie 
erreicht

in Bezug auf die gesetzten ziele und Maßnahmen?
eine stabile gesundheitliche Situation■■

Weiteren Verschlechterungen wurde begegnet.■■

Was hat sich sozial 
geändert?

Frau St. hat sich durch die kontinuierliche Musiktherapie ■■

und durch die körperlichen Therapien wieder etwas ge-
genüber dem Pflegepersonal geöffnet. Sie nimmt Kontakt 
auf zu den Pfleger/innen und reagiert auf Ansprache.

Wie ist ihre zufrie-
denheit in Bezug 
auf ihre 

psychische Befindlichkeit?
Frau St. hat entspannte Gesichtszüge.■■

Nach Aussage der Pfleger/innen haben die Ängste in der ■■

Pflegesituation abgenommen.

physische Befindlichkeit?
keine Erkrankungen oder Störungen■■

Denken sie, alle 
Möglichkeiten ge-
nutzt zu haben?

Nicht gut zu evaluieren, weil Frau St. nicht spricht.■■

Es gab nach Aussagen des Pflegepersonals keine alternati-■■

ven Möglichkeiten im Unterstützungsprozess:

War die betreue-
rische unterstüt-
zung hilfreich? 

Wo war sie hilfreich: 
Betreuungshandeln war notwendig, um die Ansprüche von 
Frau St. durchzusetzen und auch gegenüber der Pflegeeinrich-
tung zu vertreten

Wo war sie störend:

Eröffnen sich neue 
perspektiven für 
sie?

neue ziele: nein

neue hilfen: derzeit keine

zukünftiger betreuungsrelevanter handlungsbedarf

Welcher Besor-
gungsbedarf ist 
weiterhin erfor-
derlich?

 Beratungsbedarf bei
 Vertretungsbedarf bei
 Stellvertretungsbedarf bei allen Angelegenheiten
 sonstiger Bedarf bei
 kein Bedarf mehr

Bei Aufhebung der 
Betreuung

Wird eine Betreuungsverfügung gewünscht? 
 ja             nein

Datum: Unterschrift:
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Bericht Datum: 
12.05.

stammdaten

name: Hildegard St.

Anschrift: Pflegeheim am Husarendenkmal

telefon/Email: 040-12345678

personenstanddaten: Geb.: 1921
Geschlecht:weiblich 

Alter: 88
Fam.Stand: verwit-
wet

Angehörige: keine

Wohnform: Pflegeheim

Berufsausbildung: keine

Beruflicher status Rentnerin

Einkommensart: Versorgungsbezüge des Ehemannes

versorgungsart: vollstationäre Pflege

Dienst/Kontakt: Frau A., Pflegedienstleitung  040-1234567

Bezugsperson: keine 

Diagnose(n): senile Demenz
Verkrümmung der Wirbelsäule

Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

12.03.2003 12.03.2010

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  Ja 
Vermögenssorge:   Ja 
Aufenthaltsbestimmung:   Ja 
Behördenangelegenheiten:   Ja
Sonstiges: _____________________

bdbaspekte 79 | 2009_66



Arbeitshilfe Evaluation

Amtsgericht Hamburg Mitte
 040-34567

Richter/in Frau Dr. L.

problemlage

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (Problem/belastete Situation)

Hildegard St. ist 76 Jahre alt. Sie leidet an einer Demenz, die sich seit dem 
Tod ihres Ehemannes und ihrem Umzug in eine Pflegeeinrichtung noch ver-
stärkt hat. Ihre demenzielle Erkrankung ist mit vielen Ängsten und Unsicher-
heiten verbunden. Durch einen Sturz im Heim zog sie sich vor einem Jahr 
einen Oberschenkelhalsbruch zu, der durch einen komplizierten Heilungs-
prozess eine lange Krankenhausbehandlung nach sich zog. Durch die lang-
wierige Behandlung „baute Frau St. weiter ab“ und verlor viele vorher noch 
vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen: Sie sprach nicht mehr, zog sich 
kognitiv und emotional zurück und konnte nur noch im Rollstuhl und im 
Pflegebett versorgt werden. 

fachliche Einschätzung

versorgungs-
bedarf

Bedarf an umfassender pflegerischer Versorgung■■

Bedarf an Kontakt/Teilhabe am sozialen Umfeld■■

Bedarf an emotionaler und körperlicher Stabilität■■

Bedarf an finanzieller Absicherung der Lebensbedingungen■■

Besorgungs-
bedarf

Vertretung im Austausch von Wünschen und Interessen der ■■

Frau St. 
Bedarfe müssen mit den Pfleger/innen kommuniziert werden.■■

Vertretung bei der Durchsetzung der Bedarfe■■

Maßnahmen (z.B. Musiktherapie) werden beauftragt■■

Stellvertretendes Handeln in der Vermögenssorge■■

ziele der Betreuung

ziele 1. Frau St. ist in drei Monaten ohne Schmerzen in einem psychisch 
und körperlich stabilen Zustand.

2. Frau St. hat in drei Monaten wieder Kontakt zu ihrem sozialen 
Umfeld.

3. Frau St. hat in drei Monaten wieder eine emotionale Sicherheit 
in der Pflegeeinrichtung gewonnen.
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Besorgungshandeln im Berichtszeitraum

Maßnahmen 
Gesundheits- 
sorge

Maßnahmen 
Aufenthalts- 
bestimmung

Maßnahmen 
vermögenssorge

Maßnahmen 
Behördenangele-
genheiten

Austausch-
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Macht-
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

sinn- 
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Erläuterung
zu den  
tätigkeiten

– Die Handlungen werden mir Frau St. abgestimmt.
– Da ihre Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, werden 

die Maßnahmen mit dem persönlichen Umfeld/Pfleger/innen 
und Therapeut/innen abgestimmt.

zukünftiger betreuungsrelevanter handlungsbedarf

Welcher Besor-
gungsbedarf ist 
weiterhin erfor-
derlich? 

 Beratungsbedarf bei ……..
 Vertretungsbedarf bei allen Angelegenheiten
 Stellvertretungsbedarf bei …….
 Sonstiger Bedarf bei ……………. 

Datum: ………………………………..

Unterschrift: ………………………...

 Anlage: Auswertungsprotokoll mit Klient/Umfeld
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systemsteuerung des Betreuungsmanagements

DiE sichERunG DEs zuGAnGs zuM 
untERnEhMEn

Die Dienstleistung Betreuung findet derzeit in unter-
schiedlichen Betriebsformen statt. Es gibt Einzelunter-
nehmungen, in denen Betreuer/innen allein „produzie-
ren“, Betreuungsbüro mit mitproduzierenden Angestell-
ten und Betreuungsvereine mit angestellten Betreuer/
innen und Verwaltungspersonal. In allen Unternehmens-
formen steht im Mittelpunkt, die Qualität der Dienst-
leistung Betreuung unter den knappen finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen sicherzustellen. Die Sicherstellung 
erfolgt über das Betreuungsmanagement:

Es sichert den Zugang der Klient/innen zur Un-■■

terstützung durch die Marktfähigkeit des Un-
ternehmens. 
Es hält Strukturen vor in Form von Räumlichkei-■■

ten, Technik, Personaleinsatz und fachlichem 
Know-how (Förter-Vondey 2007).
Das Betreuungsbüro mit Angestellten wird ne-■■

ben dem Betreuungsverein das Unternehmens-
modell der Zukunft sein. Es wird expandieren, 
die Aufgabenbereiche erweitern und sich als 
„Geeignete Stelle für Betreuungsmanagement“ 
auf dem Markt etablieren.

DiE ARBEit iM untERnEhMEn

Ziel des Unternehmens ist die Sicherstellung und Ent-
wicklung der Qualität der Dienstleistung Betreuung 
unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Vor diesem 
Hintergrund hat das Betreuungsmanagement die Funk-
tion, unter der Berücksichtigung knapper zeitlicher und 

die Systemsteuerung des 
Betreuungsmanagements
Im vorherigen Abschnitt wurde das fallbezogene berufliche Handeln der Betreuer/innen mit 
den Verfahren des Betreuungsmanagements beschrieben. Die Arbeitsweise des Betreuungs-
managements hat darüber hinaus auch eine steuernde Funktion für die Gestaltung der Arbeit 
in den Betreuungsbüros und Betreuungsvereinen. Auf der berufspolitischen Ebene kann das 
Konzept dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für die personenbezogene Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung im regionalen Versorgungsnetz zu verbessern und deren In-
teressen gegenüber der Politik zu vertreten. Diese Funktionen werden in Ergänzung zur Fall-
steuerung als Systemsteuerung bezeichnet.

die Steuerung in den unternehmen mit dem 
Betreuungsmanagement

finanzieller Ressourcen die Qualität zu sichern, indem 
es Arbeitsabläufe steuert: 

Die Verfahren des Betreuungsmanagements ■■

werden im Unternehmen eingeführt. Die Ein-
führung bewirkt, dass Mitarbeiter/innen interne 
Fallverantwortung und steuernde Funktionen 
übernehmen. Sie werden geschult, um die Ver-
fahren anwenden und flexibel auf Prozesse re-
agieren zu können. Regelmäßige Mitarbeiter/
innen-Besprechungen dienen der Entwicklung 
von Standards und der Verbesserung der Pro-
zesssteuerung.
Die Prinzipien des Betreuungsmanagements wer-■■

den zur Grundlage der Arbeitsweise im Unter-
nehmen. Zu den wichtigen Prinzipien gehören 
die Orientierung an den Klient/innen (Nutzer-
orientierung), das Handeln auf der Grundlage 
von Vereinbarungen, Transparenz in den Abläu-
fen gegenüber den Klient/innen und beteiligten 
Personen und Diensten, ein fairer Umgang mit 
den Klient/innen und das Eintreten für ihre In-
teressen (prozedurale Fairness), die Orientierung 
am gesundheitlichen und sozialen Wohlergehen 
der Klient/innen (Produktorientierung) und an 
der Sicherung und Entwicklung der Qualität. 
Die Prinzipien sind im Unternehmen transpa-
rent. Sie werden in den Arbeitsbesprechungen 
thematisiert. Mitarbeiter/innen werden durch 
Fortbildungen geschult.

Die Aufbauorganisation des unternehmens

Am Beispiel des Betreuungsbüros mit Angestellten wird 
in Abbildung 7 ein Unternehmensaufbau mit seiner 
Ablauforganisation vorgestellt:
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Die Ablauforganisation im unternehmen

Aufgabenstellung und Arbeitsteilung:
Rechtliche Betreuer/innen tragen im Unternehmen die 
Verantwortung für alle Entscheidungen, die im Rah-
men der Berufsausübung von ihnen und ihren Mitar-
beitern getroffen werden und haften für Fehlentschei-
dungen und Versäumnisse. Sie haben im Unternehmen 
die Aufgabe, im persönlichen Kontakt zur Klientel die 
Lage einzuschätzen und die Versorgungs- und Besor-
gungsbedarfe zu ermitteln (Assessment). Sie müssen 
in enger Zusammenarbeit mit den Klient/innen und 
nahe stehenden Personen komplementär zu deren Le-
bensplanung die Perspektiven der Unterstützung ab-
stimmen und unter Einbeziehung von Fachkräften die 
Maßnahmen und Hilfen vereinbaren (Betreuungspla-

nung). Es gehört auch zu ihren Aufgaben, bei auftre-
tenden Problemen steuernd einzugreifen und in Ab-
stimmung mit Klient/innen, Fachleuten und Diensten 
Hilfen auszuwerten, zu modifizieren und anzupassen 
(Reassessment).

fachlichkeit von Betreuer/innen:
Neben dem Vorhalten erforderlicher Fachkenntnisse 
besteht die in diesem Prozess entscheidende fachli-
che Kompetenz der rechtlichen Betreuer/innen darin, 
mit Hilfe der entwickelten Assessmentverfahren richtig 
einzuschätzen, in welcher Form und in welchem Um-
fang der Klient an seiner gesundheitlichen Entwick-
lung mitproduzieren kann und in welcher Form und 
in welchem Umfang seine Mitwirkung durch Handeln 
der Betreuer/innen und Mitarbeiter/innen unterstützt 

Unternehmen Betreuung

Unternehmensleitung 
Betreuer/in(nen)

sachbearbeitung 
Betreuung

Komplexe Fallarbeit  

Telefonkontakte   ■■

Postbearbeitung   ■■

Schriftverkehr   ■■

Antragstellungen   ■■

Ablage und Daten-■■

pflege   
Klientenkontakte   ■■

Abstimmungen mit  ■■

Klient/innen auf der 
Grundlage von Ver-
einbarungen   
Abstimmung mit an-■■

deren Personen und 
Diensten des Unter-
stützungsprozesses 
auf der Grundlage 
von Vereinbarungen   
Pflege von Terminen ■■

und Fristen

sachbearbeitung 
Betreuung

Komplexe Fallarbeit  

Telefonkontakte   ■■

Postbearbeitung   ■■

Schriftverkehr   ■■

Antragstellungen   ■■

Ablage und Daten-■■

pflege
Klientenkontakte   ■■

Abstimmungen mit  ■■

Klient/innen auf der 
Grundlage von Ver-
einbarungen   
Abstimmung mit an-■■

deren Personen und 
Diensten des Unter-
stützungsprozesses 
auf der Grundlage 
von Vereinbarungen   
Pflege von Terminen ■■

und Fristen

sachbearbeitung 
andere Bereiche (z.B. 
InsO, Vormundschaften)

Komplexe Fallarbeit  

Telefonkontakte   ■■

Postbearbeitung   ■■

Schriftverkehr   ■■

Antragstellungen   ■■

Ablage und Daten-■■

pflege   
Klientenkontakte   ■■

Abstimmungen mit  ■■

Klient/innen auf der 
Grundlage von Ver-
einbarungen   
Abstimmung mit an-■■

deren Personen und 
Diensten des Unter-
stützungsprozesses 
auf der Grundlage 
von Vereinbarungen   
Pflege von Terminen ■■

und Fristen

Büroorganisation

Information ■■

- Ablaufsteuerung 
- Telefondienst 
- Posteingang 
- Datenpflege   
Empfang ■■

- Kundenbetreuung   
Organisation ■■

- Materialbeschaffung 
- Gerätewartung 
- Buchhaltung  
- interne Buchhaltung 
- Personalverwaltung   
Tätigkeiten für Be-■■

treuung, die unab-
hängig vom Fallver-
lauf zu erledigen und 
standardisiert sind:
- Rechnungslegungen
- Steuererklärungen
- Befreiung von Zuzah-

lungen, etc.

Abb. 7: Unternehmen Betreuung
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oder ersetzt werden muss. Die Betreuer/innen entschei-
den im Prozess, wann die gesundheitliche und soziale 
Teilhabe der Klient/innen durch Beratungsleistungen, 
durch Vertretung oder durch stellvertretendes Handeln 
erreicht werden kann.

Mitarbeiter/innen übernehmen die interne fallver-
antwortung:
Mitarbeiter/innen des Betreuungsunternehmens werden 
in den Verfahrensschritten auf der Grundlage von doku-
mentierten Falleinschätzungen, Absprachen und Plänen, 
Kontrakten und Verträgen tätig. Sie tragen bei der Be-
darfsermittlung zur Datenerhebung bei, sichern die An-
sprüche der Klient/innen durch Antragstellungen, tragen 
damit zur Umsetzung von Maßnahmen bei und sorgen 
für den zeitnahen Informationsaustausch zwischen den 
am Unterstützungsprozess beteiligten Personen, Diens-
ten und Institutionen. Sie beobachten und kontrollieren 
den Verlauf, pflegen Termine und Fristen und steuern die 
Zusammenarbeit mit Klient/innen und dem Netzwerk 
auf der Grundlage schriftlicher Vereinbarungen. Sie hal-
ten dann Rücksprache mit den Betreuer/innen, wenn in 
dem Unterstützungsprozess Veränderungen auftreten, 
die eine Modifizierung der dokumentierten vertraglichen 
Grundlage erforderlich machen. Für die Modifizierung 
und Veränderungen des Unterstützungsprozesses (Reas-
sessment) sind die Betreuer/innen zuständig.

Mitarbeiter/innen brauchen eine Ausbildung:
Die Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompeten-
zen von Mitarbeiter/innen in den geeigneten Stellen für 
Betreuungsmanagement sind hoch, da sie komplexe 
Sachverhalte bearbeiten, Abläufe steuern und selb-
ständig Entscheidungen treffen müssen. Mitarbeiter/
innen übernehmen eine interne Fallverantwortung. Sie 
brauchen zur Erfüllung der Aufgaben rechtliche, me-

dizinische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Sie 
kommunizieren mit den Klient/innen auf der Grundlage 
einer professionellen Arbeitsbeziehung. Sie müssen in 
der Lage sein, zu Behörden, Gerichten Krankenhäusern 
und anderen Diensten eine Kundenbeziehung zu ent-
wickeln. Für eine qualifizierte Sachbearbeitung im Be-
treuungsunternehmen wird zukünftig eine Ausbildung 
erforderlich sein.

Die interne zusammenarbeit steuert die Arbeits-
verfahren des Betreuungsmanagements:
Die Produktion der Betreuungsleistungen wird auch 
intern durch die Verfahrensschritte des Betreuungsma-
nagements gesteuert. Jeder Verfahrensschritt ordnet den 
Betreuer/innen und den Mitarbeiter/innen Aufgaben zu. 
In jedem Verfahrensschritt sorgt die Dokumentation von 
Verläufen, Gesprächen, Einschätzungen, Vereinbarun-
gen, Plänen und Kontrakten auch intern im Unterneh-
men für Transparenz des Betreuungsprozesses. Die Do-
kumentation ist die gemeinsame Arbeitsgrundlage und 
eine Voraussetzung für eine effektive Zusammenarbeit, 
weil alle den Stand des Unterstützungsprozesses kennen. 
Gleichzeitig ist in jedem Verfahrensschritt ein schneller 
gegenseitiger Informationsfluss entscheidend.
Die Arbeitsverfahren des Betreuungsmanagements er-
möglichen ein flexibles fallbezogenes Vorgehen von Be-
treuer/innen und Mitarbeiter/innen. Gleichzeitig können 
in jedem Verfahrensschritt standardisierte Vorgehen 
(z.B. standardisierte Anfragen, Anträge) entwickelt und 
umgesetzt werden.

Die Arbeitsteilung in den verfahrensschritten des 
Betreuungsmanagements
Die Arbeitsteilung zwischen Betreuer/innen und Mit-
arbeiter/innen wird in den folgenden Abbildungen 
dargestellt:

verfahrensschritt 
Kontaktaufnahme – fallannahme und Erstgespräch

Aufgaben der 
Betreuer/innen

Aufgaben von  
Mitarbeiter/innen

Fallannahme Übernahme der internen Fallzuständigkeit

Kontaktaufnahme zur Klientel Kennen lernen der Fallkonstellation als In-
formationsgrundlage

Abstimmung von Aufgaben in der Betreu-
ung unter Berücksichtigung der Wünsche 
und der Bedarfe der Klientel 

Datenerfassung durch Dokumentation im 
EDV-System und Anlage von Akten

Erhebung der Daten im Gespräch und Do-
kumentation der Daten im Protokoll

Datenverarbeitung 
Bekanntmachung der Betreuung bei allen 
Kooperationspartnern

Vorstellung des Falles in der Mitarbeiter/in-
nenbesprechung

Einholung zusätzlicher Informationen
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verfahrensschritt
Assessment – Analyse und Einschätzung des Bedarfs

Aufgaben der 
Betreuer/innen

Aufgaben von  
Mitarbeiter/innen

Problembeschreibung

Problem- und Ressourcenanalyse

Hinzuziehung der Einschätzung Dritter Einholen von medizinischen Gutachten und 
Sozialberichten

Einschätzung des Bedarfe

Dokumentation der Ergebnisse im EDV-Sys-
tem als Grundlage für die Bearbeitung des 
Falles

Kenntnisnahme der Fallkonstellation über 
das Intranet

Information der Mitarbeiter/innen Kenntnisnahme der Fallkonstellation 
Kennenlernen der Aufgaben in der Betreu-
ung als Arbeitsgrundlage

verfahrensschritt
planung – vereinbarung von zielen und Maßnahmen

Aufgaben der 
Betreuer/innen

Aufgaben von
Mitarbeiter/innen

Abstimmung der Ziele und Maßnahmen 
mit den Klient/innen

Abstimmung mit den Personen und Diens-
ten im Netzwerk (Ärzte, Sozialarbeiter, Pfle-
gedienste, Heime)

Festlegung von Aufgaben der Betreuer/in-
nen

Dokumentation der Kontrakten/ Vereinba-
rungen/Pläne mit den Klient/innen und den 
Kooperationspartnern

Information der Mitarbeiter/innen über den 
abgestimmten Unterstützungsprozess, die 
beteiligten Personen und Dienste und die 
Aufgabenstellungen

Kenntnisnahme der Kontrakte, Vereinba-
rungen und Pläne und der Aufgaben durch 
Besprechungen und Dokumentation im 
EDV-System

Erfassung der beteiligten Dienste und Per-
sonen und deren Aufgaben

Datenaustausch mit den beteiligten Perso-
nen und Diensten

Antragstellungen zur Absicherung der 
Maßnahmen
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verfahrensschritt
Monitoring – prozessbeobachtung – Erfolgskontrolle – Modifizierung

Aufgaben der 
Betreuer/innen

Aufgaben von
Mitarbeiter/innen

Informationsaustausch mit den am Unter-
stützungsprozess beteiligten Personen und 
Diensten durch mündliche und schriftliche 
Kommunikation

Unterstützung der Klientel durch persön-
liche Beratung und Regelung von Bedar-
fen auf der Grundlage von Vereinbarungen 
und Kontrakten

Sicherstellung von Ansprüchen der Klient/
innen gegenüber Behörden und Institutio-
nen

Pflege von Terminen und Fristen

Verwaltung des Vermögens

Einteilung von Verfügungsgeld auf der 
Grundlage von Vereinbarungen und Kon-
trakten

Datenpflege (Akte und Software)

Rückmeldung von Problemen, die ein Um-
steuern im Unterstützungsprozess erforder-
lich machen

Kontaktaufnahme zur Klientel und zu den 
Personen und Diensten im Umfeld

Einschätzung des neuen Problems (Reas-
sessment)

Abstimmung von Zielen und Maßnahmen 

Information an die Mitarbeiter/innen durch 
Besprechungen und/oder durch Dokumen-
tation im Intranet

Kenntnisnahme der neuen Planungen und 
Vereinbarungen und der Aufgabenstellun-
gen

Erfassung von neuen Daten

Informationsaustausch mit neuen Diensten 
oder Personen und/oder über neue Maß-
nahmen

Antragstellungen etc.
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Arbeitsmittel unterstützen die zusammenarbeit

Für den regelmäßigen Informationsaustausch und die 
effizientere Zusammenarbeit sind Arbeitsmittel erfor-
derlich. Zu den wichtigen Arbeitsmitteln gehören die 
Betreuungssoftware, die Papierakte, Mitarbeiter/innen-
Besprechungen und Fallbesprechungen (vgl. nächsten 
Abschnitt zu Arbeitsmitteln).

DiE stEuERunGsAufGABEn DEs 
BERufsvERBAnDEs

Der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen (BdB e.V.) 
nimmt in seiner Rolle als Interessenvertretung der Mit-
glieder und als Fachverband für das Betreuungsmanage-
ment für Menschen mit Behinderungen Steuerungsauf-
gaben auf fachlicher und politischer Ebene wahr.
In fachlicher Hinsicht entwickelt der Berufsverband 
den Rahmen für eine Qualitätssicherung (Qualitätsre-
gister) und steuert die Qualität der beruflichen Tätig-
keit über eine Standardentwicklung. Er schafft damit 
die Grundlage für die Anschlussfähigkeit der Betreu-
ung zu den Versorgungssystemen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich. Auf dieser Grundlage unterstützt 
der Verband auf regionaler Ebene fallübergreifend die 
Verbesserung der Versorgung der Klientel, in dem er 
z. B. dazu beiträgt,

die Zusammenarbeit zwischen Betreuung und ■■

den Diensten der stationären und ambulan-
ten psychiatrischen Versorgung mit Hilfe eines 
standardisierten Informationsaustausches zu 
effektivieren,
die Schnittstellen zwischen den Diensten der sta-■■

tionären und ambulanten sozialpädagogischen 
und pflegerischen Versorgung und Betreuung 
durch Aufgabenklärung zu thematisieren,
die fachliche Kompetenz von Betreuung bei ■■

den Leistungsträgern des Sozial- und Gesund-
heitswesens einzubringen und Zusammenarbeit 

verfahrensschritt
Evaluation – Auswertung und Berichterstattung

Aufgaben der 
Betreuer/innen

Aufgaben von
Mitarbeiter/innen

Auswertung der Betreuungsleistung mit 
dem Klientel und den beteiligten Personen 
und Diensten

 

Anregungen zur Ausweitung oder Einschrän-
kungen der Betreuung beim Amtsgericht

Erstellung eines Betreuungsberichtes für 
das Amtsgericht

Erstellung der Rechnungslegung

zum Nutzen der Menschen mit Behinderungen 
zu gewährleisten.

Auf politischer Ebene sorgt der Berufsverband für eine 
formale Absicherung der Anschlussfähigkeit des Berufs 
und schafft damit Rahmenbedingungen für die Gewähr-
leistung von Qualität bei der Unterstützung von Men-
schen und für die Absicherung der Profession:

Der Berufsverband setzt sich in den politischen ■■

Gremien des Bundes, der Länder und Kommu-
nen für die Anerkennung einer berufseigenen 
Qualitätssicherung ein.
Er vertritt die Rechte der Menschen mit Be-■■

hinderung, in dem er sich in den bundes- und 
landespolitischen Gremien für den Ausbau von 
Teilhabemöglichkeiten einsetzt. 
Der Berufsverband schafft die Rahmenbedin-■■

gungen für die Maßnahmen zur Teilhabe (z.B. 
Trägerübergreifende Persönliche Budgets) in der 
Behindertenhilfe, in dem er bundesweit „Geeig-
nete Stellen für Betreuungsmanagement“ zur 
Verfügung stellt.
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zu den wichtigen Arbeitsmitteln gehören:
eine Betreuungssoftware, die in der Lage ist, ■■

den zeitlichen Verlauf der Betreuung zu doku-
mentieren und alle über den aktuellen Stand 
informiert;
die Papierakte, die Schriftverkehr, Verträge, Be-■■

schlüsse und Protokolle erfasst;
regelmäßige Mitarbeiter/innen-Besprechungen ■■

und Fallbesprechungen, die alle intern Beteilig-
ten der fallbezogenen Unterstützungsprozesse 
auf den gleichen Stand bringen, die Einhaltung 
der Prinzipien überprüfen und die Arbeitsweisen 
verbessern (Standardentwicklung).

untERstÜtzunG DuRch EDv 

Für ein Betreuungsmanagement ist eine professionelle 
Software erforderlich. Die Betreuungssoftware BdB at 
work, die seit Jahren erfolgreich in der beruflichen Tä-
tigkeit eingesetzt wird, bietet bereits viele Möglichkei-
ten. Sie gewährleistet eine optimale Datenerfassung 
und -verwaltung. Mit der elektronischen Unterstüt-
zung eines professionellen Betreuungsmanagements 
auf der Grundlage des Case Managements ist sie der-
zeit überfordert. Die vom BdB e.V. beauftragte Firma 
GEBIT hat auf der Grundlage des CM ein Pflichtenheft 
(Grundstruktur) für eine Betreuungssoftware erarbeitet. 
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, BdB at work an 
die neuen Anforderungen anzupassen. An eine Betreu-
ungssoftware müssen grundsätzlich folgende Anfor-
derungen gestellt werden, wenn sie die Arbeitsweise 
des Case Managements unterstützen soll:

Dokumentation des Betreuungsprozesses ■■

durch Erfassung von Daten. Dabei sind ver-
schiedene Daten-Kategorien zu berücksichtigen: 
Stammdaten (fix) und Prozessdaten (variabel). 
Wichtig ist die prozessuale Erfassung und Mo-
difizierung von Informationen und Zuständen, 
also die Aufnahme einer zeitlichen Komponente 
in die Dokumentation der Daten. 
steuerung durch den Betreuungsfall.■■  Dabei 
sollen „Muss“- und „Kann“-Optionen berück-
sichtigt werden. Was Muss-Optionen sind, be-
stimmen die Schritte, die zu einem Qualitäts-
standard werden sollen (z.B. die Dokumentation 
des Erstgesprächs).
Rückmeldung über erreichte zustände oder ■■

erforderliche handlungen im Betreuungs-
verlauf.

arbeitsmittel des Betreuungsmanagements
Eine qualifizierte Betreuungsarbeit auf der Grundlage der Prinzipien und Verfahren des Case 
Managements wird von geeigneten Arbeitsmitteln unterstützt. Sie helfen bei der Prozesssteu-
erung und der Dokumentation, sichern den regelmäßigen Informationsaustausch mit Klient/
innen und Dritten und sorgen im Unternehmen für eine effiziente Zusammenarbeit. 

Darstellung/Wiedergabe der jeweils aktuel-■■

len fallsituation auf der zentralen Maske (z. 
B. Krankenhausaufenthalt von Klient B)
Ein effizienter Datentransport■■  in aufeinander 
abgestimmte Formulare (Erst-Gespräche, Assess-
ment, Plan, Vereinbarung, Bericht).
Eine problembezogene Datenverwendung/■■

Zuordnung in Listen mit dem Ziel eines zeitna-
hen und effektiven Informationsaustausches im 
Unterstützungsnetz: Stammdaten  für die zent-
rale Maske, die transportable Handakte, Pläne, 
Kontrakte, Berichte; gesundheitsbezogene Daten 
für behandelnde Ärzte, Krankenhauseinweisung, 
soziale und medizinische Daten für sozialthera-
peutische und pflegerische Dienste.
Bereitstellung von Anregungen■■  und Informa-
tionen zur Durchführung der Verfahren
Beachtung von schnittstellen■■  und inhaltlicher 
Anschlussfähigkeit zu anderen Bereichen (z.B. 
Fallgruppenmodell).
Anpassung des oberflächendesigns■■  an die 
bisherige Software.

leistungen der software  
in den einzelnen verfahrensschritten

Die Leistungen der Software in den einzelnen Ver-
fahrensschritten zeigt die Abbildung der folgenden 
Seite.
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Kontaktaufnahme
 Steuerungselemente
 Hilfen Tipps für die eigene Leistungsbeschreibung und Anregungen für die 

inhaltliche Gestaltung des Erstgesprächs 
- Anregungen für die Gesprächsführung

 Listen
 Dokumente Gesprächsprotokoll
 Schnittstelle Implementierung eines Screeningverfahrens für zukünftige neue Kli-

ent/innen-Gruppen

Assessment
 Steuerungselemente Erfassung veränderter Zustände
 Hilfen Hilfen für die richtige Einschätzung und Formulierung des Betreu-

ungsbedarfs
 Listen Ressourcen und Probleme 
 Dokumente Sozialgutachten, Bedarfsindex (Brühl 2008)
 Schnittstelle Assessment ist kompatibel mit dem Fallgruppensystem (Brühl)  

Assessment als Grundlage/Struktur für Sozialgutachten

planung
 Steuerungselemente Die Hinterlegung einer zeitlichen Komponente bei der Formulierung 

von Zielen und die Rückmeldung über den Ablauf analog zur bisheri-
gen Wiedervorlage

 Hilfen Tipps für die richtige Formulierung von Zielen 
Beratungshilfen bei der Zielfindung mit den Klienten 
Tipps für die Moderation von Konferenzen

 Listen Auswählbare Ziele
 Dokumente Plan, Vereinbarungen, Kontrakte
 Schnittstelle

Monitoring
 Steuerungselemente Wiedervorlagen für Termine und Besuche von Klient/innen

Masken mit Leitfragen für die Erfolgskontrolle
 Hilfen Tipps für Verhandlungen 

Hilfen für Krisenmanagement
 Listen
 Dokumente Aktennotizen, Vorlagen für Schreiben, Vorlagen für die gegenseitige 

Information bei besonderen Anlässen (Krankenhauseinweisung, Auf-
nahme in Heim/Einrichtung, Arzt, Pflegedienst, Betreuungsdienst), 
Protokollvorlagen

Auswertung/Berichterstattung
 Steuerungselemente

 Hilfen Tipps zu den Auswertungsgesprächen mit Klient/innen

 Listen

 Dokumente Evaluationsbogen für die Auswertung des Erreichten und Klient/in-
nen-Zufriedenheit
Betreuungsbericht, Rechnungslegung

 Schnittstelle Die Rechnungslegung/Buchhaltung muss für die Verwaltung des Per-
sönlichen Budget tauglich sein
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untERstÜtzunG DuRch  
EinE EinhEitlichE 
AKtEnvERWAltunG

Die Papierakte ist im Gegensatz zu einer Software 
hauptsächlich ein Dokumentationssystem. Sie erfasst 
den gesamten Schriftverkehr eines Falles sowie Be-
scheide, Beschlüsse, Gutachten, Urteile, Vermögensun-
terlagen und Urkunden. Die Papierakte dokumentiert 
Teile des Fallverlaufs in einer bestimmten Struktur. Eine 
einheitliche und übersichtliche Struktur erhöht die Ef-
fektivität der Zusammenarbeit im Unternehmen.

untERstÜtzunG DER 
zusAMMEnARBEit DuRch 
BEspREchunGEn

In den Mitarbeiter/innen-Besprechungen, die in ca. 
dreiwöchigen Abständen mit allen Betreuer/innen und 
Mitarbeiter/innen erfolgen sollten, werden zu spezi-
ellen Themen Fortbildungen durchgeführt, fachliche 
Inhalte besprochen, Standards für die Verwaltungs-
arbeit entwickelt  und Probleme der Büroorganisa-
tion behandelt.

Die Fallbesprechungen, die bei Bedarf in unregelmä-
ßigen Abständen zwischen verantwortlichen Betreuer/
innen und Mitarbeiter/innen stattfinden, dienen der 
internen Arbeitsplanung. Neue Aspekte und Probleme 
des Falles werden in den kurzen Gesprächen thema-
tisiert, Lösungen gefunden, Aufgaben verteilt und 
Fristen festgelegt. Die Terminverwaltung erfolgt über 
das Intranet der Software (siehe Abb. 25). 

interner Aufgabenplan

Klient/in: Ursula L. Betreuer/in: AR Mitarbeiter/in: PB 20.01.2009

Aufgabe verantwortlichkeit termin erledigt

Einrichtung eines 
Girokontos

Mitarbeiter/in sofort 

Antrag auf Eingliede-
rungshilfe (ppM)

Mitarbeiter/in bis 05.02. 

Beschaffung des
ärztlichen Attestes

Mitarbeiter/in sofort 

Rücksprache mit Klien-
tin und lebensgefährten 
über den gewünschten 
Dienst 

Betreuer/in bis 05.02 
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Klient/innen-stammdaten

stammdaten

name: 

Anschrift:

telefon/Email:

personenstanddaten: Geb.: 
Geschlecht: 

Alter: 
Fam.Stand:

Angehörige:

Wohnform:

Berufsausbildung:

Beruflicher status:

Einkommensart:

versorgungsart:

Dienst/Kontakt:

Bezugsperson: 

Diagnose(n):

Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  ja  
Vermögenssorge:  ja 
Aufenthaltsbestimmung:  ja 
Behördenangelegenheiten:  ja
Sonstiges: ____________________

Amtsgericht  


Richter/in

pc-GEstEuERtE stRuKtuRiERunG von RElEvAntEn fAllDAtEn – hiER 
stAMMDAtEn unD BEtREuunGsDAtEn

formulare
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Assessmentdaten

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (Problem/belastete Situation)

problem- und Ressourcenanalyse

Ausstattungsdimension

Ressourcen
(körperlich)

probleme
(körperlich)

Ressourcen 
(psychisch/intellektuell)

probleme
 (psychisch/intellektuell)

Ressourcen 
sozio-ökonomisch

probleme
sozio-ökonomisch

Ressourcen 
sozial-ökologisch

probleme
sozial-ökologisch

Ressourcen 
soziale Beziehungen

probleme
soziale Beziehungen

Ressourcen 
Personen und Dienste  
des Hilfesystems

probleme
Personen und Dienste  

des Hilfesystems

Austauschdimension

Ressourcen probleme

hier werden die Daten 
aus dem Erstgespräch 
übernommen

Erklärung 1
*

Textfeld 1

Textfeld 2

Textfeld 3

Textfeld 4

Textfeld 5

Textfeld 6

Erklärung 2

Textfeld 7

* Textfelder werden ab S. 81 erläutert

coMputERGEstÜtzEs AssEssMEnt 
foRMulARE, ERKläRunGEn unD ERläutERunGEn zuR DuRchfÜhRunG
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Machtdimension

Ressourcen probleme

sinndimension

Ressourcen probleme

Wo sieht der Klient/die Klien-
tin unterstützungsbedarf?

Was hat er/sie schon selber 
getan? 
 

fachliche Einschätzung
Dritter 
(Sozialgutachten, psychiatri-
sches Gutachten, ärztlicher Be-
richt)

fachliche Einschätzung

Welchen Versorgungsbedarf hat der Klient/die Klientin?

Ausstattung

Erklärung 3

Textfeld 8

Erklärung 4

Textfeld 9

Hier werden die Daten aus dem 
Erstgespräch übernommen

Hier werden die Daten aus dem 
Erstgespräch übernommen

Textfeld  10
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Welchen betreuungsrelevanten Handlungsbedarf – Besorgungsbedarf –   
hat die Klientin/hat der Klient?

Austausch Auswahl von
1. Keine Beratung/Anstoß erforderlich
2. Beratungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustimmung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustimmung 

(ersetzendes Handeln)

Macht Auswahl von
1. Keine Beratung/Anstoß erforderlich
2. Beratungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustimmung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustimmung 

(ersetzendes Handeln)

sinn Auswahl von
1. Keine Beratung/Anstoß erforderlich
2. Beratungsbedarf
3. Vertretungsbedarf mit Zustimmung
4. Vertretungsbedarf ohne Zustimmung 

(ersetzendes Handeln)

prognose (Was wäre,wenn die Unterstützung nicht erfolgte?)

Erklärung 5,6,7,8

Textfeld  11

Textfeld  12

Textfeld 13

Erklärung 9

Erläuterung zu den Erklärungs- und textfeldern 
Ressourcen und probleme von Klient/innen in der rechtlichen Betreuung  

Die Struktur der Ausstattungsdimension , der Aus-
tauschdimension, der Machtdimension und der 
Wert-/Sinndimension ist angelehnt an das Konzept 
„Systemische Denkfigur“ von Silvia Staub-Bernas-
coni (1998). 
Die den Dimensionen zugeordneten Probleme und 
Ressourcen sind zu einem Teil im BdB-Projekt  „Fall-
gruppen in der Berufsbetreuung“ (Brühl, Löcherbach 
2007) mit Berufsbetreuer/innen erarbeitet worden.

Erläuterung zur  
Ausstattungsdimension 

Die Ausstattungsdimension einer Klientin/eines Klien-
ten erfasst die (aktuellen) Probleme und Ressourcen 
im Bereich von

KÖRPERLICHER AUSSTATTUNG wie Geschlecht, Al-■■

ter, Hautfarbe, Gesundheit, Vitalität, Krankheit, Be-
hinderung

Erklärung 1
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PSYCHISCHER UND INTELLEKTUELLER AUSSTATTUNG ■■

wie Denk- und Handlungsmöglichkeiten, Verhal-
tensweisen, Erkenntnisfähigkeit, Lebensentwürfe. 
Werte und Ziele
SOZIO-ÖKONOMISCHER AUSSTATTUNG wie Bildung, ■■

berufliche Stellung, Vermögen und Einkommen, so-
ziales Sicherheitsniveau
SOZIAL-ÖKOLOGISCHER AUSSTATTUNG wie Wohnsi-■■

tuation, Infrastruktur der Wohnumgebung mit kul-
tureller und medizinischer Versorgung, stationären 
Einrichtungen und ambulante Diensten
AUSSTATTUNG MIT SOZIALEN BEZIEHUNGEN im ■■

Rahmen von Familie, Freundschaften und Mitglied-
schaften in Vereinen/Organisationen.
AUSSTATTUNG MIT PERSONEN UND DIENSTEN des ■■

HILFESYSTEMS: Ärzte, Pflegedienste, päd. Dienste, 
unterstützende Angehörige, teilstationäre Hilfen, 
stationäre Hilfen

 
Erläuterung zur  
Austauschdimension 

Die Austauschdimension bezieht sich auf die (aktuel-
len) Probleme und Ressourcen einer Klientin/eines Kli-
enten in der Interaktion mit Angehörigen, Freunden, 
Arbeitskollegen, den rechtlichen Betreuer/innen, pro-
fessionellen Personen und Diensten des Hilfesystems, 
mit Personen des Wohnumfeldes, des Arbeitsbereichs 
und mit Behördenvertretern.. Bei der Betrachtung der 
Austauschdimension stehen nicht nur die Interaktions-

Erklärung 2

möglichkeiten der Klient/innen im Mittelpunkt. Es sollte 
auch betrachtet werden, ob das Umfeld die Interaktion 
der Klientel unterstützt oder behindert.

Erläuterung zur  
Machtdimension 

Machtbeziehungen sind im Gegensatz zu Austausch-
beziehungen asymmetrische Beziehungen – also Ge-
fälle – zwischen Menschen. Die Machtbeziehungen 
werden durch soziale Regeln strukturiert. Die Macht-
dimension bezieht sich auf die Probleme und Ressour-
cen einer Klientin/eines Klienten Macht zu entwickeln 
und die entsprechenden Regeln durchzusetzen und 
andererseits soziale Regeln zu beachten. Machtquel-
len sind u.a. körperliche Kraft, Geld, sich gut artiku-
lieren zu können.

Erläuterung zur  
Wert-/sinndimension 

Die Werte- und Sinndimension erfasst die Probleme 
und Ressourcen der Klientin/des Klienten in der Wer-
teorientierung und im Sinnerleben oder Sinnstiftung 
ihres Handelns. Klient/Umfeld vermag den Sinn eines 
medizinischen Eingriffs nicht mehr zu erkennen, weiß 
nicht, warum sie arbeiten oder Medikamente nehmen 
soll. Klient/Umfeld gerät aufgrund von krankheitsbe-
dingten Fehlverhalten mit gesellschaftlichen Werten 
und Normen in Konflikt. 

Erklärung 3

Erklärung 4

AusstAttunGsDiMEnsion
KÖRpERlichE AusstAttunG
wie Geschlecht, Alter, hautfarbe, Gesundheit, vitalität, Krankheit, Behinderung

probleme Ressourcen

Demenzielle Erkrankung Physische Kraft/Vitalität

Hirnorganisches Psychosyndrom Mobilität/Beweglichkeit

Persönlichkeitsstörung Attraktivität/Ausstrahlung

Suchterkrankung

Depression

Psychose

Minderbegabung

Somatische Erkrankung

Beeinträchtigung der Sinnesorgane

Minderbegabung

Mehrfachdiagnose

Textfeld 1
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psychischE unD intEllEKtuEllE AusstAttunG
wie Denk- und handlungsmöglichkeiten, verhaltensweisen, Erkenntnisfähigkeit, 
lebensentwürfe, Werte und ziele

Probleme Ressourcen

bestehende Sprachprobleme hohes Autonomiestreben

fehlendes Sprachverständnis Sprach- und Kommunikationsfähigkeit

Denkstörungen intellektuelle Fähigkeiten

eingeschränkte Alltagskompetenz Berufserfahrung

nicht einwilligungsfähig einwilligungsfähig

Impulsdurchbrüche psychische Stabilität

Fremdaggression ist motiviert für Veränderungen

Minussymptomatik sucht Orientierung

krankheitsuneinsichtig krankheitseinsichtig

hohe Verletzlichkeit (Vulnerabilität) Widerstandfähigkeit (Resilienz) 

mangelhafte Lebensplanung Ziele und Lebensplanung vorhanden

fehlende Werte und Normen Werte vorhanden

gestörter Realitätsbezug berufliche Interessen vorhanden

sozio-ÖKonoMischE AusstAttunG  
wie Bildung, berufliche Stellung, Vermögen und Einkommen, soziales Sicherheitsniveau 

Probleme Ressourcen

zu geringes Einkommen geregeltes Einkommen

ungeregeltes Einkommensverhältnis Vermögen vorhanden

nicht sofort verwertbares Vermögen

Mittellosigkeit Berufsausbildung vorhanden

Verschuldet/überschuldet Berufstätigkeit/Arbeit

keine Berufsausbildung Freizeitinteressen/Hobbys

ohne Arbeit Musisch-künstlerische Fähigkeiten

nicht kranken- und pflegeversichert Sozialversicherungen vorhanden

keine Rentenansprüche

ohne gesellschaftliche Teilhabe 
(Kultur, Bildung, Arbeit)

gesellschaftliche Teilhabe 
(Kultur, Bildung Arbeit)

soziAl-ÖKoloGischE AusstAttunG 
wie Wohnsituation, infrastruktur der Wohnumgebung mit kultureller und medizini-
scher versorgung, stationären Einrichtungen und ambulante Diensten 

probleme Ressourcen

Wohnungslosigkeit eigene Wohnung

ungewünschter Heimaufenthalt stationäre Wohn- und Betreuungssituation

Wechsel des Lebensumfeldes stabiles Wohnumfeld

ortsfremd Verbundenheit mit dem Lebensmittelpunkt

keine Tagesstruktur Tagesstruktur vorhanden

Textfeld 2

textfeld 3

textfeld 4
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probleme Ressourcen

keine Erreichbarkeit, fehlendes Telefon gute Erreichbarkeit

unzureichende Infrastruktur ausreichende Infrastruktur

AusstAttunG Mit soziAlEn BEziEhunGEn
im Rahmen von familie, freundschaften und Mitgliedschaften in vereinen/organisa-
tionen. 

probleme Ressourcen

kein familiärer Rückhalt hilfreiche Angehörige

Angehörige mit Beratungsbedarf hilfreiche Freunde/Freundinnen

hoher Einfluss des Familienverbundes Mitgliedschaft in Verein/Interessengruppe

minderjährige Kinder

ohne soziale Beziehungen

soziale Isolation

psychische Einsamkeit

schwierige Nachbarn hilfreiche Nachbarn

AusstAttunG Mit pERsonEn unD DiEnstEn iM hilfEsystEM
Ärzte, Pflegedienste, päd. Dienste, unterstützende Angehörige, teilstationäre Hilfen, stati-
onäre Hilfen

probleme Ressourcen

keine Versorgung vorhanden gesicherte Versorgung

Kooperationsprobleme zwischen Diensten Kooperation zwischen Diensten vorhanden

kein geeignetes Versorgungsangebot

Hilfebedarf passt nicht zum Angebot

AustAuschDiMEnsion

Ressourcen und probleme 
 

probleme Ressourcen

Klient/in kann keine Infos geben. Klient/in kann Auskunft erteilen.

Klient/in ist nur bedingt absprachefähig. Klient/in hält sich an Absprachen und Vereinbarun-
gen halten.

Klient/in hat Beziehungsprobleme durch Persönlich-
keitsstörung.

Klient/in kann über die Krankheit und die Auswirkun-
gen sprechen.

Klient/in hat Kommunikationsprobleme durch eine 
demenzielle Erkrankung.

Klient/in hat Kommunikationsprobleme durch eine 
Depression.

Klient/in hat Interaktionsprobleme bei bestehender 
Minderbegabung.

Textfeld 5

Textfeld 6

Textfeld 7
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probleme Ressourcen

Klient/in hat Interaktionsprobleme durch Beeinträch-
tigung der Sinnesorgane.

Klient/in kann sich mithilfe von Gestik und Bildern 
mitteilen.

Klient/in akzeptiert Betreuung nicht. Klient/in akzeptiert Betreuung.

Klient/in lehnt Unterstützung ab. Klient/in kann kooperieren.

mangelnde Complience Complience vorhanden

Bei der Klient/in besteht ein Einwilligungsvorbehalt. Klient/in kann Wünsche und Interessen formulieren.

Klient/in kann nicht mit Geld umgehen und verschul-
det sich.

Klient/in kann ihr Geld selbständig verwalten und 
einteilen.

sozialer und emotionaler Rückzug kann soziale Kontakte herstellen

Klient/in hat Probleme mit dem Hilfeerbringer. Klient/in kann mit Diensten und Personen zusam-
menarbeiten.

Klient/in hat Probleme mit den betreuenden Ange-
hörigen.

Klient/in hat Probleme mit dem Leistungsträger/Be-
hörde.

hohe Akteursdichte

MAchtDiMEnsion
Ressourcen und probleme

probleme Ressourcen

Klient/in verfügt nicht über die Machtquelle physi-
sche Durchsetzungsfähigkeit (z.B. langer Atem).

Klient/in hat eine gute Sprach- und Kommunikations-
fähigkeit.

Klient/in verfügt nicht über Macht durch ausrei-
chende sozio-ökonomische Ressourcen 
(Bildung/Schicht/Geld).

Klient/in hat finanzielle Ressourcen um ihre Interes-
sen und Rechte durchzusetzen.

Klient/in verfügt nicht über ausreichende Artikulati-
onsmacht.

Klient/in kann ihre Interessen und Wünsche gegen-
über Dritten artikulieren.

Klient/in verfügt nicht über ausreichende Positions-
macht (Handlungskompetenz).

Klient/in kann für ihre Interessen und Wünsche ge-
genüber Dritten eintreten.

Klient/in kennt nicht die Regeln und Verfahren zur 
Durchsetzung der Interessen.

Klient/in kennt Möglichkeiten, sich über Regeln und 
Verfahren zu informieren (z.B. Rechtsberatung).

Klient/in verfügt über Organisationsmacht um Ihre 
Interessen und Rechte durchzusetzen (z. B. Mitglied-
schaft bei Mieter Helfen Mieter).

WERt-/sinnDiMEnsion

probleme und Ressourcen 
 

probleme Ressourcen

Klient/in kann den Sinn einer medizinischen Maß-
nahme nicht erkennen.

Klient/in kann dem Sinn eines medizinischen Eingriffs 
erkennen.

Textfeld 8

textfeld 9
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probleme Ressourcen

Klient/in kann den Wert Gesundheit nicht erkennen. Klient/in verfügt über ein anschlussfähiges Wertesys-
tem.

Klient/in weiß nicht, warum sie sich für ihre Rechte 
einsetzen soll.

Klient/in weiß, warum sie sich für Rechte einsetzen 
muss.

Klient/in wird durch die Verletzung von Werten und 
Normen in ihrer persönlichen Entwicklung behindert.

Klient/in kann sich entwickeln, weil das Umfeld 
Werte achtet.

Klient/in verstößt gegen gesellschaftliche oder zwi-
schenmenschliche Regeln und Normen. 

Klient/in kennt gesellschaftliche Regeln und Normen 
und kann sie einhalten.

Anmerkung
Der Katalog ist erweiterbar oder kann reduziert werden, wenn die angegebenen Probleme und Ressour-■■

cen nicht der Praxis entsprechen oder nicht ausreichen, um die Austauschdimension eines Klienten der 
rechtlichen Betreuung zu beschreiben.
Die ■■ kursiv geschriebenen Merkmale gehören zu den für die Verpreisung der Betreuungsleistungen wich-
tigen Kriterien.

Erläuterung: Keine Beratung 
und Anstöße erforderlich  

Die rechtlichen Betreuer/innen werden nicht tätig, da 
die Klient/innen in ihrem Selbstmanagement selbst-
ständig sind.

Erläuterung:  
Beratungsbedarf  

Die rechtlichen Betreuer/innen geben Informationen 
und Anstöße an die Klient/innen weiter und beraten 
sie. Die Klient/innen haben Ressourcen in der selbst-
ständigen Umsetzung.

Erläuterung: 
vertretung mit zustimmung 
der Klient/innen 

Die Klient/innen akzeptieren die Maßnahmen und 
wünschen die Unterstützung. Sie sind aber nicht in 
der Lage zu handeln. Es ist daher erforderlich, dass 
die rechtlichen Betreuer/innen in Abstimmung mit ih-
nen handeln.

Erläuterung: 
vertretung ohne zustimmung 
der Klient/innen 

Die Klient/innen haben keine Ressourcen im Selbst-
management. Es ist erforderlich, dass die rechtlichen 
Betreuer/innen für die Klient/innen stellvertretend und 
ersetzend handeln.

Erklärung 5

Erklärung 6

Erklärung 7

Erklärung 8

im Bereich Ausstattung wird 
der grundsätzliche versor-
gungsbedarf der Klient/innen 
erfasst, der sich aus den ermit-
telten problemen und 
Ressourcen ergibt, z. B.:

 
Klientin A hat aufgrund einer vorliegenden Depres-
sion einen Bedarf an einer Wiederherstellung der Ge-
sundheit.
Klientin A lebt im Rahmen der Erkrankung sehr isoliert. 
Sie hat einen Bedarf an gesellschaftlicher Teilhabe.
Klientin A hat sich durch ihre Erkrankung verschuldet. 
Sie hat einen Bedarf an der Regelung ihrer finanziel-
len Situation.
Klientin B hat aufgrund einer Minderbegabung und 
einer Verhaltensstörung erhebliche somatische Prob-
leme. Sie hat einen Bedarf an der Wiederherstellung 
der Gesundheit und ihrer Arbeitsfähigkeit.
Klientin B ist mittellos. Sie hat daher einen Bedarf an 
einem geregelten Einkommen.
Klientin c hat aufgrund ihrer Behinderung einen Bedarf 
an hauswirtschaftlicher und pflegerischer Versorgung.
Klientin c hat einen Bedarf an einer Kranken- und 
Pflegeversicherung.
Klient D hat aufgrund von hirnorganischen Veränderun-
gen durch eine Suchterkrankung einen Bedarf an einer 
tagesstrukturierenden umfassenden Versorgung.

im Bereich Austausch wird der 
betreuungsrelevante hand-
lungsbedarf festgestellt: 

Textfeld 10

Textfeld 11
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Klientin A kann sich nicht ausreichend mit Dritten über 
ihre gesundheitlichen Probleme austauschen und hat 
hier einen Vertretungsbedarf mit Zustimmung.
Klientin A kann sich über ihre finanzielle Situation aus-
tauschen. Sie braucht hier lediglich Anstöße/Beratung, 
um die Schulden zu regulieren.
Klientin B kann sich aufgrund ihrer Behinderung nicht 
über ihre gesundheitlichen Probleme austauschen. Sie 
hat einen Bedarf an ersetzendem Handeln.

im Bereich Macht wird der be-
treuungsrelevante handlungs-
bedarf festgestellt:

Klientin A kann ihre krankheitsbedingte soziale Isola-
tion erkennen und wünscht Unterstützung, kann sie 
aber nicht durchsetzen. Sie hat einen Vertretungsbe-
darf zur Sicherung gesellschaftlichen Teilhabe.
Klientin B kann sich keine Hilfen zur Verbesserung 
ihrer gesundheitlichen Situation einfordern. Sie kann 
den Sinn nicht erfassen. Sie hat einen Bedarf an er-
setzendem Handeln, wenn es dem Schutz ihrer Ge-
sundheit dient.

im Bereich sinn/Werte wird 
der betreuungsrelevante hand-
lungsbedarf festgestellt:

Klient D fällt es schwer, den Sinn einer umfassenden Ver-
sorgung für seinen Rehabilitationsprozess zu erkennen. 
Er hat einen Bedarf an Beratung und Intervention.
Klientin C kann aufgrund der fortgeschrittenen Demenz 
den Sinn einer stationären Versorgung nicht richtig er-
kennen. Sie hat einen Vertretungsbedarf.

Erläuterung:  
prognose 

Bei der Prognose müssen die Betreuer/innen überprü-
fen und dokumentieren, ob das betreuerungsrelevante 
Handeln in seiner Dimension erforderlich ist und den 
möglichen Eingriff in die Autonomie der Klient/innen 
rechtfertigt. Hier wird die Frage gestellt, was passieren 
würde, wenn die Betreuerin den Eingriff unterlässt:
Klient E leidet an einer erheblichen Vermüllungspro-
blematik, die seine gesamte Versorgung beeinträchtigt. 
Die Betreuerin plant eine Unterbringung des Klienten 
in der Psychiatrie zur Heilbehandlung gegen seinen 
Willen, weil der Klient die Gefahr für seine Gesundheit 
durch die Vermüllung nicht erkennen kann. Hier muss 
überprüft werden, was geschähe, würde die Unter-
bringung/der Eingriff nicht erfolgen (ggf. auch durch 
ein medizinisches Gutachten).

Textfeld 12

Textfeld 13

Erklärung 9
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In dem BdB-Projekt „Fallgruppen in der rechtlichen Betreuung“, das unter Leitung von 
Dr. Albert Brühl (Sozialpsychologisches Institut Köln – SPI Köln) in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Peter Löcherbach (Katholische Fachhochschule Mainz) und 13 Berufsbetreuer/
innen durchgeführt wurde, ist eine Systematik für die Erhebung des betreuungsrelevan-
ten Handlungsbedarfs entwickelt worden. Mit Hilfe eines Bedarfsindex werden die jewei-
ligen Unterstützungsformen zu den vier Dimensionen in Beziehung setzt. 

fachliche Einschätzung

Welchen betreuerischen Handlungsbedarf hat der Klient/die Klientin?

Ausstattung Austausch Macht sinn

Keine info/ An-
stöße nicht nö-
tig

infobedarf/An-
stöße nötig 
Beratungsbe-
darf

X

interventions-
bedarf 
unterstützungs-
bedarf

X

Regelungsbe-
darf 
ersetzendes 
handeln

(Brühl/Löcherbach 2007)

Auf der Grundlage des Bedarfsindex wurde das Assessmentinstrument für das Betreu-
ungsmanagement entwickelt, das als standardisiertes Verfahren für eine computerge-
stützte Anwendung geeignet ist.

standardisiertes und softwaregestütztes Assessmentverfahren für die 
feststellung von fallgruppen
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formulare

planung

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (Problem/belastete Situation)

versorgungs-
bedarf

 
 
 
 
 

Besorgungs
bedarf

 
 
 
 

ziele
(Indikator Zeit)

1  

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 

2  
 

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 

3 

Abgestimmt mit Klientin/Umfeld: 

Wiedervorlage 
bis: 

Maßnahme 
Gesundheit

zuständig

Klientin5
Dienst5
Betreuerin5
Freund 5

Überprüfung
 
bis

Maßnahme 
Gesundheit

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis

Hier werden die Daten aus dem 
Assessment übernommen

Textfeld 1

pc-gestützte planung im Betreuungsmanagement
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Arbeitsmittel des Betreuungsmanagements

Maßnahme 
Finanzen

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis

Maßnahme 
Wohnen

zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis

Maßnahme 
Behörden

Zuständig
 Klientin
 Dienst
 Betreuerin
 _________

Überprüfung
 
bis 

Beispiele für zieldefinitionen 
im Betreuungsmanagement 

Klientin A lebt in drei Monaten in stabilen sozialen ■■

Beziehungen.
Klient B lebt in sechs Monaten in einem eigenen ■■

Wohnraum.
Klient C hat in einem Monat ein auskömmliches ■■

Einkommen.
Klientin D ist in zwölf Monaten schuldenfrei.■■

Klientin E arbeitet in zwölf Monaten mit einer 40 ■■

Std-Woche in der Küche der WfB. 
Klient F hat in sechs Monaten eine psychische und ■■

körperliche Stabilität und Leistungsfähigkeit.
Klientin G hat in sechs Monaten Kompetenzen ent-■■

wickelt, ihren Alltag zu strukturieren.
Klientin H hat in vier Monaten eine ausreichende ■■

psychische Stabilität für die gewünschte Teilnahme 
an einem Deutschkurs.
Klient I lebt dauerhaft selbstständig in seiner eige-■■

nen Wohnung.
Für Klientin J ist in einem Monat die ambulante ■■

pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung 
gesichert.
Klient K hat in einem Monat eine stabile ambulante ■■

psychiatrische Versorgung.
Klient L lebt in drei Monaten in einem konfliktfreien ■■

nachbarschaftlichen Verhältnis mit den übrigen Mie-
tern des Hauses.
Klientin M steht in drei Monaten in einem Arbeits-■■

verhältnis.

Textfeld 1
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formulare

KliEntEnstAMMDAtEn 
softWARE MAsKE Mit pRozEssDAtEn fÜR DAs MonitoRinG

INTAKE ASSESSMENT PLANUNG Berichterstattung

Erweiterte personenstammdaten

Geb:    

Ort:   

Arbeit:    

Wohnform:  eigene Wohnung / Heim / WG / Familie  

Versorgungsform: selbst. / ambulanter Dienst

Bezugsperson:  Freund / Familie / Institution

Einkommen:  Rente / Arbeitseinkommen / ALG II

Fallgruppe  20

Klientin A

Anschrift
Telefon
etc.

Aktuelle Daten/situation

Ziel: z. B. Psychische Stabilität und Wiedererlangung von Alltagskompetenzen  15.02.2008

Maßn. 1: z. B. Tagesklinik  10.04.07  Maßn. 2: z.B. ambul. päd. Maßnahme  10.07.07

Gesprächspartner:  Herr V., Tel: 181887- 2224  Gesprächspartner: Frau S., Tel: 474747

Unterbringung:  z. B. Seit 22.12.2007 im AK Ochsenzoll – Ansprechpartner/in: Frau Dr. Fl.- Tel: 181887-2227

Letzter Kontakt mit Klientin 10.03.07    Nächster Kontakt: 10.07.07
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Arbeitsmittel des Betreuungsmanagements

Auswertung des 
unterstützungsprozesses mit: 

ziele im Berichtszeitraum

ziele 1
2
3

Maßnahmen im Berichtszeitraum

Maßnahmen Gesundheit

Aufenthalt

Auswertung mit Klient/in bzw. umfeld

Was haben wir/sie 
erreicht?

in Bezug auf die gesetzten Ziele und Maßnahmen:

Was hat sich sozial 
geändert?

familiär

freundschaftlich

beruflich

hier werden die Daten aus 
der planung übernommen

Hier werden die Daten aus der 
Planung übernommen

pc-GEstÜtztE AusWERtunG Mit KliEnt/innEn
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formulare

Wie ist ihre zufrie-
denheit in Bezug 
auf ihre 

psychische Befindlichkeit? 

physische Befindlichkeit?

Denken sie, alle 
Möglichkeiten 
wahrgenommen 
zu haben?

War die betreue-
rische unterstüt-
zung hilfreich? 

Wo war sie hilfreich:

Wo war sie störend:

Eröffnen sich neue 
perspektiven für 
sie?

Welche Ziele?

Welche Hilfen?

zukünftiger betreuungsrelevanter handlungsbedarf

Welcher Besor-
gungsbedarf ist 
weiterhin erfor-
derlich?

 Beratungsbedarf bei
 Vertretungsbedarf bei
 Stellvertretungsbedarf bei
 Sonstiger Bedarf bei
 kein Bedarf mehr

Bei Aufhebung der 
Betreuung

Wird eine Betreuungsverfügung gewünscht? 
 ja             nein

Unterschrift: ................................ 

Datum:.....................................
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Arbeitsmittel des Betreuungsmanagements

Auswertung
der Klient/innen-zufriedenheit

Datum: 

Werden ihre Anliegen ausreichend 
wahrgenommen?

sind wir/bin ich für sie einfach zu errei-
chen?

ist die häufigkeit der Kontakte für die 
Besprechung ihrer Anliegen ausrei-
chend?

Reagieren wir/ich zeitnah genug auf 
ihre akuten probleme?

sind wir verlässlich in den getroffenen 
vereinbarungen und der Arbeitsausfüh-
rung?

Kennen sie die Arbeitsabläufe im Büro 
und fühlen sie sich ausreichend über 
meine/unsere handlungen informiert?

fühlen sie sich an meinen/unseren un-
terstützungen beteiligt?

Werden ihre Ansichten und vorstel-
lungen in der zusammenarbeit ausrei-
chend berücksichtigt?

sind ihre Angelegenheiten bei uns in 
guten händen?

setzen wir unser Wissen und Know-
how zu ihrem nutzen ein?

Was muss in der zukunft in der zusam-
menarbeit verbessert werden?

pc-GEstÜtztE AusWERtunG DER KliEnt/innEn-zufRiEDEnhEit
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Bericht Datum: 

stammdaten

name: 

Anschrift:

telefon/Email

personenstanddaten: Geb.: 
Geschlecht:

Alter:
Fam.Stand: 

Angehörige:

Wohnform:

Berufsausbildung:

Beruflicher status

Einkommensart:

versorgungsart:

Dienst/Kontakt:

Bezugsperson: 

Diagnose(n):

Betreuungsdaten

Betreuungseinrichtung und 
-überprüfung

Aufgabenkreise Gesundheitssorge:  Ja 
Vermögenssorge:  Ja 
Aufenthaltsbestimmung:  Ja 
Behördenangelegenheiten:  
Sonstiges: _____________________

pc-GEstÜtztE BERichtERstAttunG
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Amtsgericht  


Richter/in

problemlage

Betreuungsrelevante Ausgangslage: (problem/belastete situation)

fachliche Einschätzung

versorgungs-
bedarf

-
-
-
-

Besorgungs-
bedarf
 

-
-
-

Hier werden die Daten aus 
dem Erstgespräch und dem 
Assessment übernommen und 
aktuell ergänzt.

Hier werden die Daten aus dem 
Assessment übernommen.
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formulare

ziele der Betreuung

ziele 1
2
3

Besorgungshandeln im Berichtszeitraum

Maßnahmen 
Gesundheits- 
sorge

Maßnahmen 
Aufenthalts- 
bestimmung

Maßnahmen 
vermögenssorge

Maßnahmen 
Behördenangele-
genheiten

Austausch-
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Macht-
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

sinn- 
dimension

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Beratung■❏

Vertretung mit■❏

Vertretung ohne ■❏

Abstimmung

Erläuterung 
zu den tä-
tigkeiten 
 

- 
-
-

zukünftiger betreuungsrelevanter handlungsbedarf

Welcher Besor-
gungsbedarf ist 
weiterhin erfor-
derlich? 

 Beratungsbedarf bei ……..
 Vertretungsbedarf bei ……
 Stellvertretungsbedarf bei …….
 Sonstiger Bedarf bei ……………. 

Datum: ………………………………..

Unterschrift: ………………………...

Anlage: Auswertungsprotokoll mit Klient/Umfeld 

Hier werden die Daten aus der 
Planung übernommen (Ziele).
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Arbeitsmittel des Betreuungsmanagements

BEtREuunGsvERfÜGunG

Ich,  __________________________________________________________________________________
 (Name, Vorname, Geburtsdatum)

lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit, Behinderung oder Unfall meine Angelegen-
heiten teilweise oder ganz nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein/e Betreuer/in als 
gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter für mich bestellt werden muss, Folgendes fest:

Als person, die mich betreuen soll, schlage ich vor:

Name:  _______________________________________________________________________________

Geburtsdatum:  _______________________________________________________________________

Straße:  _______________________________________________________________________________

Wohnort/Telefonnummer:  _____________________________________________________________

oder, falls diese nicht zur Betreuerin / zum Betreuer bestellt werden kann:

Name: ________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________________________________

Straße: _______________________________________________________________________________

Wohnort/Telefonnummer: ______________________________________________________________

Auf keinen fall zur Betreuerin/zum Betreuer bestellt werden soll:

Name: ________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________________________________

Straße: _______________________________________________________________________________

Wohnort/Telefonnummer: ______________________________________________________________

zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin / den Betreuer habe ich 
folgende Wünsche:

Ich habe meine Einstellung zu Krankheit und Sterben in der beigefügten Patientenverfügung :
niedergelegt. Diese soll die Betreuerin / der Betreuer beachten.

 __________________________________________________________________________________:

 __________________________________________________________________________________:

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift
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Akte i – Amtsgericht

Rubrik unterrubriken

Klient/innen-Stammblatt

Schriftverkehr AG

Beschlüsse Betreuungseinrichtung
Unterbringung

Berichte/Gutachten Betreuungsberichte
Sozialgutachten
psychiatrische Gutachten
ärztliche Stellungnahmen

Urkunden/Ausweise Urkunden
Scheidungsunterlagen
Führerschein
Testament
Ausweise/Passbilder

Akte ii – Wohnen/Gesundheit
Rubrik unterrubriken

Schriftverkehr Klient/innen
Verwandte/Bekannte

Versorgung Pflegedienst
Psychosozialer Dienst
Private Person
Menüdienst

Heim/Einrichtung Schriftverkehr
Verträge

Wohnung Vermieter
Strom, Wasser, Gas
Telefon
GEZ
Zeitschriften
Handwerksfirmen

Sozialversicherung Krankenkasse
Pflegekasse
Zuzahlungen

Ärzt/Ärztinnen Allgemein
Psychiater
Zahnärztin
Sonst.

Klinikaufenthalte Psychiatrie
Somatik

Behörden Versorgungsamt
Einwohneramt

Versicherungen Haftpflicht
Hausrat
Tiere
Rechtsschutz
Mieterverein

stRuKtuR DER AKtEnvERWAltunG
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Arbeitsmittel des Betreuungsmanagements

Akte iii - finanzen

Rubrik unterrubriken

Finanzüberblick

Vermögen Girokonto
Belege
Sparkonto
Termingeld
Befugungen
Aktien/Wertpapiere
Befugungen

TG-Abrechnung

Einkommen Grundsicherung
Hilfe zum Lebensunterhalt
ALG II
Renten
Eingliederungshilfe(n)
Versicherungsleistungen
Arbeitseinkommen

Arbeitgeber Arbeitsvertrag
Schriftverkehr

Erbangelegenheiten

Steuererklärung

Schulden Gläubiger A
Gläubiger B

Vermögensverzeichnis

Akte iv - handakte
Zum Mitnehmen für Gespräche mit den Klient/innen, Ärzt/innen, Gerichten, Heimen, Behörden

Klient/innen-Stammblatt Betreuungsausweis 

Beziehungen/Kontakte Beschluss

Kontrakte Aktuelle Gutachten

Betreuungsplan Ausweiskopien

Checkliste Gesundheit
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Für Sie 
reserviert

Für Sie 
reserviert

Für Sie 
reserviert

Für Sie 
reserviert

BdB-Qualitätsregister
Eine Initiative des Bundesverbandes

der Berufsbetreuer/-innen e.V.

BdB-QualitätsregisterBrodschrangen 3 - 5 · 20457 Hamburg ·Tel (040) 38 62 90 390 · Fax (040) 38 62 90 32 · info@bdb-qr.de · www.bdb-qr.de

Qualität hat viele Gesichter...
…und eine gemeinsame Idee. Qualität ist eine wichtige Grundlage der Betreuungsarbeit. 
Wir wollen, dass dies ankommt: bei Klient/innen, Gerichten, Behörden und in der Öffent-
lichkeit. Das geht am besten gemeinsam. Stärken Sie Ihr eigenes Profi l und setzen Sie sich 
ein für den gesamten Berufsstand – durch eine Mitgliedschaft im BdB-Qualitätsregister. 



Ja, ich möchte Mitglied werden. 

(Bitte alle Angaben in Druckbuchstaben oder mit Schreibmaschine)

Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PLZ/Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geb.-Datum: . . . . . . . . . . . .   beruflicher Abschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreuer-Typ: 1=selbst., 2=Behörde, 3=Verein  . . . . . .   Bundesland (Abk.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 12 Monate. 
Anschließend kann die Mitgliedschaft zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. 
Mit der Weitergabe meiner Adresse an die Sprecher/innen der Landesgruppen bin ich einverstanden. 
einzugsermächtigung: Hiermit bevollmächtige ich den Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V., die von mir zu entrichtenden Beiträge bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens der kontoführen-
den Stelle keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist jederzeit schriftlich widerrufbar.

Konto-Nr. ................................................ BLZ ............................... Geldinstitut .......................................

Kontoinhaber/-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich bitte um Zusendung folgender Publikationen (für Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder 5,- Euro pro Heft zzgl. Versand):

    
    
  

Datum Unterschrift

Beitragsordnung (Stand Juni 2009)

1. Der Mindestjahresbeitrag für natürliche Personen beträgt 150,- Euro
2. Der Jahresbeitrag für juristische Personen beträgt 200,- Euro
3. Der Jahresbeitrag für Fördermitglieder beträgt 50,- Euro
 
Der Jahresbeitrag ist jeweils zum Anfang des Jahres fällig.

Zusätzlich zum entsprechenden Jahresbeitrag wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 35,- Euro erhoben. Bei denjenigen Mitgliedern, die 
nicht bereit sind, eine Abbuchungsermächtigung zu erteilen, wird eine zusätzl. Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro erhoben. Sämtliche Rück-
buchungs-, Verzugs- und Mahnungskosten gehen zu Lasten des Mitgliedes.

Bitte per fax an den BdB: (040) 386 29 03-2

        Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. · BdB Geschäftsstelle · Brodschrangen 3-5 · 20457 Hamburg · Tel. (040) 386 29 03-0

Viele gute gründe 
         sprechen für sie –
     und für uns!

Beim Eintritt in den BdB e.V. im:
1. und 2. Quartal eines Jahres wird der gesamte Jahresbeitrag erhoben.
3. Quartal eines Jahres wird der Jahresbeitrag um 25 % ermäßigt.
4. Quartal eines Jahres wird der Jahresbeitrag um 50 % ermäßigt.

Als Mitglied des BdB haben Sie Anspruch auf viele 
interessante Leistungen. Wir bieten Ihnen:
- verbandsinterne fachliche & rechtliche Beratung
- at work, die Profi-Software zum günstigen Preis
- Fortbildungsveranstaltungen und Seminare
- aktuelle Verbandspublikationen und Informationen 
- günstige Versicherungskonditionen
- Vermittlung von Supervision
- uvam.

 Schwerpunkt „Erfolgsmodell Betreuung” 66/07
 Schwerpunkt „Regelungen im sozialen Bereich” 67/07
 Schwerpunkt „Persönliches Budget” 68/07
 Schwerpunkt „Betreuungsmanagement” 69/08
 Schwerpunkt „Berufsbetreuung im Fokus” 71/08
 Schwerpunkt „Rechtl. Betreuung & soz. Arbeit” 72/08

 Schwerpunkt „Fallmanagement” 73/08
 Sonderausgabe „Versicherung” 74/08
 Schwerpunkt „Persönliches Budget” 75/08
 Schwerpunkt „Betreuung ist mehr wert” 76/08
 letzte Ausgabe der Verbandszeitschrift
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